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Einführung von Dr. Thomas Heine-Geldern

Geschäftsführende Präsident von KIRCHE IN NOT (ACN)

„In einer Welt, in der verschiedene Formen moderner 
Tyrannei versuchen, die Religionsfreiheit zu unter-
drücken oder sie auf eine Subkultur ohne Mitspra-
che- und Stimmrecht in der Öffentlichkeit herabzu-
setzen oder die Religion als Vorwand für Hass und 
Brutalität zu gebrauchen, ist es notwendig, dass die 
Anhänger der verschiedenen religiösen Traditionen 
ihre Stimmen vereinen, um Frieden, Toleranz sowie 
die Achtung der Würde und der Rechte der anderen 
zu fordern.“1

Papst Franziskus

Am 28.  Mai  2019 verabschiedete die UN-Generalver-
sammlung eine Resolution, die den 22.  August zum 
Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer von 
Gewalthandlungen aufgrund der Religion oder des 
Glaubens erklärte. Der Vorschlag war von Polen ein-
gebracht und von den Vereinigten Staaten, Kanada, 
Brasilien, Ägypten, Irak, Jordanien, Nigeria und Pakis-
tan unterstützt worden. Mit der Resolution gingen eine 
klare Botschaft und ein Mandat (und künftig jeden 22. 
August eine Erinnerung daran) einher: Die Vereinten 
Nationen, ihre Mitgliedsstaaten und die Zivilgesell-
schaft können und werden Gewalt aus Gründen der 
Religion nicht tolerieren.

Neben der UN-Resolution vom 28. Mai 2019 und dem 
„Globalen Aufruf zum Schutz der Religionsfreiheit“ 
vom 23. September 2019 – die erste UN-Veranstaltung 
zur Religionsfreiheit, die von einem US-Präsidenten 
ausgerichtet wurde – gab es eine Reihe weiterer Initia-
tiven auf staatlicher Ebene. Dazu zählen die von den 
USA initiierte Internationale Allianz für Religionsfrei-
heit, die Einrichtung eines Staatssekretariats für Chris-
tenverfolgung in Ungarn und – vielleicht am bemer-
kenswertesten – eine wachsende Zahl von Ländern, in 
denen das Amt eines Botschafters für Religions- und 
Glaubensfreiheit eingerichtet oder reaktiviert wurde, 
z. B. in Dänemark, den Niederlanden, den USA, Norwe-
gen, Finnland, Polen, Deutschland und in Großbritan-
nien.

Ein Bemühen um den Schutz derjenigen, die auf-
grund ihrer Religion Gewalt erfahren, impliziert auch 
eine Anerkennung der Religionsfreiheit als grundle-
gendes Menschenrecht sowie eine Akzeptanz der so-
ziologischen Realität der Religion in der Gesellschaft 
und ihrer positiven Rolle in den Kulturen. Wie Papst 
Benedikt XVI. einmal im Zusammenhang mit christen-
feindlicher Gewalt im Irak anmerkte: „Das Recht auf 
Religionsfreiheit ist in der Würde des Menschen selbst 
verankert, dessen transzendente Natur nicht ignoriert 
oder vernachlässigt werden darf.“2

Bedauerlicherweise ist die Reaktion der internatio-
nalen Gemeinschaft auf Gewalt aus Gründen der Re-

ligion und religiöse Verfolgung im Allgemeinen trotz 
der – obgleich wichtigen – Erklärungen der Vereinten 
Nationen und der Einrichtung von Botschafterstellen 
für die Religionsfreiheit bislang als „zu wenig und zu 
spät“ einzustufen. Obwohl es unmöglich ist, genaue 
Zahlen zu ermitteln, deuten unsere Recherchen darauf 
hin, dass zwei Drittel der Weltbevölkerung in Ländern 
leben, in denen Verletzungen der Religionsfreiheit in 
der einen oder anderen Form auftreten, wobei Chris-
ten die am meisten verfolgte Gemeinschaft sind. Über-
rascht uns dies? Nein, denn es handelt sich um eine 
Entwicklung, die sich im Laufe der Jahrhunderte von 
den Wurzeln der Intoleranz über die Diskriminierung 
bis hin zur Verfolgung ausgewachsen hat.

Der Bericht „Religionsfreiheit weltweit“ ist das wich-
tigste Forschungsprojekt von Kirche in Not (KIN) und 
hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwi-
ckelt – von einer kleinen Broschüre zu einer rund 800 
Seiten starken Publikation, die von einem weltweiten 
Team erstellt wird. Diese Entwicklung ist der Tatsache 
geschuldet, dass Diskriminierung und Verfolgung auf-
grund religiöser Überzeugungen heutzutage wachsen-
de globale Phänomene sind. Inmitten der gewalttäti-
gen Konflikte – sei es in Syrien, im Jemen, in Nigeria, in 
der Zentralafrikanischen Republik oder in Mosambik, 
um nur einige Beispiele zu nennen – gibt es diejenigen, 
die im Schatten agieren und Religion für ihr Streben 
nach Macht instrumentalisieren, indem sie die tiefsten 
Überzeugungen der Menschheit manipulieren.

Unser Engagement für dieses 
Thema spiegelt unseren Auf-
trag wider. So ist dieser 
Bericht nicht nur ein Mit-
tel, mit dem wir unseren 
Dienst an der leidenden 
Kirche besser zu erfül-
len hoffen, sondern er 
dient auch dazu, unse-
ren Projektpartnern 
eine Stimme zu geben 
– jenen, die auf tragi-
sche Weise die Konse-
quenzen der Verfolgung 
zu spüren bekommen. 
Dies ist das 22. Jahr, in 
dem unser Bericht „Reli-
gionsfreiheit weltweit“ er-
scheint, seit unser italieni-
sches Büro ihn 1999 erstmals 
herausgab. Bedauerlicherweise 
wird es nicht das letzte Jahr gewe-
sen sein.
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Vorwort von Pater Emmanuel Yousaf 
Direktor der Nationalen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden, Pakistan 

Als Priester in Pakistan habe ich über 45 Jahre im Na-
men unserer Gemeinschaft gekämpft – in einem Kon-
text der Verfolgung und Diskriminierung.

Wenn Christen, die auf den Feldern und in den Ziegel-
brennereien arbeiten, nicht den Anteil an Weizen oder 
Reis erhielten, der ihnen zustand, bin ich an die Grund- 
und Brennofenbesitzer herangetreten und habe sie ge-
beten, gerechte Löhne zu zahlen und der Ungerechtig-
keit ein Ende zu setzen. Als ich entdeckte, dass Jungen 
und Mädchen in meiner Gemeinde nicht die Bildung 
erhielten, die ihnen zustand, habe ich Schulen und 
Herbergen eröffnet. Ich habe in ländlichen Gemeinden 
gearbeitet, in denen Christen wegen ihres Glaubens 
nicht respektiert und aus Geschäften, Restaurants und 
Cafés verbannt wurden; an solchen Orten durften un-
sere Gläubigen keine Gläser oder andere Essutensilien 
anfassen, die von der Mehrheitsgemeinschaft benutzt 
wurden. Und wir haben Mädchen aus religiösen Min-
derheiten unterstützt, die besonders gefährdet sind: 
Sie werden als Kinder entführt und trotz ihrer Minder-
jährigkeit zur Konversion und Heirat gezwungen – und 
sind auch Opfer von Vergewaltigungen und anderen 
Misshandlungen. Die Notlage dieser Mädchen zeigt 
auf, dass das Leben für religiöse Minderheiten in Pa-
kistan immer problematischer wird.

Und obwohl es einige Verbesserungen gegeben hat, 
nutzen Extremisten die Änderungen der Blasphemie-
gesetze aus den 1980er Jahren aus und missbrauchen 
sie, um religiöse Minderheiten zu terrorisieren. Die be-
troffenen armen und marginalisierten Familien leben 
mit der Angst, der Blasphemie bezichtigt zu werden, 
die als Verbrechen gilt und mit Hinrichtung oder le-
benslanger Haft bestraft wird. Ich habe an vielen Fäl-
len mitgewirkt, nicht zuletzt an dem von Asia Bibi, die 
fast ein Jahrzehnt in der Todeszelle saß, bevor sich 
endlich die Gerechtigkeit durchsetzte.

Der Fall von Salamat Masih und seinen beiden Onkeln 
wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Salamat wur-
de beschuldigt, blasphemische Bemerkungen über 
den islamischen Propheten Mohammed (Friede sei 
mit ihm) geschrieben zu haben. Seine beiden Onkel 
wurden ebenfalls angeklagt. Es spielte keine Rolle, 
dass Salamat gerade mal 12 Jahre alt und Analphabet 
war; es spielte keine Rolle, dass es sich bei den besag-
ten beleidigenden Parolen um Kalligraphie handelte 
und eine religiöse Sprache verwendet wurde, die nor-
malerweise nur muslimische Geistliche gebrauchen 
– die drei wurden trotzdem angeklagt. Doch noch be-
vor weitere Schritte erfolgen konnten, schossen 
drei Männer mit automatischen Gewehren 
auf Salamat und seine Onkel. Dabei wurde 
Manzoor Masih tödlich verletzt; Rehmat 
Masih und Salamat selbst trugen schwe-

re Verletzungen davon, überlebten aber durch Gottes 
Gnade. Aber es sollte noch schlimmer kommen: Sala-
mat und sein überlebender Onkel wurden zum Tode 
verurteilt. Ich arbeitete unablässig mit dem Anwalt der 
Familie auf eine Aufhebung des Urteils hin. Schließlich 
hatten wir Erfolg. Betrüblicherweise wurde auch der 
Richter, der den Freispruch verkündete, kaltblütig von 
Extremisten ermordet. In den Jahrzehnten, die seit-
her vergangen sind, haben wir hart daran gearbeitet, 
um Salamat, seinem überlebenden Onkel, seinen Ver-
wandten und 40 weiteren Familien (die in der Nacht, 
als die ersten Anschuldigungen erhoben wurden, aus 
ihrem Dorf geflohen waren) zu helfen, ihr Leben wie-
der aufzubauen. Ich bin Kirche in Not (KIN) dankbar für 
die Hilfe für Familien, die in Bedrängnis sind, und für 
die Unterstützung unserer Fürsprache für die zu Un-
recht Beschuldigten.

Ich bin KIN außerdem dankbar für die Arbeit auf dem 
Gebiet der Religionsfreiheit. In der Tat könnte dieser 
Bericht „Religionsfreiheit weltweit“ kaum zeitgemä-
ßer sein: Je mehr die Welt über religiös motivierten 
Hass und ebensolche Fahrlässigkeit weiß, desto eher 
wird sie in der Lage sein, etwas dagegen zu unterneh-
men. In dieser komplexen und leidenden Welt ist eine 
klare und umfassende Berichterstattung – ergänzt 
durch aufschlussreiche und ausgewogene Analysen 
– der beste Schutz vor unüberlegten Reaktionen und 
unwirksamen Tugendbekundungen. Dies ist es, was 
der Bericht von KIN bieten möchte: Er spürt Fällen von 
Verstößen gegen die Religionsfreiheit noch lange nach, 
wenn die Fernsehkameras verschwunden sind und 
die Geschichte weitergeht. 
Dem Hilfswerk gebührt 
Lob für seine energi-
sche Verteidigung der 
Religionsfreiheit – 
ein grundlegendes 
Menschenrecht, 
das heute nicht 
weniger wichtig 
ist als in der Ver-
gangenheit.
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Die Wichtigsten Ergebnisse
Verstöße gegen die Religionsfreiheit sind in nahezu einem Drittel der Länder der Erde (31,6 %), in denen 
wiederum zwei Drittel der Weltbevölkerung leben, an der Tagesordnung. In 62 von insgesamt 196 Ländern 
wird die Religionsfreiheit schwerwiegend verletzt. In diesen Ländern leben fast 5,2 Mrd. Menschen, denn zu den 
schlimmsten Rechtsverletzern gehören einige der bevölkerungsreichsten Staaten der Erde (China, Indien, Pakis-
tan, Bangladesch und Nigeria). Hinweise zur Klassifizierung:

a)	 Die Kategorie „Rot“ weist auf Verfolgung hin; sie umfasst 26 Länder, in denen 3,9 Mrd. Menschen 
leben – etwas mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung (51 %). Darunter sind zwölf afrikanische Staa-
ten sowie mit China und Myanmar (Birma) zwei Länder, gegen die wegen möglichen Völkermordes 
ermittelt wird: 

b)	 Die Kategorie „Orange“ weist auf Diskriminierung hin; sie umfasst 36 Länder, in denen 1,24 Mrd. 
Menschen leben. In neun dieser Länder konnten leichte Verbesserungen der Situation festgestellt 
werden, in 20 Ländern allerdings eine Verschlechterung.

c)	 Als „unter Beobachtung“ klassifiziert sind Länder, in denen neu auftretende Faktoren beobachtet 
wurden, die das Potenzial haben, einen grundlegenden Zusammenbruch der Religionsfreiheit zu ver-
ursachen. In den Karten der Regionalen Analyse sind sie mit dem Symbol einer Lupe gekennzeichnet.

d)	 In allen zuvor genannten Kategorien tritt Hasskriminalität auf (vorurteilsgeleitete Angriffe auf 
religiöse Menschen bzw. religiöses Eigentum).

e)	 Alle übrigen Länder wurden nicht klassifiziert, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass dort im Hin-
blick auf das Grundrecht der Religionsfreiheit ideale Bedingungen herrschen.

In den Hauptkategorien hat das Ausmaß an Ver-
folgung und Unterdrückung im Berichtszeitraum 
deutlich zugenommen.

1.	 Transnationale dschihadistische Netzwer-
ke, die sich über den Äquator ausdehnen, 
streben die Errichtung transkontinentaler 
„Kalifate“ an. Der sogenannte Islamische 
Staat (IS) und al-Qaida schließen sich – mit 
ideologischer und materieller Unterstützung 
aus dem Nahen Osten – mit einheimischen 
bewaffneten Milizen zusammen und treiben 
deren Radikalisierung voran, um entlang des 
Äquators „Provinzen des Kalifats“ zu errich-
ten; ein Halbmond dschihadistischer Gewalt 
erstreckt sich mittlerweile in Subsahara-Afri-
ka von Mali bis Mosambik und weiter über die 
Komoren im Indischen Ozean bis hin zu den 
Philippinen im Südchinesischen Meer.

2.	 Ein global expandierendes „Cyber-Kalifat“ 
ist nunmehr ein gängiges Instrument der 
Online-Rekrutierung und Radikalisierung 
im Westen. Islamistische Terroristen nutzen 
ausgefeilte digitale Technologien, um zu re-
krutieren, zu radikalisieren und Anschläge 
zu verüben. Terrorismusbekämpfungsstellen 
ist es zwar bisher nicht gelungen, die Online-
Kommunikation der Terroristen auszuschal-
ten, doch konnten sie Attentate in mehreren 
westlichen Ländern vereiteln.

3.	 Religiöse Minderheiten werden für die Pan-
demie verantwortlich gemacht. Bereits be-
stehende gesellschaftliche Vorurteile gegen-
über religiösen Minderheiten in Ländern wie 
China, Niger, der Türkei, Ägypten und Pakistan 
führten während der Covid-19-Pandemie zu 
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verstärkter Diskriminierung, die sich z. B. in der 
Verweigerung des Zugangs zu Nahrungsmit-
teln und medizinischer Versorgung äußerte. 

4.	 Verschärfung religiöser Verfolgung durch 
autoritäre Regierungen und fundamen-
talistische Gruppen. In einigen asiatischen 
Ländern mit überwiegend hinduistischer oder 
buddhistischer Bevölkerung haben mehr-
heitsgesellschaftliche Grundströmungen 
eines religiösen Nationalismus – manipuliert 
von Regierungen und religiösen Oberhäup-
tern, die sich entsprechend vereinnahmen 
lassen – dazu geführt, dass sich eine ethno-
religiöse Vorherrschaft etabliert hat. Dadurch 
werden Angehörige religiöser Minderheiten 
zunehmend unterdrückt und de facto zu Bür-
gern zweiter Klasse degradiert.

5.	 Sexuelle Gewalt wird als Waffe gegen re-
ligiöse Minderheiten eingesetzt. In immer 
mehr Ländern sind Verbrechen gegen Mäd-
chen und Frauen zu verzeichnen, die entführt, 
vergewaltigt und durch Zwangskonversion 
zum Glaubenswechsel gezwungen werden. 
Angesichts der wachsenden Zahl derartiger 
Rechtsverletzungen, die häufig straffrei be-
gangen werden, mehren sich Hinweise, dass 
es sich um eine fundamentalistische Strate-
gie handeln könnte, mit der letzten Endes 
das „Verschwinden“ bestimmter Religionsge-
meinschaften beschleunigt werden soll.

6.	 Repressive Überwachungstechnologien 
nehmen zunehmend Glaubensgemein-
schaften ins Visier. In China sorgen 626 Mio. 
KI-gestützte Überwachungskameras und 
Smartphone-Scanner an wichtigen Fußgän-
gerkontrollpunkten, die mit Analyseplattfor-
men verbunden und an ein integriertes So-
zialkreditsystem gekoppelt sind, dafür, dass 
religiöse Oberhäupter und Gläubige sich an 
die Verordnungen der Kommunistischen Par-
tei halten.

7.	 30,4  Mio. Muslime in China und Myanmar 
(darunter Uiguren und Rohingya) sind 
schwerwiegender Verfolgung ausgesetzt. 
Die internationale Gemeinschaft hat gerade 
erst damit begonnen, das Völkerrecht anzu-
wenden, um dieser Entwicklung Einhalt zu 
gebieten.

8.	 Im Westen werden Instrumente, mit denen 
sich Radikalisierung vorbeugen lässt, über 
Bord geworfen. Obwohl Regierungen aner-
kennen, dass die Behandlung der Weltreligio-
nen in der Schule Radikalisierungstendenzen 
verringert und das interreligiöse Verständnis 
bei Jugendlichen fördert, schaffen immer 
mehr Länder den Religionsunterricht ab.

9.	 Höfliche Verfolgung. Dieser Begriff spiegelt 
den Siegeszug neuer „Rechte“ bzw. kulturel-
ler Normen wider, die darauf abzielen, die Re-
ligionen „zum Schweigen zu bringen und auf 
die Verborgenheit des Gewissens jedes Einzel-
nen zu beschränken oder sie ins Randdasein 
des geschlossenen, eingefriedeten Raums der 
Kirchen, Synagogen oder Moscheen zu ver-
bannen“, wie Papst Franziskus es ausgedrückt 
hat. Diese neuen – gesetzlich verankerten – 
Normen führen dazu, dass die Rechte des Ein-
zelnen auf Gewissens- und Religionsfreiheit in 
einen tiefen Konflikt mit der Verpflichtung zur 
Einhaltung dieser Gesetze geraten.

10.	 Interreligiöser Dialog – neue Impulse aus 
dem Vatikan. Papst Franziskus hat zusam-
men mit Ahmad al-Tayyib, Großimam von 
al-Azhar und Oberhaupt der sunnitisch-mus-
limischen Welt, eine Erklärung über die „Brü-
derlichkeit aller Menschen für ein friedliches 
Zusammenleben in der Welt“ unterzeichnet; 
er hat als erster Papst überhaupt eine katho-
lische Messe auf der Arabischen Halbinsel ge-
feiert; und gegen Ende des Berichtszeitraums 
sollte er den Irak besuchen (sein erster Besuch 
in einem Land mit schiitischer Mehrheit), um 
den interreligiösen Dialog zu vertiefen.
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„Ein kostbares Gut“: Das Recht auf Reli-
gions- oder Weltanschauungsfreiheit
von Prof. Dr. Heiner Bielefeldt

Die Religions- oder Weltanschauungsfreiheit ist ein 
„kostbares Gut“. Diese Umschreibung, die erstmals im 
historischen Kokkinakis-Fall (1993)3 auftauchte, ist zu 
einem Standardzitat in der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
geworden. Damit stellt der Gerichtshof heraus, dass 
die Religionsfreiheit – abgesehen von ihrer offensicht-
lichen Bedeutung für die Anhänger der verschiedenen 
Religionen – für die Gestaltung eines respektvollen 
Zusammenlebens in einer modernen Demokratie un-
verzichtbar ist. Sie ist weder Luxus noch Privileg. Die 
Religions- oder Weltanschauungsfreiheit ist, in den 
Worten des EGMR, „eine der Grundlagen einer demo-
kratischen Gesellschaft.“4

Ungeachtet dieser eindeutigen Würdigung durch den 
EGMR ist die Religions- oder Weltanschauungsfreiheit 
allerdings erneut zu einem umstrittenen Thema ge-
worden, nicht zuletzt in Europa. In den letzten Jahren 
sind neue Fragen aufgekommen. Während einige da-
von Aspekte der bestmöglichen praktischen Umset-
zung dieses Menschenrechts betreffen, deuten andere 
Fragen auf eine gewisse Skepsis hinsichtlich der an-
haltenden Relevanz der Religions- oder Weltanschau-
ungsfreiheit in einer modernen säkularen Gesellschaft 
hin. Privilegiert die Religions- oder Weltanschauungs-
freiheit bestimmte religiöse Weltanschauungen? Wel-
chen Umfang hat sie, und wo stößt sie an Grenzen? 
Brauchen wir tatsächlich ein Menschenrecht, das sich 
speziell mit Fragen der Religion bzw. Weltanschauung 
befasst? Würde es nicht genügen, jedem Menschen 
die Freiheit zu garantieren, seine diversen Meinungen, 
Standpunkte und Überzeugungen (auch religiöser 
Natur) zu äußern? Wie ist das Verhältnis zu anderen 
Menschenrechten? Welche Rolle spielt die Religions- 
oder Weltanschauungsfreiheit innerhalb einer breiter 
gefassten Antidiskriminierungsagenda? Dies sind weit-
reichende Fragen.

Die Religions- oder Weltanschauungsfreiheit genießt 
den erhabenen Status eines unveräußerlichen Men-
schenrechts. So ist sie nicht nur in internationalen und 
regionalen Menschenrechtsinstrumenten verankert, 
sondern es fließen auch alle Prinzipien ein, die zusam-
men den Menschenrechtsansatz definieren: Universa-
lismus, Freiheit und Gleichheit. Das Hauptanliegen der 
Menschenrechte besteht darin, die Achtung der Wür-
de eines jeden Menschen zu institutionalisieren. Ent-
gegen einem weitverbreiteten Missverständnis sollte 
betont werden, dass die Religions- oder Weltanschau-

ungsfreiheit nicht Religionen oder Glaubenssysteme 
an sich schützt; auch ist sie keine direkte „Verlänge-
rung“ religiöser Ansichten oder Werte in den Rahmen 
der Menschenrechte hinein. Stattdessen schützt die 
Religions- oder Weltanschauungsfreiheit qua ihrer Na-
tur als Menschenrecht Menschen vor allen Formen von 
Zwang, Einschüchterung und Diskriminierung im wei-
ten Bereich religiöser oder glaubensbezogener Über-
zeugungen und Praktiken. Dementsprechend sind die 
Rechtsträger Menschen – als Individuen und in Ge-
meinschaft mit anderen. Diese konsequente Ausrich-
tung auf den Menschen und seine Würde, Freiheit und 
Gleichheit ist der gemeinsame Nenner, der die Religi-
ons- oder Weltanschauungsfreiheit mit allen anderen 
Menschenrechten verbindet.

Zugleich kommt der Religions- oder Weltanschau-
ungsfreiheit innerhalb des breiteren Geflechts der 
Menschenrechte eine einzigartige Rolle zu. Sie steht für 
eine entscheidende Dimension unseres Menschseins 
– nämlich die Tatsache, dass wir Menschen identitäts-
stiftende, tiefe Überzeugungen annehmen und pflegen 
können, die alle Aspekte unseres Lebens durchdringen 
können, im privaten genauso wie im öffentlichen Be-
reich. Um es mit den Worten der UN-Erklärung über 
die Beseitigung aller Formen von Intoleranz aus dem 
Jahr 1981 auszudrücken, geht es um die Anerkennung, 
„dass die Religion oder Überzeugung für jeden, der 
sich dazu bekennt, einen grundlegenden Bestandteil 
seiner Weltanschauung darstellt.“ Obwohl sie sich zum 
Teil mit der Meinungsfreiheit und dem Recht auf freie 
Meinungsäußerung überschneidet, hat die Religions- 
oder Weltanschauungsfreiheit also einen eigenstän-
digen Anwendungsbereich. Dies macht sie zu einem 
unverzichtbaren Menschenrecht und rechtfertigt eine 
kritische Verteidigung gegen zeitgenössische Tenden-
zen der Marginalisierung und Trivialisierung. Darüber 
hinaus deckt die Religions- oder Weltanschauungs-
freiheit eine Vielzahl praktischer Ausprägungen der 
existenziellen Überzeugungen von Menschen ab, wie 
z. B. die Freiheit, gemeinsam mit anderen zu beten; die 
eigene religiöse Identität sichtbar zu machen; religiö-
se Regeln zu befolgen; die eigenen Kinder im Einklang 
mit den eigenen Überzeugungen zu erziehen; eine In-
frastruktur aufzubauen, die von Kindergärten bis zu 
Friedhöfen reicht u. v. a. m. Ohne eine Würdigung der 
besonderen Rolle der Religions- oder Weltanschau-
ungsfreiheit würden die Menschenrechte der conditio 
humana nicht gerecht – ja, sie wären sogar nicht mehr 
in vollem Umfang human.
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Die Tatsache, dass die verschiedenen Menschenrechte 
demselben allgemeinen Zweck dienen – nämlich dem 
Schutz der Würde aller Menschen –, schließt gelegent-
liche Konflikte nicht aus. Der Umgang mit Spannun-
gen, die zwischen verschiedenen Menschenrechtsan-
liegen entstehen mögen, ist eigentlich ein normaler 
Bestandteil der Menschenrechtspraxis. Es wäre daher 
ein gravierendes Missverständnis, wenn man die Re-
ligionsfreiheit als Hindernis für umfassendere Men-
schenrechtsanliegen (beispielsweise im Bereich der 
Nichtdiskriminierung) betrachtete. Die Religions- oder 
Weltanschauungsfreiheit ist nicht nur für ein adäqua-
tes Verständnis der Menschenrechte im Allgemeinen 
unverzichtbar; sie trägt auch zu einem angemessen 
komplexen Verständnis der Bemühungen zur Bekämp-
fung von Diskriminierung bei. Mag sie auch zuweilen 
ein Element der „Verkomplizierung“ hinzufügen, so 
liegt das vor allem daran, dass der Mensch tatsächlich 
ein „kompliziertes“ Wesen ist. In unserer Eigenschaft 
als Menschen sind vielfältige Bedürfnisse, Wünsche, 
Verletzbarkeiten, Identitäten und Gestaltungsmög-
lichkeiten charakteristisch für uns. Die Möglichkeit, 
existenzielle Überzeugungen zu hegen, die unser In-
nerstes durchdringen und unsere Wahrnehmungen 
und Prioritäten prägen, gehört zu dem, was uns zum 
Menschen macht. Genauso wie die Menschenrechte 
ohne Religionsfreiheit unvorstellbar wären, wären An-
tidiskriminierungsbemühungen unvollständig, wenn 
sie die Bedeutung religiöser Ansichten und Praktiken 
unberücksichtigt ließen.

Die Religions- oder Weltanschauungsfreiheit spielt da-
rüber hinaus eine wichtige Rolle in den anhaltenden 
Debatten über den säkularen Charakter des modernen 
Staates. Säkularität ist zu einem bestimmenden Merk-
mal moderner Demokratien geworden und charakte-
risiert in hohem Maße auch die moderne Gesellschaft. 
Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass 
der Begriff Säkularität sehr unterschiedliche Bedeu-
tungen in sich vereint. So kann der säkulare Charak-

ter der Verfassung für die dauerhafte Aufgabe stehen, 
den öffentlichen Raum für religiöse und nichtreligiöse 
gesellschaftliche Vielfalt offen zu halten. Doch kann 
Säkularität auch stellvertretend für postreligiöse und 
antireligiöse Weltanschauungen gebraucht werden, 
die öffentliche Institutionen und das öffentliche Leben 
durchdringen. Der Grat zwischen diesen offenen und 
restriktiven Formen der Säkularität mag schmal sein 
und niemand weiß, wo genau er verläuft; dennoch 
existiert er. In diesem Kontext bietet die Religions- 
oder Weltanschauungsfreiheit eine solide Grundlage 
für die Pflege eines offenen und inklusiven Verständ-
nisses säkularer demokratischer Verfassungen. Sie er-
innert uns außerdem daran, dass Säkularität nur dann 
sinnvoll ist, wenn sie im Dienst der Achtung der Frei-
heit der Menschen im privaten Bereich und in der Öf-
fentlichkeit steht. Dies ist eine wichtige Aufgabe.

In unseren zunehmend pluralistischen, modernen Ge-
sellschaften ist die Verwirklichung der Religions- oder 
Weltanschauungsfreiheit zu einer schwierigen Auf-
gabe geworden. In Anbetracht der unerschöpflichen 
Vielfalt von Glaubenssystemen, religiösen und mora-
lischen Überzeugungen, individuellen und gemein-
schaftlichen Praktiken ist die Religions- oder Weltan-
schauungsfreiheit Gegenstand vieler weitreichender 
Fragen, die eine umfassende öffentliche Debatte recht-
fertigen. Doch in jedem Fall suchen die Menschen wei-
terhin nach einem letzten Sinn im Leben, pflegen ihre 
existenziellen Überzeugungen, beten gemeinsam mit 
anderen und erziehen ihre Kinder in Übereinstimmung 
mit Werten, die sie schätzen. Das Zusammenleben in 
einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft 
erfordert eine Kultur des Respekts, die ohne Religions- 
oder Weltanschauungsfreiheit nicht gedeihen könnte. 
Das Recht auf Religions- oder Weltanschauungsfrei-
heit ist sicherlich auch weiterhin „eine der Grundlagen 
einer demokratischen Gesellschaft“, wie es uns der 
EGMR in Erinnerung ruft – und in der Tat ein kostbares 
Gut.
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Globale Analyse
von Dr. Marcela Szymanski 

Ein Verlust von Grundrechten wie der Religionsfrei-
heit kann zwar plötzlich eintreten, z. B.  bedingt durch 
Konflikte und Kriege, doch in vielen Fällen handelt es 
sich nicht um ein Ereignis, das gewissermaßen über 
Nacht eintritt, sondern vielmehr um einen Prozess der 
Aushöhlung, der sich über Jahre hinzieht. Wie bei Zie-
geln eines Daches, die einer nach dem anderen (und 
manchmal auch mehrere auf einmal) von immer stär-
ker auflebenden Winden weggeweht werden, muss 
der Beobachter schließlich erkennen, dass es keinen 
Schutz mehr gibt und er den Winden ausgesetzt ist. 
Diese Winde mögen Gestalt annehmen als autoritäre 
Regierungen, transnationale Terrornetzwerke oder 
fundamentalistische Religionsführer, die an der Spitze 
eines Lynchmobs stehen.

Die Gründe für die Aushöhlung des Rechts auf Reli-
gionsfreiheit sind offenkundig. Doch kann sie auch als 
Folge von Reibungen auftreten – verursacht durch die 
Einführung neuer Gesetze und Vorschriften, die religiö-
se Identitäten allmählich aus dem öffentlichen Raum 
verdrängen, nachdem sie die Religion einmal als Teil 
des Problems identifiziert haben. Der Staat als Hüter 
des Rechts ist verpflichtet, dem Einzelnen zu ermögli-
chen, „seine Religion oder Weltanschauung öffentlich 
oder privat zu bekennen“,5 indem er den öffentlichen 
Raum für alle Religionen und für Menschen ohne Re-
ligionszughörigkeit offen hält. Ist dieser staatliche 
Schutz nicht gegeben, wird das unveräußerliche Men-
schenrecht angreifbar und droht zu verschwinden.

Basierend auf unserer Auswertung der Länderberich-
te und regionalen Analysen zeigt eine Karte, wo der 
Schutz der Religionsfreiheit fast gänzlich verschwun-
den ist (Länder in Rot); wo dieser Schutz gefährdet ist 
(Länder in Orange); und wo neu auftretende Faktoren 
beobachtet wurden, durch die das Recht des Einzel-
nen auf Religionsfreiheit potenziell bedroht ist (neue 
Klassifizierung: Länder „unter Beobachtung“).

In der Rückschau bestätigen sich bedauerlicherweise 
zuvor erwähnte Beobachtungen. So haben sich Ver-
letzungen der Religionsfreiheit, die wir in unserem Be-
richt 2018 bereits angedeutet haben, beschleunigt und 
ausgeweitet: In der gegenwärtigen Situation blicken 
wir auf systematische und ungeheuerliche Angriffe, 
die von staatlichen Akteuren (z. B. China oder Nordko-
rea) sowie von internationalen Terrororganisationen 
wie Boko Haram oder dem sogenannten Islamischen 
Staat (IS) und anderen fundamentalistischen Grup-
pen ausgehen. Diese Umstände haben sich durch die 
Covid-19-Pandemie noch verschärft: Staaten haben 
die Unsicherheit genutzt, um die Kontrolle über ihre 
Bürger zu erhöhen, und nichtstaatliche Akteure haben 
sich die Verwirrung zunutze gemacht, um zu rekrutie-

ren, zu expandieren und größere humanitäre Krisen zu 
provozieren.

Doch gab es im zweijährigen Berichtszeitraum auch 
bedeutende Fortschritte zu verzeichnen – insbeson-
dere auf dem Gebiet des interreligiösen Dialogs und in 
Hinblick auf die zunehmend wichtige Rolle religiöser 
Oberhäupter im Kontext der Schlichtung und Beile-
gung von Feindseligkeiten und kriegerischen Hand-
lungen.

Extreme Verfolgung (Karte: Rot gekennzeichnete 
Länder)

Fast vier Milliarden Menschen leben in den 26 Ländern, 
die als diejenigen mit den schwerwiegendsten Verstö-
ßen gegen die Religionsfreiheit eingestuft wurden – et-
was mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung (51 %).

Beinahe jeder zweite dieser Staaten liegt in Afrika. In 
Subsahara-Afrika teilt sich die Bevölkerung seit jeher 
zwischen Bauern und nomadischen Viehhirten auf, 
wobei es von Zeit zu Zeit zu Gewaltausbrüchen kommt, 
die in lange schwelenden ethnischen und ressourcen-
basierten Konflikten ihre Ursache haben und sich in 
jüngster Zeit durch den Klimawandel, wachsende Ar-
mut und Angriffe von bewaffneten kriminellen Banden 
verschärft haben. Trotzdem haben die Gemeinschaf-
ten und verschiedenen Glaubensgruppen überwie-
gend relativ friedlich zusammengelebt – bis im letzten 
Jahrzehnt die Gewalt in der Region mit unvorstellbarer 
Grausamkeit ausbrach.

Mit diesem Schub, den der Konflikt erfahren hat, wur-
de die seit Generationen aufgestaute Frustration jun-
ger Menschen freigesetzt, die unter Armut, Korruption 
und schlechten Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten 
leiden mussten. Diese Frustration wiederum befeu-
erte den Aufstieg bewaffneter Gruppen, darunter is-
lamistische Kämpfer – einheimische und seit einiger 
Zeit auch ausländische. Transnational agierende 
dschihadistische Gruppen betreiben gezielt und sys-
tematisch die Verfolgung all jener, die die extreme is-
lamistische Ideologie nicht akzeptieren; hiervon sind 
Muslime und Christen gleichermaßen betroffen. In 
den vergangenen zwei Jahren haben Dschihadisten 
ihre Präsenz in Subsahara-Afrika gefestigt, und die Re-
gion ist zu einem Zufluchtsort für über zwei Dutzend 
Gruppen geworden, die mittlerweile in 14 Ländern 
aktiv operieren – und zunehmend kooperieren –, da-
runter Ableger des IS und von al-Qaida. Die Entwick-
lung solcher Zweigorganisationen hat sich innerhalb 
eines alarmierend kurzen Zeitraums vollzogen, und 
das Muster ist bekannt: Lokale kriminelle Banden, die 
von salafistischen Dschihad-Predigern angestachelt 
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werden, gehen von sporadischen und willkürlichen zu 
ideologischen und gezielten Angriffen über. In man-
chen Fällen gipfeln die Bemühungen einer Bande in 
einer unheilvollen Auszeichnung – der „Angliederung“ 
als Provinz zu einem sogenannten Kalifat eines trans-
nationalen islamistischen Netzwerks (siehe Hinter-
grundinformation Afrika).

Millionen Menschen sind aus den Konfliktregionen ge-
flohen und leben als Vertriebene im eigenen Land oder 
als Flüchtlinge in den Nachbarstaaten. Es wird von 
gravierenden Menschenrechtsverletzungen berichtet, 
deren Opfer häufig Frauen und Kinder sind. In Subsa-
hara-Afrika sind Millionen Menschen von Mittellosig-
keit bedroht, da sie gezwungen sind, ihre Felder und 
traditionellen Kleinbetriebe aufzugeben. Die Folge ist 
Hunger, denn bewaffnete Gruppen behindern den Zu-
gang zu humanitärer Hilfe. Frauen und Kinder werden 
versklavt; Männer werden zwangsrekrutiert, um die 
Reihen der Extremisten zu füllen. Wie aus den Länder-
berichten hervorgeht, waren in Staaten wie Burkina 
Faso laut Weltgesundheitsorganisation zum Jahres-
ende 2020 gut 60  % des Territoriums für humanitäre 
Helfer unzugänglich.

Die Regierungen sind entweder nicht in der Lage oder 
in einigen Fällen offenbar nicht willens, dieses Pro-
blem anzugehen. Die dschihadistischen Milizen sind 
deutlich besser ausgerüstet als die lokalen Streitkräfte 
und finanzieren sich durch Entführungen, Plünderun-
gen und den illegalen Handel mit Menschen, wertvol-
len Mineralien und Drogen. Erst in jüngster Zeit wur-
den multinationale Taskforces eingerichtet, um die 
Regierungen der betroffenen Länder zu unterstützen 
(siehe Regionale Analyse und Hintergrundinforma-
tion Afrika).

Während die Religionsfreiheit in Afrika vor allem unter 
der Gewalt zwischen den Bevölkerungsgruppen und 
vonseiten der Dschihadisten leidet, geht die Verfol-
gung von Religionsgemeinschaften in Asien vor allem 
von marxistischen Diktaturen aus. In China und Nord-
korea – die schlimmsten Rechtsverletzer in der „roten 
Kategorie“ – ist die Religionsfreiheit (ebenso wie die 
meisten anderen Menschenrechte) schlicht nicht exis-
tent.

In Nordkorea werden keine grundlegenden Menschen-
rechte anerkannt, und Verfolgung richtet sich gegen 
jede Gruppe, die den Personenkult um den Herrscher 
Kim Jong-un in Frage stellt – wobei Christen besonders 
hart angefasst werden. Das nordkoreanische Regime 
kann in dieser Hinsicht als „exterminatorisch“ bezeich-
net werden.

Von Chinas 1,4 Mrd. Einwohnern identifizieren sich fast 
900  Mio. mit irgendeiner Form von Spiritualität oder 
Religion – und die staatliche Kontrolle ist unerbittlich. 
Massenüberwachung, u. a. mittels KI-gestützter Tech-
nologie; ein Sozialkreditsystem, mit dem individuelles 

Verhalten belohnt oder bestraft wird; und brutales 
Durchgreifen gegen religiöse und ethnische Gruppen 
festigen die Überlegenheit des Staates. Wie die Regio-
nale Analyse zeigt, verfügt die Kommunistische Partei 
Chinas (KPCh) über eine der allgegenwärtigsten und 
effektivsten staatlichen Maschinerien zur Kontrolle 
der Religion, die derzeit auf der Welt in Betrieb sind. 
Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Mas-
seninternierungen und „Umerziehungsprogramme“, 
von denen über eine Million – zumeist muslimische 
– ethnische Uiguren in der Provinz Xinjiang betroffen 
sind (siehe Hintergrundinformation China). Ob-
wohl in China etwa 30 Mio. Muslime leben – darunter 
rund 13  Mio. Uiguren, die einem sunnitischen Zweig 
des Islam angehören (siehe Faktensammlung: Zwei-
ge des Islam) –, geben sich einige sunnitisch-mus-
limische Staaten keine Mühe, ihre Glaubensbrüder zu 
schützen, sondern kooperieren stattdessen mit den 
chinesischen Behörden, indem sie Zuflucht suchen-
de Uiguren abschieben. Von allen Mitgliedsstaaten 
der Vereinten Nationen haben bisher nur die USA und 
Kanada Chinas Vorgehen gegen die Uiguren als Völker-
mord bezeichnet.

Auch Myanmar (Birma) hat sich im Berichtszeitraum 
weiter auf das schlimmste Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, den Völkermord, zubewegt. Andau-
ernde Anschläge gegen Christen und Hindus im Ka-
chin-Staat gerieten angesichts des massiven, mehr-
stufigen Angriffs des Militärs und anderer bewaffneter 
Gruppen auf die überwiegend muslimische Rohin-
gya-Bevölkerung im Rakhaing-Staat in den Hinter-
grund. Im Nachbarland Bangladesch sind mittlerwei-
le schätzungsweise eine Million systematisch dorthin 
vertriebene Rohingya in Lagern untergebracht, wo 
sie Krankheit, Elend, sexuellem Missbrauch und Mord 
ausgesetzt sind. Im Gegensatz zu China wurde Myan-
mars Regierung vom Internationalen Gerichtshof ver-
pflichtet, Maßnahmen zur Verhinderung des Genozids 
zu ergreifen, während ein entsprechendes Verfahren 
anhängig ist.

Abgesehen von den Einschränkungen, die Religionsge-
meinschaften von marxistischen Diktaturen und Mili-
tärregimen auferlegt werden, geht eine weitere ernste 
Herausforderung für die Religionsfreiheit in Asien mit 
einer zunehmenden Grundströmung des ethnoreligiö-
sen Nationalismus einher. Das vielleicht markanteste 
Beispiel in diesem Zusammenhang ist Indien, Heimat 
von fast 1,4  Mrd. Menschen, wo neben der hinduisti-
schen Mehrheitsbevölkerung auch bedeutende reli-
giöse Minderheiten wie Muslime und Christen vertre-
ten sind. Die regierende Bharatiya Janata Party (BJP; 
Indische Volkspartei) entwirft angesichts eines hinter 
den Erwartungen zurückbleibenden Wirtschaftssek-
tors und der Notwendigkeit, Wählerstimmen zu gewin-
nen, eine zunehmend nationalistische Vision, die bei 
der Mehrheitsbevölkerung Anklang finden soll: näm-
lich, dass Indien von Natur aus hinduistisch ist. Indien 
ist freilich nicht das einzige Land, in dem der religiöse 
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Nationalismus an Fahrt gewinnt; insgesamt sind Mil-
liarden Menschen davon betroffen. Vergleichbare Ten-
denzen sind vor allem in demokratischen oder halb-
wegs demokratischen Kontexten zu beobachten, so 
z. B. im mehrheitlich muslimischen Pakistan, im mehr-
heitlich hinduistischen Nepal und in den mehrheitlich 
buddhistischen Staaten Sri Lanka, Myanmar, Thailand 
und Bhutan (siehe Regionale Analyse Festland-Asi-
en und Hintergrundinformation Ethnoreligiöser Na-
tionalismus).

Allen Ländern der „roten“ Kategorie gemeinsam (doch 
besonders ausgeprägt in Pakistan) sind die tiefgreifen-
den Folgen für die Schwächsten: Frauen und Mädchen, 
die der „falschen Religion“ angehören und entführt, 
vergewaltigt und durch Zwangskonversion gezwungen 
werden, ihren Glauben zu wechseln. Als Angehörige ei-
ner Minderheit – und damit de facto Bürgerinnen zwei-
ter Klasse – haben sie wenige bis gar keine Chancen 
auf Gerechtigkeit und Wiedergutmachung, obwohl sie 
die Opfer von Verbrechen sind, die nach allgemeinem 
Recht strafbar sind. Diese Mädchen und Frauen wer-
den ihrer Rechte derart umfassend beraubt, dass sie 
als Sklavinnen, Sexarbeiterinnen und Handarbeiterin-
nen missbraucht werden (siehe Fallstudie Pakistan 
und Länderberichte Nigeria und Indien).

Schwerwiegende Rechtsverletzungen (Karte: Oran-
ge gekennzeichnete Länder)

1,24 Mrd. Menschen leben in den 36 Ländern, in denen 
keine vollumfängliche Religionsfreiheit genossen wer-
den kann oder in der Verfassung verankert ist – das 
entspricht 16 % der Weltbevölkerung.

Bei den Ländern, die infolge einer Verschlechterung 
der Situation im Berichtszeitraum in die Kategorie 
„Orange“ eingestuft wurden, handelt es sich über-
wiegend um Staaten, in denen Gesetze verabschiedet 
wurden, die eine Ungleichbehandlung von Religions-
gemeinschafen zur Folge haben. Illusionen in Bezug 
auf neu gewonnene Freiheiten nach dem Arabischen 
Frühling (Aufstände in Nordafrika und der Levante im 
Zeitraum 2010-2012) sind längst verblasst: Die Regie-
rungen dieser Länder wandten in der Folge zuneh-
mend ohnehin schon restriktive Gesetze an, um ihre 
Macht zu behaupten, die herrschende Ideologie zu 
festigen und die Kontrolle über religiöse Oberhäupter 
zu verschärfen. Staaten wie Algerien, Tunesien und die 
Türkei agieren als „hybride Pseudo-Demokratien“, die 
zwar Wahlprozesse zulassen, aber streng kontrollie-
ren, wer kandidieren und wie lange er im Amt bleiben 
darf, und zudem dem Machthaber ermöglichen, Ge-
setze bezüglich der Wiederwahl zu seinen Gunsten zu 
ändern (siehe Regionale Analyse Naher Osten und 
Nordafrika).

So legte Präsident Erdoğan im Berichtszeitraum den 
Laizismus Atatürks gewissermaßen beiseite und führ-
te eine neo-osmanische Außenpolitik ein, mit der er 

die Türkei als sunnitische Weltmacht positionierte. 
Die Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine 
Moschee ist nur ein Beispiel dafür, wie der Islam in al-
len Bereichen des öffentlichen Lebens gefördert wird. 
Auf internationaler Ebene hat Erdoğan militärische 
Interventionen in Libyen, Syrien, im Nordirak sowie im 
Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan vorange-
trieben. Auch in Albanien, Bosnien, Zypern und im Ko-
sovo hat die Türkei versucht, Einfluss zu nehmen – mit 
Folgen für die Religionsfreiheit (siehe entsprechende 
Länderberichte und Regionale Analyse Naher Osten 
und Nordafrika).

Kein Muslim zu sein ist in über einem Dutzend Län-
dern, die normale oder sogar freundschaftliche Be-
ziehungen zum Westen unterhalten, heute mit einem 
höheren Risiko verbunden als noch im letzten Be-
richtszeitraum. Länder im Nahen Osten, in Süd- und 
Zentralasien sowie die ehemaligen Sowjetstaaten und 
einige ihrer Nachbarn haben Gesetze verabschiedet, 
die darauf abzielen, die Ausbreitung „fremder“ Religi-
onen zu unterbinden und auch den „nicht-traditionel-
len Islam“ zu verbieten. Die freie Religionsausübung 
wird zwar garantiert, aber eben keine vollumfängliche 
Religionsfreiheit. So wird z. B. in einigen Länder eine 
Abkehr vom Staat oder von der Mehrheitsreligion be-
straft – manchmal sogar mit dem Tod. Und auch in 
Ländern, in denen eine Konversion von der Mehrheits-
religion nicht gesetzlich verboten ist, ist sie infolge des 
großen gesellschaftlichen Drucks faktisch nicht er-
laubt. In vielen dieser Länder ist es illegal, Menschen 
zu missionieren, die der Staatsreligion angehören. Wie 
die Regionale Analyse Naher Osten und Nordafrika 
dokumentiert, werden religiöse Minderheitsgemein-
schaften durch Blasphemiegesetze zum Schweigen 
gebracht. Die gesellschaftliche Toleranz gegenüber 
Christen ist nach wie vor gering, und es kann jederzeit 
zu Gewaltausbrüchen kommen, wie zahlreiche Vorfäl-
le in Oberägypten belegen.

Eine positive Entwicklung im Berichtszeitraum ist die 
Annäherung zwischen Christen und Muslimen unter 
der Ägide von Papst Franziskus. Nach seinem Treffen 
mit Ahmad al-Tayyib, Großimam von al-Azhar und 
Oberhaupt der sunnitisch-muslimischen Welt, im Jahr 
2019 kamen die beiden Religionsführer 2020 erneut 
in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zusam-
men, um die Erklärung von Abu Dhabi über die Brüder-
lichkeit aller Menschen zu unterzeichnen. Der Besuch 
des Heiligen Vaters in den VAE stand auch im Zeichen 
der erstmaligen Feier einer Papstmesse auf der Arabi-
schen Halbinsel. Der Irak-Besuch von Papst Franziskus 
im Jahr 2021 – sein erster in einem Land mit schiiti-
scher Mehrheit – wird hoffentlich zu einer Vertiefung 
des interreligiösen Dialogs beitragen und helfen, über 
die desolate Lage aufzuklären, in der sich religiöse 
Minderheiten im Irak und darüber hinaus befinden 
(siehe entsprechende Länderberichte und Regiona-
le Analyse Naher Osten und Nordafrika).
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Die Covid-19-Pandemie hat auf der ganzen Welt her-
kömmliche Verfahren in Bereichen wie Gesundheits-
versorgung, Regierungsführung und Wirtschaft auf den 
Kopf gestellt – oft mit tiefgreifenden Auswirkungen auf 
die Menschenrechte, einschließlich der Religionsfrei-
heit. Die Hintergrundinformation zu Covid-19 beleuch-
tet, wie die Pandemie in weniger entwickelten Gebie-
ten der Welt nicht nur grundlegende gesellschaftliche 
Schwächen offenbart, sondern auch bestehende Prob-
leme verschärft hat, die auf Armut, Korruption und an-
fällige staatliche Strukturen zurückzuführen sind. So 
nutzten Terrorgruppen und islamistische Extremisten 
beispielsweise in Afrika den verschobenen Fokus der 
Aufmerksamkeit der Regierungen aus, um gewalttäti-
ge Angriffe zu verstärken, territoriale Eroberungen zu 
festigen und neue Mitglieder zu rekrutieren. Darüber 
hinaus führten bereits bestehende gesellschaftliche 
Vorurteile gegenüber religiösen Minderheiten wäh-
rend der Pandemie zu verstärkter Diskriminierung, so 
etwa in Pakistan, wo muslimische Wohltätigkeitsorga-
nisationen Christen und Angehörigen anderer Minder-
heiten den Zugang zu Lebensmitteln und medizini-
scher Versorgung verweigerten. Im Westen wiederum 
hatten die als Reaktion auf die Pandemie ergriffenen 
Notfallmaßnahmen Auswirkungen auf die Versamm-
lungs- und Religionsfreiheit und gaben Anlass zu Kritik 
und Auseinandersetzungen (siehe Hintergrundinfor-
mation Covid-19).

Länder unter Beobachtung (Karte: in den Karten 
der Regionalen Analyse gekennzeichnet)

Mit dem aktuellen Bericht wurde eine neue Kategorie 
eingeführt, nämlich Länder „unter Beobachtung“, in 
denen neu auftretende Faktoren beobachtet wurden, 
die Anlass zur Sorge über deren Auswirkungen auf die 
Religionsfreiheit geben.

Die Plausibilität dieser Kategorie erschließt sich durch 
eine Zunahme von religiös motivierter Hasskriminali-
tät. Die vorurteilsgeleiteten Straftaten gegen Menschen 
und Eigentum reichen von Vandalismus gegen Gottes-

häuser und religiöse Symbole (darunter Moscheen, 
Synagogen, Friedhöfe, Statuen) bis hin zu Gewaltver-
brechen gegen religiöse Würdenträger und Gläubige 
(siehe Regionale Analyse OSZE). Eine im Septem-
ber  2019 ins Leben gerufene Initiative der Vereinten 
Nationen zum Schutz von Kultstätten zeigte keine Wir-
kung im Hinblick auf gewalttätige Demonstrationen in 
Lateinamerika, wo bei regierungskritischen Protesten 
religiöse Symbole und religiöses Eigentum angegriffen 
und zerstört wurden (siehe Fallstudie Chile).

In einem weiteren Kontext, den Papst Franziskus als 
„höfliche Verfolgung“ definiert hat, beobachten wir 
einen Siegeszug neuer „Rechte“ bzw. neuer kulturel-
ler Normen, die entsprechend der Weiterentwicklung 
von Werten geschaffen werden und in Kauf nehmen, 
die Religionen „zum Schweigen zu bringen und auf die 
Verborgenheit des Gewissens jedes Einzelnen zu be-
schränken oder sie ins Randdasein des geschlossenen, 
eingefriedeten Raums der Kirchen, Synagogen oder 
Moscheen zu verbannen.“ So genießt zum Beispiel in 
westlichen Ländern das Recht auf Verweigerung aus 
Gewissensgründen für Angehörige der Gesundheits-
berufe mit religiösen Vorbehalten hinsichtlich Abtrei-
bung oder Sterbehilfe keinen ausreichenden gesetz-
lichen Schutz mehr. Absolventen von bestimmten 
religiösen Hochschulen wird zunehmend der Zugang 
zu bestimmten Berufen verwehrt. Auch das Recht 
von Religionsgemeinschaften, eigene Schulen ent-
sprechend ihrem Ethos zu betreiben, ist in mehreren 
Ländern gefährdet. Die neuen – gesetzlich verankerten 
– Normen führen dazu, dass die Rechte des Einzelnen 
auf Gewissens- und Religionsfreiheit in einen tiefen 
Konflikt mit der Verpflichtung zur Einhaltung dieser 
Gesetze geraten (siehe Hintergrundinformationen 
„Höfliche Verfolgung“ und „Ein kostbares Gut“: 
Das Recht auf Religions- oder Weltanschauungsfrei-
heit). Derartige Dissonanzen haben bereits jetzt und 
auch künftig erhebliche Auswirkungen auf über 84 % 
der Weltbevölkerung, die sich laut Pew Research Cen-
ter6 als Angehörige einer Religion oder Weltanschau-
ung verstehen.

Papst  Franziskus  bei  e inem interrel ig iösen Tref fen in  der  Ebene von Ur  im Südirak ,  d ie  a ls 
Geburtsort  Abrahams gi l t ,  am 6.  März  2021.

Fr. AmeerJajeOP©ACN
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H I N T E R G R U N D I N F O R M A T I O N

Afrika: Transnationaler Dschihadismus 
bedroht einen Kontinent
von Mark von Riedemann

Die Frage, vor der Afrika steht, ist nicht, ob der Kon-
tinent das nächste Schlachtfeld im Kampf gegen mi-
litante Islamisten ist, sondern vielmehr: Wann ist die 
Zahl der verlorenen Menschenleben und vertriebenen 
Familien hoch genug, damit die internationale Ge-
meinschaft endlich handelt? Schon jetzt gibt es Hun-
derttausende Tote und Millionen Vertriebene.

Subsahara-Afrika bietet geradezu ideale Bedingungen 
für eine Infiltration durch islamistische Ideologien. 
Seit Generationen andauernde Armut, Korruption, be-
reits existierende gewaltsame Streitigkeiten innerhalb 

der Bevölkerung zwischen Hirten und Bauern 
um Landrechte (verschärft durch die Folgen 

des Klimawandels) und schwache staat-

liche Strukturen haben einen Nährboden geschaf-
fen, der marginalisierte und frustrierte junge Männer 
hervorbringt – ein Rekrutierungsparadies für Extre-
misten, die diese Menschen mit Versprechungen von 
Reichtum, Macht und dem Sturz korrupter Behörden 
ködern. Durch eine umfassende Manipulation der Re-
ligion wird all dies noch enger mit dem menschlichen 
Wesenskern verknüpft. Kampferprobte islamistische 
Extremisten sind aus den Ebenen des Irak und Syriens 
nach Süden gezogen, um sich in subsaharischen Län-
dern mit einheimischen kriminellen Gruppen zusam-
menzutun, z.  B. in Mauretanien, Mali, Burkina Faso, 
Niger, Nigeria, im Norden Kameruns, im Tschad, in der 
Zentralafrikanischen Republik, in der Demokratischen 
Republik Kongo, in Somalia und Mosambik (siehe Län-
derberichte).

Die Gewalt ist grauenhaft: Jungen, die als Kindersol-
daten dienen müssen; Vergewaltigungen als Kriegs-
waffe; Massenenthauptungen von Männern – Muslime 
und Christen gleichermaßen –, die sich weigern, sich 
den Dschihadisten anzuschließen. Die Forschungs-
arbeit des Armed Conflict Location & Event Data Project 
(ACLED; Projekt zur Erfassung von Orten bewaffneter 
Konflikte und von Ereignisdaten) zeigt auf, dass sich 
die Zahl der von bewaffneten Gruppen getöteten Men-
schen in Burkina Faso, Kamerun, Mali und im Tschad 
von Januar bis Mitte April 2020 im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum mehr als verdoppelt hat.7 In Burkina 
Faso belief sich die Zahl der von Terrorgruppen Vertrie-
benen im Februar 2020 auf 765.000 Menschen (gegen-
über 65.000 in den zwölf Monaten zuvor).8

Bei den Kämpfern handelt es sich oft um profitorien-
tierte Söldner oder Einheimische, die lokale Interes-
sen verfolgen und von Predigern angestachelt werden, 
die einer salafistisch-dschihadistischen Ideologie an-
hängen. Ihre Angriffsziele sind staatliche Behörden, 
Militär und Polizei sowie Zivilisten, darunter Dorfvor-
steher, Lehrer (sie stehen wegen der säkularen Lehr-
pläne im Visier), führende Vertreter der muslimischen 
und christlichen Gemeinschaften und Gläubige. Ihre 

Ugandische Soldaten der  Miss ion der 
Afr ikanischen Union befreien Kurtunwaare y 
von der  Terrorgruppe al -Shabaab;  Somal ia, 
31.  August  2014.
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finanziellen Mittel beschaffen sich die bewaffneten 
Terrorgruppen hauptsächlich durch Plünderungen, Er-
pressungen, Menschen- und Drogenhandel sowie Ent-
führungen.

Obwohl Muslime und Christen gleichermaßen Opfer 
extremistischer Gewalt sind, geraten mit zunehmen-
der islamistischer Radikalisierung verstärkt Christen 
in den Fokus der Terroristen, die den für die Region 
charakteristischen gesellschaftlichen und religiösen 
Pluralismus und jegliche Eintracht auslöschen wollen.

Nach Angaben des Africa Center for Strategic Studies 
(ACSS; Afrika-Zentrum für strategische Studien) ist 
die Bedrohung durch militante Islamisten keineswegs 
ein monolithisches Gebilde, sondern gekennzeichnet 
durch eine sich ständig wandelnde Mischung von rund 
zwei Dutzend Gruppen, die in 14 Ländern operieren – 
und zunehmend auch kooperieren.9 Zu den aktivsten 
islamistischen Gruppen in Subsahara-Afrika gehören: 
Dschamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin – eine Koali-
tion aus Teilorganisationen wie Katiba Macina (auch: 
FLM) und al-Qaida im Maghreb (AQIM) – Boko Haram, 
Ansaroul Islam, Katiba Salaheddine, Dschihad al-Isla-
miyya, al-Shabaab in Somalia und die transnationale 
Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit ihren Ablegern in 
der Großen Sahara (ISGS), Westafrika (ISWA), Zentral-
afrika (ISCA) und Somalia (ISS).10

Ein neues Mitglied in diesem finsteren Club ist Mo-
sambik. Dort hat die mit dem IS verbündete dschi-
hadistische Gruppe Ahlu-Sunnah Wa-Jama (ASWJ) in 
der mehrheitlich muslimischen Provinz Cabo Delgado 
einen Aufstand gestartet und die Kontrolle über die 
Hafenstadt Mocímboa da Praia übernommen – eine 
vorrangige Infrastruktur für die Verarbeitung der enor-
men Erdgasvorkommen, die vor der Nordküste des 

Landes entdeckt wurden.11 Von Mosambik rufen die 
Dschihadisten „Provinzen des Kalifats“ aus, die sie auf 
den Komoren, im Norden Madagaskars und jenseits 
des Indischen Ozeans in Indonesien, Malaysia und den 
Philippinen errichtet haben wollen (siehe Länderbe-
richte).

Das Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS; Dä-
nisches Institut für internationale Studien) gelangte 
zu folgender Feststellung: „Unter Wissenschaftlern auf 
dem Gebiet des transnationalen Dschihadismus be-
steht weitgehend Einigkeit darüber, dass seine beiden 
führenden Organisationen, al-Qaida und der Islami-
sche Staat, selten neue Konflikte auslösen. Stattdes-
sen machen sie sich lokale Missstände zunutze, stellen 
Verbindungen zu marginalisierten Gruppen in der Ge-
sellschaft her und verwandeln auf lange Sicht, was ur-
sprünglich ein ethnisch oder politisch motivierter Kon-
flikt gewesen sein mag, in einen religiös umrahmten, 
bewaffneten Kampf.“12

In einem Interview mit Kirche in Not vom 24.  Febru-
ar  2020 sagte Professor Olivier Hanne, ein französi-
scher Islamwissenschaftler und Autor des Buches Ji-
hâd au Sahel („Dschihad in der Sahelzone“), auf die 
Frage, wie sich die Lage in der Region voraussichtlich 
entwickeln werde: „Ich befürchte, dass sich die terri-
toriale Ausdehnung der bewaffneten Terrorgruppen in 
den nächsten fünf Jahren fortsetzen wird. Der illegale 
Handel wird sich besser organisieren und zunehmen. 
Nachdem die Terroristen ihren Einfluss auf die mus-
limische Sahara ausgedehnt haben, werden Orte, an 
denen Christen und Muslime Seite an Seite leben, ihr 
nächstes Ziel sein. [...] In den nächsten fünf Jahren 
werden diese afrikanischen Staaten die Unterstützung 
des Westens brauchen, wenn sie eine Katastrophe ver-
meiden wollen.“13
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Updated: February 2021
Note: Compiled by the Africa Center for Strategic Studies, this graphic shows violent events involving the listed groups over the 12-month period ending December 31, 2020. Data on attacks or fatalities does not attempt to distinguish the 
perpetrators of the events. Group listings are intended for informational purposes only and should not be considered o�cial designations. Due to the �uid nature of many groups, the listed a�liations may change.
Sources: Armed Con�ict Location & Event Data Project (ACLED); Daniel Byman; HumAngle; Thomas Joscelyn; SITE Intelligence Group; The Soufan Group; Stanford University’s Mapping Militants Project; Stratfor; Terrorism Research & Analysis 
Consortium (TRAC); and Aaron Y. Zelin.
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TRENDS IN MILITANT ISLAMIST GROUP ACTIVITY IN AFRICA
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LIBYA
• Islamic State in Libya (f.k.a. Wilayat Barqa, 

Wilayat Fezzan, and Wilayat Tarabulus)
TUNISIA
• Okba ibn Nafaa Brigade
• Ansar al Sharia Tunisia (AST)
• Soldiers of the Caliphate 
(a.k.a. Jund al Khilafah) 
(targeting both Algeria and 
Tunisia) EGYPT

• Islamic State in Sinai (a.k.a. Wilayat Sinai) (f.k.a. Ansar 
Beit al Maqdis (ABM))

• Islamic State in Egypt

KENYA/TANZANIA
• Al Hijra (f.k.a. Muslim Youth Center)
• Al Muhajiroun in East Africa

NIGERIA/NIGER/
CAMEROON/CHAD
• Boko Haram (a.k.a. Jama'atu Ahlis 

Sunna Lidda'Awati Wal Jihad)
• Islamic State in West Africa (ISWA) 

(a.k.a. Wilayat Gharb Afriqiyah)
• Ansaru (a.k.a. Jama’atu Ansarul 

Muslimina Fi Biladis Sudan)

MOZAMBIQUE
• Ahlu Sunnah wa Jama’a 
(ASWJ) (a.k.a. "al 
Shabaab")

MALI/BURKINA FASO/NIGER
• Jama'at Nusrat al Islam wal Muslimin 

(JNIM), o�cially comprising the 
following regional AQIM a�liates:

 - Ansar Dine
 - Macina Liberation Front (FLM)
 - Al Mourabitoun
 - Sahara Emirate of AQIM
• Ansaroul Islam
• Islamic State in the Greater Sahara 

(ISGS)

ALGERIA
• Al Qaeda in the Islamic Maghreb 

(AQIM) (operating across North 
Africa)

SOMALIA
• Al Shabaab
• Islamic State in 

Somalia (ISS) (a.k.a. 
Abnaa ul Calipha)

DEM. REP. OF THE 
CONGO
• Madina Tawheed wal 

Muwahedeen (MTM)
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Nigeria: Massenentführung  
von Schulkindern
Am 11. Dezember 2020 überfielen Boko Haram-Kämp-
fer die weiterführende Jungenschule Government Sci-
ence Secondary School in der Stadt Kankara und kid-
nappten mehr als 300 Schüler.14 Die Terrororganisation 
bekannte sich zu der Entführung und begründete sie 
mit ihrem Widerstand gegen westliche Bildung. Am 
18. Dezember wurden die entführten Jungen vom ni-
gerianischen Militär befreit. Nach Angaben des Gou-
verneurs des Bundesstaates Katsina, Aminu Masarit-
he, wurde kein Lösegeld gezahlt.15

Am 17.  Februar  2021 drangen bewaffnete Männer in 
Militäruniformen in das Government Science College 
in Kagara (Regierungsbezirk Rafi, Bundesstaat Niger) 
ein und verschleppten 27 Personen, darunter Schüler, 
Lehrer und deren Familienangehörige.16 Sie wurden 
am 27. Februar freigelassen.

Am 26.  Februar  2021 wurden etwa 300 Mädchen aus 
einem staatlichen Internat in der Stadt Jangebe ent-
führt. Lokalen Quellen zufolge verschleppten die 
Entführer, die auf rund 20 Motorrädern eintrafen, die 
Mädchen in den Wald.17 Sie wurden am 2. März freige-
lassen. Der Gouverneur des Bundesstaates Zamfara, 
Bello Matawalle, bestritt die Zahlung eines Lösegel-
des. Der nigerianische Präsident Buhari gab allerdings 
zu einem späteren Zeitpunkt zu, dass Regierungen der 
Bundesstaaten in der Vergangenheit Entführer „mit 
Geld und Fahrzeugen“ bezahlt hätten; er habe sie auf-
gefordert, dieses Vorgehen zu überdenken.18

Mit dem jüngsten Überfall – der dritten Massenentfüh-
rung von Schülern innerhalb von drei Monaten – stieg 
die Gesamtzahl der Entführungsopfer seit Dezem-

ber 2020 auf über 600.19 Staatlichen Behörden zufolge 
kommt eine dschihadistische Motivation bei diesen 
Kidnappings nicht als Hauptelement in Betracht. Statt-
dessen seien die Angriffe auf Schulen im Nordwesten 
des Landes von „Banditen“ durchgeführt worden – 
ein Sammelbegriff für Entführer, bewaffnete Räuber, 
Viehdiebe, Fulani-Hirten und bewaffnete Milizen –, die 
hauptsächlich nach finanziellem Gewinn strebten.20 
Manche Beobachter merken in diesem Zusammen-
hang jedoch an, dass die Eskalation der Massenentfüh-
rungen eine Zusammenarbeit zwischen Boko Haram 
und militanten Fulani nahelege und es bei den Angrif-
fen durchaus eine wichtige religiöse Komponente ge-
be.21 Der Sultan von Sokoto sagte hierzu: „Machen wir 
uns keine Illusionen: Die Entführung ist ein klassisches 
Beispiel für das philosophische Fundament von Boko 
Haram – dass nämlich westliche Bildung verboten ge-
hört. Deshalb haben sie es immer auf Internate abge-
sehen, vor allem auf naturwissenschaftliche Schulen, 
deren Pädagogik als atheistisch gilt.“22

E ines  der  300 im Nordwesten 
Niger ias  entführten 
S chulmädchen –  w ieder  mit 
der  Famil ie  vereint ;  Jangabe, 
Bundesstaat  Zamfara, 
3 .  März  2021.

©AP Photo/Sunday Alamba
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R E G I O N A L E  A N A L Y S E

Ost- und Westafrika
von Dr. Miriam Diez-Bosch und Dr. Oscar Mateos

Die Länder Ost- und Westafrikas, die hauptsächlich 
südlich der Sahara liegen, beherbergen ein komple-
xes Mosaik ethnischer, religiöser und sprachlicher 
Gemeinschaften und eine überwiegend jugendliche 
Bevölkerung. Obwohl die Region über beträchtliche 
menschliche und natürliche Ressourcen verfügt, füh-
ren Probleme wie Armut, Korruption und ein Mangel 
an Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für 
junge Menschen zu Frustration und gesellschaftlicher 
Instabilität. Diese Tatsache wird gerne von einheimi-
schen und transnational agierenden kriminellen und 
dschihadistischen Gruppen ausgenutzt. Obwohl es 
zu schwerwiegenden Verstößen gegen die Religions-
freiheit durch bewaffnete dschihadistische Gruppen 
gekommen ist, haben lokale Regierungen und (in ge-
ringerem Ausmaß) Angehörige verschiedener Religi-
onsgemeinschaften ermutigende Schritte unternom-
men, um religiöse Diskriminierung zu bekämpfen und 
den interreligiösen Dialog zu fördern. Die Katholische 
Kirche wiederum ist zu einem wichtigen politischen 
Akteur geworden und beteiligt sich aktiv an Bemühun-
gen zur Konfliktlösung.

Dschihadismus in der Region

In vielen Ländern sind die Anschläge bewaffneter 
Gruppen vor allem von Willkür und Profitdenken ge-
prägt; sie haben ihre Ursache in wiederkehrenden 
Gewaltausbrüchen zwischen einzelnen Bevölkerungs-

gruppen und zeichnen sich gewissermaßen durch 
Gleichgültigkeit in Bezug auf die religiöse Identität ih-
rer Opfer aus – Muslime und Christen stehen gleicher-
maßen im Visier. Wie die Länderberichte zeigen, sind 
jedoch viele Staaten zunehmend auch vom islamisti-
schen Extremismus betroffen, vor allem in Westafrika 
und am Horn von Afrika. Im Berichtszeitraum waren 
mehrere dschihadistische Gruppen weiter in der Re-
gion aktiv, darunter Boko Haram, der sogenannte Is-
lamische Staat (IS; auch: Daesh), Dschamaat Nusrat 
al-Islam wal-Muslimin (JNIM; Akronym nach der eng-
lischen Bezeichnung) und al-Shabaab.

Boko Haram hat vor allem rund um den Tschadsee, an 
den die Länder Nigeria, Tschad, Niger und Kamerun 
grenzen, Anschläge verübt und Gräueltaten gegen Si-
cherheitskräfte und Zivilisten begangen; dazu gehör-
ten Morde, Entführungen und Plünderungen sowie 
das Niederbrennen ganzer Dörfer. Die Gruppe hat ihre 
Aktivitäten im Norden Kameruns ausgeweitet und in 
einem Fall 18 Zivilisten getötet und 11 weitere verletzt, 
die in der Region Extrême-Nord in einem Lager für Ver-
triebene Schutz gesucht hatten.23 In Niger waren Chris-
ten das Ziel der Terroristen und wurden vor die Wahl 
gestellt, das Gebiet zu verlassen oder zu sterben (siehe 
Länderbericht). Einige Länder in der Tschadsee-Regi-
on haben eine gemeinsame Taskforce zur Bekämpfung 
von Boko Haram eingerichtet, doch die Terrororgani-
sation hat sich bisher als widerstandsfähig erwiesen.
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Andere bewaffnete Extremistengruppen von Bedeu-
tung, die in der Region aktiv sind, sind Ableger der 
grenzüberschreitenden Terrornetzwerke des IS und 
der JNIM. Letztere ist ein Zusammenschluss einzel-
ner islamistischer Extremistengruppen, zu denen auch 
al-Qaida gehört (lokal als al-Qaida im Islamischen 
Maghreb (AQIM) bekannt). In Mali und Niger operie-
ren IS-Kämpfer unter dem Namen Islamischer Staat 
in der Großen Sahara (ISGS). Sowohl JNIM- als auch 
ISGS-Gruppen haben sich den Umsturz des Staates 
und die Durchsetzung islamischen Rechts auf die Fah-
ne geschrieben; sie legen Hinterhalte und verüben An-
schläge auf Soldaten und Zivilisten – und im Fall Malis 
sogar auf Friedenstruppen.24 Das Verständnis dschi-
hadistischer Gewalt wird dadurch erschwert, dass sie 
mit Gewalt zwischen Bevölkerungsgruppen verwoben 
ist; so wurden z. B. in Mali ethnische Gruppen angegrif-
fen, weil man sie beschuldigte, Dschihadisten Unter-
schlupf zu gewähren (siehe Länderbericht).

Die Terrororganisation IS ist neuerdings auch in der De-
mokratischen Republik Kongo präsent. Im Jahr 2019 
hat sie sich zu ihrem ersten Anschlag in der Stadt Beni 
bekannt und die Region zur „zentralafrikanischen Pro-
vinz des Kalifats“ erklärt.25 Auch im Norden Mosambiks 
haben einheimische bewaffnete Gruppen dem IS Treue 
geschworen. Wie aus dem Länderbericht Mosambik 
hervorgeht, haben die Angriffe in diesem Gebiet seit 
dem Auftauchen lokaler Milizen gegen Ende des Jahres 
2017 zugenommen. Die Dschihadisten haben grausa-
me Gewalttaten begangen: Sie haben Soldaten ermor-
det, mehrfach Dutzende von Zivilisten enthauptet (vor 
allem Männer und Jungen, die sich weigerten, sich ih-
nen anzuschließen), Frauen und Kinder entführt und 
Dörfer geplündert und niedergebrannt.

Am Horn von Afrika hat al-Shabaab die somalische Be-
völkerung terrorisiert, Zivilisten und Soldaten ermor-
det und Anschläge auf Regierungsgebäude und Hotels 
verübt. Besonders hervorzuheben ist die brutale Er-
mordung des Bürgermeisters von Mogadischu durch 
eine Selbstmordattentäterin von al-Shabaab im Jahr 
2019.26 Des Weiteren haben die Terroristen Christen an-
gegriffen, die sie des Proselytismus bezichtigten, und 
Kinder entführt, um Lösegeld zu erpressen oder Solda-
ten aus ihnen zu machen. In Anbetracht mangelnder 
Religionsfreiheit sind Christen im Land gezwungen, im 
Verborgenen zu beten – aus Furcht, entführt oder getö-
tet zu werden, wenn sie sich als Gläubige zu erkennen 
geben. Auch in der somalisch-kenianischen Grenzre-
gion hat al-Shabaab Terroranschläge verübt und dabei 
das Ziel verfolgt, Nicht-Muslime ausfindig zu machen 
und zu töten.27

Neben den zuvor genannten dschihadistischen Or-
ganisationen berichten die Behörden in Mali, Niger, 
Mosambik und der Demokratischen Republik Kongo 
von der Präsenz kleinerer bewaffneter einheimischer 
Gruppierungen. Diese Kämpfer haben oft Kontakte zu 
kriminellen Banden, und ihre Motivation ist ebenso 

das Streben nach Gewinn aus der illegalen Ressour-
cenausbeutung wie islamistischer Extremismus. In der 
Demokratischen Republik Kongo beispielsweise sind 
etwa 134 verschiedene bewaffnete Gruppen aktiv, dar-
unter die Allied Democratic Forces (ADF; Alliierte Demo-
kratische Kräfte). Diese Milizionäre verüben vor allem 
in der Region Kivu Anschläge, wo staatliche und nicht-
staatliche Akteure um sogenannte „Blutmineralien“ 
konkurrieren, die Ausbeute aus dem Abbau wertvoller 
Rohstoffe und Schwermetalle.28 In Mosambik gefähr-
det der Aufstand der einheimischen Ansar al-Sunnah 
Wa-Jama in der nördlichen Provinz Cabo Delgado 
internationale Investitionen in milliardenschwere Erd-
gasprojekte. Im Jahr 2019 hat Ansar al-Sunnah Wa-Ja-
ma dem IS Treue geschworen und erklärt, ein „Kalifat“ 
im Land errichten zu wollen.29

Diskriminierung aufgrund der Religion

Neben den Schwerpunktthemen im Zusammenhang 
mit islamistischem Extremismus spielten im Berichts-
zeitraum auch Fälle von Diskriminierung sowie Verfol-
gung von Religionsgemeinschaften eine Rolle, wie in 
den Länderberichten ersichtlich wird.

So wurden z. B. im Senegal, in Malawi und in Liberia 
Fälle von Diskriminierung verzeichnet, bei denen Mus-
limas das Recht verwehrt wurde, in Schulen oder am 
Arbeitsplatz einen Schleier zu tragen (siehe Länderbe-
richte). Es gab jedoch auch Fälle, in denen die Behör-
den Maßnahmen ergriffen haben, um entsprechende 
Probleme anzugehen. So wurden etwa in Südafrika 
Schulzeiten an das islamische Fest Eid angepasst, und 
muslimische Frauen dürfen künftig auch beim Militär 
Kopftuch tragen.30

Im Bereich Verfolgung waren allerdings besorgniserre-
gende Entwicklungen zu verzeichnen, darunter Angrif-
fe vonseiten staatlicher und nichtstaatlicher Akteure 
auf Kultstätten und religiöse Oberhäupter. Entspre-
chende Vorfälle wurden aus Kenia, Malawi, Südafrika, 
Niger, Äthiopien und dem Sudan gemeldet (siehe Län-
derberichte). Im Sudan etwa haben die Behörden Kir-
cheneigentum beschlagnahmt, und Sicherheitskräfte 
sind während Protesten in Moscheen eingedrungen 
und haben die Heiligkeit der Gotteshäuser verletzt.31

Auch Fälle von gewaltsamer Verfolgung wurden gemel-
det, wenn auch weniger häufig. Dazu gehörten Vergel-
tungsmaßnahmen von Muslimen gegen Konvertiten 
zum Christentum in Dschibuti, Liberia und Uganda. 
Besonders schwerwiegende Vorfälle ereigneten sich in 
Uganda, wo Menschen wegen ihres Religionswechsels 
verprügelt und getötet wurden.32

Die Katholische Kirche als politischer Akteur

Während des Berichtszeitraums hat die Katholische 
Kirche in einer Reihe von Ländern eine wichtige dip-
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lomatische und seelsorgerische Rolle in der politi-
schen Arena gespielt. Bischöfe haben sich mehrfach 
eingeschaltet und gegenüber den Medien oder der 
Regierung ihre Meinung zu Wahlprozessen geäußert, 
Korruption öffentlich kritisiert und Gewalt von Sicher-
heitskräften, Demonstranten und bewaffneten Extre-
misten angeprangert. Besonders hervorzuheben ist je-
doch, dass die Kirche in einigen Ländern aktiv bei der 
Wahlbeobachtung, Schlichtung und Konfliktlösung 
mitgewirkt hat.

In Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo 
und Burundi (siehe Länderberichte) hat sich die Ka-
tholische Kirche für demokratische Prozesse stark 
gemacht, indem sie Tausende Beobachter entsandte, 
um Einschüchterung und Betrug bei Wahlen zu verhin-
dern. In allen drei Ländern wurden dabei Unregelmä-
ßigkeiten festgestellt. In der Demokratischen Republik 
Kongo stellte die Katholische Kirche sogar das Ergeb-
nis der Präsidentschaftswahl in Frage. Dort siegte zwar 
letztlich der Oppositionsführer Félix Tshisekedi; doch 
der Kirche zufolge war der Wahlprozess von Betrug 
überschattet und der Kandidat Martin Fayulu der wah-
re Sieger.

Die aktivste Rolle, die die Katholische Kirche auf poli-
tischer Ebene übernommen hat, bestand allerdings 
in der Ermutigung, Unterstützung und Vermittlung 
im Rahmen von Friedensgesprächen. Im Kontext des 
südsudanesischen Bürgerkriegs (2013-2020) warb der 
dortige Kirchenrat durchgängig für Vergebung und 
Versöhnung und fungierte gleichzeitig als Drehschei-
be für die Koordinierung von friedensfördernden Be-
mühungen. Die Gemeinschaft Sant’Egidio vermittelte 
zweimal erfolgreiche Waffenstillstandsabkommen.33 
Im April  2019 lud Papst Franziskus die Anführer der 
Konfliktparteien zu einer zweitägigen Einkehr in sei-
ne Residenz ein, um einen Dialog zu führen. Dieses 
Treffen – von dem ein Foto, auf dem der Heilige Vater 
vor Präsident Kiir niederkniet und dessen Füße küsst, 
weltweit für Schlagzeilen sorgte – gab einen wichtigen 
Anstoß für einen Neustart und letztlich den erfolgrei-
chen Abschluss des Friedensprozesses.34 Die Konflikt-
parteien dankten der Kirche im Land und dem Papst 
für ihr Engagement und zeigten damit die positive Rol-
le der Religion auf dem Gebiet der Verhandlungen und 
der Friedensförderung auf.

Auch in Kamerun hat die Katholische Kirche im Bür-
gerkrieg, der 2016 zwischen der frankophonen und 
der anglophonen Gemeinschaft ausbrach, weiterhin 
eine wichtige Vermittlerrolle gespielt. So fanden im 
Juli 2020 Friedensgespräche in der Residenz des Erz-
bischofs von Yaoundé statt.35 Bis heute hat die Gewalt 
in Kamerun nach Angaben der Menschenrechtsorgani-
sation Human Rights Watch mehr als 3.500 Menschen-
leben gefordert36 und die Feindseligkeiten setzen sich 
fort. Die katholischen Würdenträger verurteilen wei-
terhin die Gewalt und rufen zum Dialog zwischen den 
Konfliktparteien auf.

Ermutigende Zeichen des Zusammenlebens von Re-
ligionsgemeinschaften

Trotz zahlreicher beunruhigender Vorfälle, die aus der 
gesamten Region gemeldet werden, gibt es in einigen 
Ländern gute interreligiöse Beziehungen und Bemü-
hungen zur Förderung religiöser Toleranz. In Burundi 
z. B. hat die Katholische Kirche 47 religiöse Oberhäup-
ter, die ein breites Spektrum von Glaubensrichtungen 
vertraten, zur Teilnahme an einem Workshop einge-
laden, der eine Stärkung der Fähigkeiten aller Reli-
gionsgemeinschaften im Bereich der Konfliktlösung 
und des friedlichen Miteinanders zum Ziel hatte.37 Mit 
einem weiteren Beispiel für friedliches Zusammenle-
ben kann Kenia aufwarten: Trotz der störenden Prä-
senz von Dschihadisten im Land sammelten Vertreter 
der Katholischen Kirche während der Weihnachtszeit 
Spenden für Muslime, und muslimische Oberhäupter 
sammelten im Rahmen ihrer religiösen Feste, wie z. B. 
Eid, für Christen.38

Auswirkungen von Covid-19 auf die Religionsfrei-
heit

Infolge der Maßnahmen zur räumlichen Distanzierung, 
die ergriffen wurden, um die Ausbreitung des Corona-
virus einzudämmen, blieben in den meisten Ländern 
der Region die Gotteshäuser mehrere Monate lang ge-
schlossen. Davon waren sowohl die christliche Karwo-
che als auch der muslimische Fastenmonat Ramadan 
betroffen.

Die Schließung von Gotteshäusern löste in einigen 
Ländern Proteste aus. Auf den Komoren und im Niger 
versammelten sich Gläubige in Moscheen, um gegen 
die Schließung zu protestieren, da bis dahin in ihren 
Ländern keine Infektionen gemeldet worden waren. In 
Mosambik und Gabun kam es zu Spannungen, nach-
dem die Regierung eine Verlängerung der Schließung 
beschlossen hatte, obwohl Märkte, Schulen und Ho-
tels wieder öffnen durften (siehe Länderberichte).

In Liberia, Guinea-Bissau und Sambia wiederum be-
schlossen die religiösen Verantwortungsträger in ei-
nigen Fällen, Kirchen und Moscheen nicht zu öffnen, 
obwohl eine entsprechende Genehmigung von staat-
licher Seite vorlag. In Mali und im Senegal wurden Mo-
scheen für Ramadan-Feierlichkeiten wieder geöffnet, 
während die Kirche in diesen Ländern beschloss, ihre 
Gotteshäuser aufgrund der hohen Zahl der registrier-
ten Covid-19-Fälle geschlossen zu halten.

Situationen, die besondere Aufmerksamkeit erfor-
dern

Wie aus den Länderberichten hervorgeht, konnten 
dschihadistische Gruppen ihre Präsenz in der Region 
weiter ausbauen; vor allem die instabile Sahelzone ist 
zu einem Rückzugsgebiet für den IS und weitere be-
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Überlebende des  Massakers  in  Muidumbe, 
die  300 km zu Fuß zurücklegten,  um in  e ine 
Flüchtl ingssiedlung in  Pemba zu gelangen, 
wo die  Car i tas  s ich  ihrer  annimmt . 
Mosambik ,  Cabo Delgado,  Dezember  2020.
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waffnete Gruppen, die mit al-Qaida verbunden sind, 
geworden. Die Auswirkungen dieser fundamentalisti-
schen Präsenz sind durch Gewalt zwischen einzelnen 
Bevölkerungsgruppen und ethnopolitische Konflikte 
noch vielschichtiger – mit besorgniserregenden Fol-
gen für Religionsgemeinschaften. Insbesondere wird 
die Religionszugehörigkeit in Konfliktsituationen 
oft missbraucht, um Menschen gewissermaßen als 
Mitglieder der einen oder anderen Konfliktpartei zu 
brandmarken. Dadurch werden Gläubige der Gefahr 
von Angriffen ausgesetzt, obwohl die Religion an sich 
nicht die Hauptursache der Gewalt ist.

In Westafrika konnten multinationale Militäreinsätze 
bisher keinen entscheidenden Erfolg gegen die Terror-
gruppe Boko Haram verbuchen, die sich 2015 dem IS 
angeschlossen hat.39 Auch in anderen Gegenden konn-
ten Dschihadisten an Boden gewinnen: Insgesamt hat 
der IS in Afrika sechs sogenannte „Provinzen des Ka-
lifats“ ausgerufen40 und seine Anschläge im Norden 
Mosambiks in den letzten zwei Jahren ausgeweitet.41 
In Somalia kam es zu gewalttätigen Angriffen von al-
Shabaab, und es bleibt abzuwarten, inwiefern sich die 
Lage nach dem Abzug der Mission der Afrikanischen 
Union in Somalia im Dezember 2020 verschärfen wird.

Schließlich gab es im Berichtszeitraum mit dem 
Machtwechsel im Sudan eine positive Entwicklung. 
Mit der Absetzung von Omar al-Baschir und den dar-
auffolgenden Schritten, die die Übergangsregierung – 
in deutlichem Kontrast zum vorherigen islamistischen 
Regime – zur Förderung des religiösen Miteinanders 
unternommen hat, wurde im Land eine neue Ära der 
Religionsfreiheit eingeläutet. Einer dieser Schritte war 
eine öffentliche Entschuldigung, die der Minister für 
religiöse Angelegenheiten und Stiftungen, Nasredin 
Mufreh, an die sudanesischen Christen richtete: „für 
die Unterdrückung und den Schaden, der euren Kör-
pern zugefügt wurde, die Zerstörung eurer Tempel, 
den Diebstahl eures Eigentums und die ungerechte 
Verhaftung und Verfolgung eurer Diener und die Be-
schlagnahmung von Kirchengebäuden.“42
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Mosambik: Gewalt außer Kontrolle
Anfang November 2020 wurden fünfzehn Jungen und 
fünf Erwachsene, die in einem kleinen Bauerndorf na-
mens 24 de Março im Distrikt Muidumbe an einem Initi-
ationsritus für Teenager teilnahmen, von Milizionären 
des Islamischen Staats (IS) mit Macheten enthauptet. 
Anschließend brachten die Dschihadisten die Leichen 
ihrer Opfer zu einem Fußballfeld im Dorf Muatide.43 Bei 
einem ähnlichen Überfall, der etwas später ebenfalls 
von Dschihadisten im gleichen Distrikt begangen wur-
de, wurden 30 Jugendliche und Erwachsene enthaup-
tet. Ihre Leichen wurden ebenfalls nach Muatide ge-
bracht und dort in grausamer Weise zur Schau gestellt, 
um „die örtliche Gemeinschaft in Angst und Schrecken 
zu versetzen.“44

Diesen Massakern ging ein Massenangriff im April 2020 
voraus, bei dem schätzungsweise 52 Männer im Dorf 
Xitaxi (Distrikt Muidumbe) getötet wurden, nachdem 
sie sich geweigert hatten, sich den Dschihadisten an-
zuschließen.45 In einer Erklärung gegenüber dem 
staatlichen Fernsehsender TVM sagte Polizeisprecher 
Orlando Mudumane: „Die Verbrecher haben versucht, 
junge Leute für ihre Reihen zu rekrutieren, doch es gab 
Widerstand. Das verärgerte die Verbrecher, die willkür-
lich und auf grausame und diabolische Weise 52 junge 
Menschen töteten.“46

Diese Beispiele verdeutlichen einen wachsenden 
Trend der extremen Gewalt und des Mordens in Mo-
sambiks nördlicher Provinz Cabo Delgado. Berechnun-
gen zufolge hat die mit dem IS verbundene fundamen-
talistische Gruppe Ansar al-Sunnah Wa-Jama (lokal 
auch al-Shabaab genannt) in den letzten drei Jahren 
mehr als 2.500 Zivilisten getötet und über 570.000 
Menschen vertrieben.47

Der Siegeszug des islamistischen Extremismus im 
Norden Mosambiks ist ein komplexes Phänomen, 
das mehrere Ursachen hat. Zu den Faktoren, die die 
schnelle Ausbreitung und Rekrutierungsfähigkeit 
dschihadistischer Netzwerke begünstigen, gehören Ar-
mut und Korruption; schwache staatliche Strukturen; 
fehlende Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten; 
die Ankunft transnational agierender krimineller Netz-
werke, die vom illegalen Handel mit Holz, Edelsteinen, 
Gold oder Drogen profitieren; Frustration in der ein-
heimischen Bevölkerung, die von den Gewinnen aus 
Bodenschätzen ausgeschlossen ist; Missstände infolge 
repressiver Maßnahmen der Sicherheitskräfte; fehlen-
de Landrechte; und fundamentalistische Einflüsse aus 
Ländern wie Saudi-Arabien und Somalia. Diese Ursa-
chen, die den Aufstieg von Gruppen wie al-Shabaab 
begünstigen, spiegeln ein ähnliches Muster und eine 
ähnliche Dynamik islamistischer Radikalisierung und 
extremer Gewalt wider, wie sie auch in anderen Gebie-
ten (z. B. im Tschadseebecken, in der Sahelzone und in 
Somalia) zu beobachten sind.

Ungeachtet der Tatsache, dass alle Akteure die Not-
wendigkeit anerkennen, der Suche nach Lösungen für 
die sozioökonomischen Ursachen des Konflikts Priori-
tät einzuräumen, war die Reaktion bisher vor allem mi-
litärisch – was die Spirale der Gewalt noch beschleu-
nigt hat. Für Luis Fernando Lisboa, den ehemaligen 
katholischen Bischof von Pemba, der Hauptstadt von 
Cabo Delgado, ist die einzige nachhaltige Antwort auf 
den gewalttätigen Extremismus in der Provinz soziale 
Gerechtigkeit
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Festland-Asien
Zur Region Festland-Asien werden Ostasien, die korea-
nische Halbinsel, das südostasiatische Festland und 
der indische Subkontinent sowie die großen Inselstaa-
ten in unmittelbarer Nähe zu den asiatischen Küsten 
(Japan, Taiwan und Sri Lanka) gerechnet. Einerseits 
liegen in dieser bevölkerungsreichen und strategisch 
wichtigen Region Länder wie China, Nordkorea und 
Myanmar, in denen derzeit einige der schwerwie-
gendsten Verstöße gegen die Religionsfreiheit welt-
weit zu verzeichnen sind; andererseits können sich 
mehrere Staaten – insbesondere Japan, Taiwan und 
Südkorea – eines robusten und stabilen Schutzes der 
Religionsfreiheit rühmen, der verfassungsrechtlichen 
und kulturellen Rückhalt genießt.

Mehrere Staaten in Festland-Asien sind weiterhin mar-
xistische Einparteiendiktaturen. Dem größten dieser 
Länder, China, mit seiner Bevölkerung von 1,4  Mrd. 
Menschen, gebührt die zweifelhafte Ehre, über eine 
der allgegenwärtigsten und effektivsten staatlichen 
Maschinerien zur Kontrolle der Religion zu verfügen, 
die derzeit auf der Welt in Betrieb sind. Laut dem jüngs-
ten Bericht des Meinungsforschungsinstituts Pew Re-
search Center zu globalen Einschränkungen der Reli-
gionsfreiheit, der im November 2020 erschien, erreicht 
China auf dem Government Restrictions Index (GRI; 
Index staatlicher Restriktionen) 9,3 von 10 möglichen 
Punkten – der höchste Wert im weltweiten Vergleich 
der Studie.48 Mit einer Kombination aus Massenüber-
wachung, einem Sozialkreditsystem, das individuelles 

Verhalten unter die Lupe nimmt und sanktioniert, und 
brutalem Vorgehen gegen religiöse und ethnische Ge-
meinschaften, die der Abtrünnigkeit verdächtigt wer-
den, ist die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) eine 
Klasse für sich, wenn es darum geht, die Religionsfrei-
heit zu ersticken. Wie der Länderbericht China auf-
zeigt, ist die KPCh nur noch brutaler geworden, seit Xi 
Jinping 2013 das Präsidentenamt antrat; die Massen-
internierung von über einer Million ethnischer Uiguren 
in der Provinz Xinjiang und die erzwungene Teilnahme 
dieser überwiegend muslimischen Menschen an soge-
nannten „Deradikalisierungsprogrammen“ seit 2017 
sprechen in dieser Hinsicht eine deutliche Sprache.49

Weitere Regime in Festland-Asien mit ähnlichen mar-
xistisch geprägten Ideologien und Mechanismen der 
Religionskontrolle gibt es in Nordkorea, Vietnam und 
Laos. Wie die Länderberichte belegen, betreibt Nord-
korea gegenüber der Religion eine Vernichtungspolitik, 
die sogar noch einschneidender ist als die der KPCh. 
Vietnam und Laos hingegen sind dabei, bescheidene 
und schrittweise Reformen durchzuführen, die zumin-
dest staatlich registrierten Religionsgemeinschaften 
etwas mehr Freiheit einräumen, was den Besitz von 
Eigentum und die Religionsausübung angeht. Nicht-
registrierte Gemeinschaften, vor allem unabhängige 
Buddhisten in Vietnam und evangelische Protestanten 
in Laos, sind jedoch weiterhin beträchtlichen Schika-
nen und Diskriminierungen ausgesetzt, insbesondere 
auf kommunaler Ebene.
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Abgesehen von den religiösen Einschränkungen, die 
marxistische Diktaturen „von oben“ auferlegen, stellt 
ein ethnoreligiöser Nationalismus „von unten“ die 
Religionsfreiheit in Festland-Asien vor eine ernste He-
rausforderung. Während eine methodische, staatlich 
geförderte Religionskontrolle im Allgemeinen nur in 
autokratischen Kontexten wie den kommunistisch 
regierten Staaten China und Nordkorea möglich ist, 
greifen die Flammen des ethnoreligiösen Nationalis-
mus dort besonders zerstörerisch um sich, wo sie vom 
Sauerstoff demokratischer Kontroversen und der Mo-
bilisierung der Bevölkerung genährt werden. Beispie-
le für solche demokratischen oder halbwegs demo-
kratischen Kontexte, die den Aufstieg eines religiösen 
Nationalismus der Mehrheit begünstigen, sind Indien 
und Nepal (beide mehrheitlich hinduistisch) sowie die 
mehrheitlich buddhistischen Staaten Sri Lanka, Myan-
mar, Thailand und – in abgeschwächter Ausprägung – 
Bhutan (siehe Länderberichte).

Mit einer Bevölkerung von fast 1,4  Mrd. Menschen 
ist Indien sowohl die größte Demokratie der Welt als 
auch das Land mit der weltweit größten und virulen-
testen Bewegung des religiösen Nationalismus. Seit 
den 1990er Jahren ist die indische Wahlkampfpolitik 
von mehr Konkurrenz geprägt, und eine wachsende 
Zahl von Indern fühlt sich von der hindu-nationalis-
tischen Botschaft angesprochen, der zufolge Indiens 
Kultur und nationale Identität ihrem Wesen nach hin-
duistisch sind. Die hindu-nationalistische Bharatiya 
Janata Party (BJP; Indische Volkspartei) erreichte bei 
den Parlamentswahlen 2014 und 2019 jeweils die ab-
solute Mehrheit. Durch diese Erfolge ermutigt, hat die 
BJP ihr kulturell-nationalistisches Programm in einer 
Weise vorangetrieben, dass die Religionsfreiheit und 
weitere grundlegende bürgerliche Freiheiten unter-
graben werden und Muslime und Christen – beson-
ders auf kommunaler Ebene – ins Visier genommen 
werden, sobald es um Themen wie das Schlachten 
von Kühen oder Konversion geht.50 Gemäß der oben 
erwähnten Pew-Studie zu globalen Einschränkungen 
der Religionsfreiheit aus dem November 2020 erreicht 
Indien „den höchsten Grad an gesellschaftlicher Feind-
seligkeit – nicht nur unter den bevölkerungsreichsten 
Ländern, sondern unter allen 198 Ländern der Studie“ 
und erzielt auf dem Social Hostilities Index (SHI; Index 
gesellschaftlicher Feindseligkeit) 9,6 von 10 möglichen 
Punkten.51 Die Vermutung, dass der auf Exklusivismus 
beruhende religiöse Nationalismus in Festland-Asien 
Schule machen könnte, liegt nahe, da auch das mehr-
heitlich von Hindus bewohnte Nepal vor Kurzem eine 
Verfassung und ein Strafgesetzbuch verabschiedet 
hat, durch die Missionierung verboten und nicht-hin-
duistische Gemeinschaften und Organisationen aus-
gegrenzt werden.52

Des Weiteren haben zahlreiche Länder mit buddhis-
tischer Bevölkerungsmehrheit, allen voran Sri Lanka, 
Myanmar und Thailand, den Aufstieg extremistischer 
ethnoreligiöser Führer und Organisationen erlebt, die 

einen ähnlich minderheitenfeindlichen Hass verbrei-
ten (siehe Länderberichte). Beispielhaft seien hier die 
Bewegung „969“ und die Buddha Dhamma Parahita-
Stiftung in Myanmar sowie Bodu Bala Sena in Sri Lan-
ka genannt. Derartige Gruppen sind mitverantwort-
lich dafür, dass muslimische Minderheiten sowohl in 
Myanmar als auch in Sri Lanka verstärkt angegriffen 
wurden, wobei der in mehreren Phasen verlaufende 
Völkermord an den überwiegend muslimischen Ro-
hingya in Myanmars Rakhine-Staat im Zeitraum 2016-
2017 das bei Weitem ungeheuerlichste Beispiel ist.53 
Im Kachin-Staat wurden auch auf Christen und Hin-
dus gezielte Anschläge verübt.54 Unterdessen haben 
in Sri Lanka eindeutige Siege der Sri Lanka Podujana 
Peramuna (SLPP; „Sri Lanka-Volksfront“) bei den Prä-
sidentschafts- und Parlamentswahlen 2019 und 2020 
dazu geführt, dass nun eine politische Partei, deren 
Kurs ein singhalesisch-buddhistischer Nationalismus 
und deren Einstellung religiösen Minderheiten gegen-
über feindselig ist, in dem Inselstaat den Ton angibt.

Eine weitere Bedrohung für die Religionsfreiheit in der 
Region stellt der transnationale islamistische Extremis-
mus dar. Der mit Abstand verheerendste einzelne Ge-
waltakt der letzten Jahre, der die christliche Gemein-
schaft traf, war ein islamistisches Selbstmordattentat 
in Sri Lanka am Ostersonntag, dem 21. April 2019, bei 
dem drei Kirchen und drei Hotels in Colombo ange-
griffen und 267 Menschen getötet sowie etwa 500 ver-
letzt wurden.55 Antimuslimische Rhetorik und Gewalt 
vonseiten buddhistischer Extremisten, die seit dem 
Ende des Bürgerkriegs im Jahr 2009 stetig zugenom-
men hat, hat offenbar bei der Radikalisierung der Täter 
eine Rolle gespielt.56 Der islamistische Terroranschlag 
selbst wiederum trug erheblich dazu bei, dass der ex-
tremistisch-buddhistische Nationalismus im Land ge-
schürt wurde und ebnete den Weg für die massiven 
Wahlsiege der singhalesisch-buddhistischen Nationa-
listen Ende 2019 und Mitte 2020.57

Die Ereignisse in Sri Lanka veranschaulichen, wie 
die größten Bedrohungen für die Religionsfreiheit in 
Festland-Asien – nämlich religiös-autokratische Herr-
schaft, Nationalismus und islamistischer Extremismus 
– nicht nur jeweils für sich betrachtet gefährlich sind, 
sondern sich darüber hinaus in einem zerstörerischen 
Kreislauf gegenseitig verstärken. Auch bei den Angrif-
fen auf die Uiguren in China geht ein ausgeprägter Han-
chinesischer Nationalismus eine Verbindung mit dem 
Verlangen ein, nach einer Serie von Terroranschlägen 
von radikalen Uiguren auf ethnische Chinesen in der 
Provinz Xinjiang im Zeitraum 2009-2016 „zurückzu-
schlagen“.58 Da es starke Anzeichen dafür gibt, dass 
Autoritarismus, ethnischer und religiöser Nationalis-
mus und Dschihadismus allesamt weiter zunehmen 
und sich in ganz Festland-Asien gegenseitig verstärken 
werden, wird dieser Teufelskreis in den kommenden 
Jahren wahrscheinlich noch teuflischer werden – mit 
verhängnisvollen Folgen für die Religionsfreiheit.
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Ein Fenster zur Seele: China  
bedroht die Religionsfreiheit
Kein Regime in der Geschichte war je erfolgreicher da-
rin, George Orwells dystopischen Roman „1984“ Wirk-
lichkeit werden zu lassen, als die Volksrepublik China. 
Tatsächlich ist der Unterdrückungsapparat, den die 
Kommunistische Partei Chinas (KPCh) in den letzten 
Jahren aufgebaut hat, so fein abgestimmt, allgegen-
wärtig und technologisch ausgefeilt, dass der „Große 
Bruder“ aus Orwells Roman daneben wie ein Amateur 
erscheint.

Maßnahmen, die zunächst zur Überwachung der 
mehrheitlich muslimischen Uiguren in der Unruhepro-
vinz Xinjiang eingesetzt wurden, halten mittlerweile 
im ganzen Land Einzug und machen China zu einem 
Überwachungsstaat mit 1,4 Milliarden Einwohnern. 
Ein Aspekt davon sind die „scharfen Augen“ – die Ver-
breitung hochentwickelter Sicherheitskameras und 
Datenscanner. Anders als herkömmliche Videoüber-
wachungsanlagen sind die neuen Geräte in der Lage, 
der Polizei hochauflösende Bilder von einzelnen Ge-
sichtern zu liefern. In Ürümqi, der Hauptstadt der Pro-
vinz Xinjiang, hat die Polizei mehr als 18.000 Kame-
ras zur Gesichtserkennung installiert, die rund 3.500 
Wohnkomplexe der Stadt im Auge haben,59 und in ganz 
China dürfte sich die Zahl der Sicherheitskameras im 
öffentlichen und privaten Raum bis Ende 2020 voraus-
sichtlich auf 626  Mio. erhöhen.60 Zudem sind landes-
weit an wichtigen Fußgängerkontrollpunkten Smart-
phone-Scanner installiert, die unbemerkt Daten von 
Passanten abgreifen.

Mithilfe spezieller Apps auf ihren Smartphones kön-
nen Polizisten die gesammelten Daten dann auf ge-
meinsame Analyseplattformen hochladen, wie die 
„Integrierte Plattform für gemeinsame Operationen“, 
die derzeit in Xinjiang in Betrieb ist.61 Auf diesen Platt-
formen werden die gesammelten Informationen ver-
glichen und Personen gekennzeichnet, die sich mit be-
kannten „Querulanten“ treffen; Apps nutzen, die eine 
Verschlüsselung verwenden (z. B. WhatsApp); oder in 
ungewöhnlich hohem Ausmaß religiös aktiv sind.

In der Tat sind die Auswirkungen auf die Religionsfrei-
heit bereits spürbar. Religionsgemeinschaften, die als 
unmittelbare Herausforderung für ein atheistisches 
System wahrgenommen werden, das keine „Neben-
buhler“ duldet, stehen unter Beobachtung – ein Trend, 
der sich in der Zukunft noch verstärken wird. Die un-
geheuerlichste Verletzung der Religionsfreiheit ist 
jedoch das Vorgehen gegen die uigurischen Muslime 
im Autonomen Gebiet Xinjiang. Im Rahmen der Kam-
pagne „Hartes Vorgehen gegen Terrorismus“ wurden 

schätzungsweise eine Million62 der insgesamt 13  Mio. 
turk-stämmigen Muslime63 in „Umerziehungslagern“ 
interniert und „massenhafter willkürlicher Festnahme, 
Folter und Misshandlung“ ausgesetzt.64 Diejenigen, 
die sich im Freien aufhalten, können der erzwunge-
nen Sammlung biometrischer Daten und der Verfol-
gung durch omnipräsente, mit KI-gestützter Gesichts-
erkennung ausgestattete Kameras sowie Software, die 
Sprachnachrichten aufzeichnet, übersetzt und tran-
skribiert, nicht entgehen – Werkzeuge, die eine geziel-
te staatliche Repression ermöglichen. Die Menschen-
rechtsorganisation Human Rights Watch stellte 2018 
fest: „Drinnen werden Menschen für die friedliche Re-
ligionsausübung bestraft; draußen sind die Einschrän-
kungen der Regierung bezüglich Religion so stringent, 
dass der Islam de facto verboten ist.“65

Doch auch Christen sind im Visier der Überwachungs- 
und Repressionstechnologien. Berichten zufolge wur-
den Ende 2020 „über 200 Gesichtserkennungskameras 
in Kirchen und Tempeln in einem Kreis der Provinz 
Jiangxi installiert“: 50 in Kirchen der staatlich regis-
trierten Drei-Selbst-Bewegung und beinahe 50 in 16 
buddhistischen und taoistischen Gotteshäusern.66 Kir-
chen, die sich weigern, die Kameras zu installieren, wie 
z. B. die Zionskirche (eine der größten nicht registrier-
ten Hauskirchen in Peking) werden geschlossen.67

Ein weiteres Element des chinesischen Überwa-
chungsstaats ist das sogenannte Sozialkreditsystem. 
Zwar existiert derzeit noch keine einheitliche landes-
weite Struktur; doch haben mehrere größere Kom-
munen (einschließlich Peking) Systeme eingeführt, 
in denen Individuen auf der Grundlage ihres „guten“ 
und „schlechten“ Verhaltens Reputationspunkte sam-
meln.68 Dabei kann „schlechtes Verhalten“ genauso in 
zu häufigen Gotteshausbesuchen bestehen wie in dem 
Versäumnis, der Polizei bei der Identifizierung von reli-
giösen Dissidenten wie Falun-Gong-Mitgliedern zu hel-
fen. Eine niedrige „soziale Kreditwürdigkeit“ kann es 
jemandem unmöglich machen, Zug- oder Flugtickets 
zu kaufen oder seinen Kindern einen Platz in einer be-
gehrten Schule zu sichern. Die KPCh plant offenbar, 
dem ganzen Land ein integriertes Sozialkreditsystem 
aufzuzwingen.

Das Konzept des Sozialkredits wurde erweitert, um 
ranghohe Mitglieder von Religionsgemeinschaften 
gesondert zu erfassen. Am 9. Februar 2021 führte das 
Staatliche Amt für Religiöse Angelegenheiten (SARA) 
eine Datenbank mit dem Namen „Administrative 
Maßnahmen für religiöses Personal“ ein, die auf alle 
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Glaubensgemeinschaften anwendbar ist und Infor-
mationen über Geistliche, Mönche, Priester und Bi-
schöfe enthält. In dem System sollen „Belohnungen“ 
genauso wie verhängte „Strafen“ (einschließlich der 
Aberkennung des geistlichen Amtes) und weitere In-
formationen aufgezeichnet werden.69 Die religiösen 
Oberhäupter sind verpflichtet, „die Führung der Kom-
munistischen Partei Chinas zu unterstützen, das sozia-
listische System zu unterstützen“, „sich gegen illegale 
religiöse Aktivitäten und religiösen Extremismus sowie 
gegen die Unterwanderung durch ausländische Kräfte, 
die sich der Religion bedienen, zur Wehr zu setzen.“70

Samuel Brownback, US-Sonderbotschafter für inter-
nationale Religionsfreiheit, warnte davor, dass Chinas 
Methoden „die Zukunft religiöser Unterdrückung“ dar-
stellten und religiöse Minderheiten künftig von einem 
System unterdrückt würden, „in dem sie nicht in der 
Gesellschaft leben und arbeiten und weiterhin ihren 
Glauben ausüben können.“71

Drei Merkmale des chinesischen Hightech-Leviathans 
sind besonders beunruhigend: (1) Die rasante techno-
logische Entwicklung bedeutet, dass es unvermeidlich 

ist, dass das System noch ausgefeilter und umfassen-
der wird; (2) China exportiert aktiv Elemente seines 
Überwachungsstaats in andere Länder, wie z.  B. an 
seine Nachbarn in Zentralasien;72 (3) das System ist 
so konzipiert, dass „gutes“ Verhalten belohnt und 
„schlechtes“ Verhalten bestraft wird.

Von den genannten Merkmalen birgt das dritte mög-
licherweise die größten Gefahren. Denn es schafft star-
ke Anreize für Chinas Bürger, mit dem Überwachungs-
staat des Regimes zu kooperieren und ihn sogar zu 
lieben – ähnlich wie die fiktive Person Winston Smith 
am Ende von Orwells Roman dazu kommt, den „Gro-
ßen Bruder“ zu lieben. So ist vielleicht das Einzige, was 
schlimmer ist als eine verhasste Diktatur, eine Diktatur, 
die sich weitverbreiteter Akzeptanz, Legitimität und 
sogar Zuneigung erfreut. Wie Mark Warner, demokrati-
scher Vize-Vorsitzender des Geheimdienstausschusses 
im US-Senat, feststellte: „Die kommunistischen Partei-
führer entwickeln ein Modell der technologischen Re-
gierungsführung, das (...) Orwell zum Erröten bringen 
würde.”73 

Ein Video zeigt  die  Gesichtserkennungssoftware,  d ie  in  der  Zentrale  des  KI-Unternehmens 
Megvi i  in  Peking,  China,  ver wendet  wird.
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Maritimes Asien
Zur Region Maritimes Asien werden die Malaiische 
Halbinsel, der Malaiische Archipel, Australien, Neu-
seeland und die zahlreichen kleinen Inselstaaten der 
indopazifischen Region gezählt. Religiöse Verfolgung 
trägt wesentlich zu Konflikten und Instabilität in die-
sem strategisch wichtigen Gebiet bei und ihr bei Wei-
tem wichtigster Motor ist der militante Islamismus, der 
im Bündnis mit einer staatlichen Macht agieren kann 
oder auch von nichtstaatlichen Akteure und Bewegun-
gen befeuert wird.

Diese auf eine islamistische Ideologie zurückzufüh-
rende Unterdrückung der Religionsfreiheit kann in 
der gesamten Region beobachtet werden, doch die 
extremsten Beispiele sind Malaysia und die Malediven 
(siehe Länderberichte). Während der radikale Islamis-
mus in Malaysia selten gewaltsame Formen annimmt, 
setzt die Regierung sowohl auf Bundes- als auch auf 
Gliedstaatenebene eine rigide islamische Orthodoxie 
durch und bedient sich dazu eines Systems der Re-
gulierung von Religionsgemeinschaften, das zu den 
einschneidendsten der Welt gehört. Als Wahldemo-
kratie praktiziert Malaysia einen ethnoreligiösen Ma-
joritarismus, der die religiösen Grundfreiheiten der 
muslimischen, ethnisch-malaiischen Mehrheit sowie 
der buddhistischen, hinduistischen und christlichen 
Minderheiten (überwiegend ethnische Chinesen und 
Inder) radikal einschränkt. Die Angehörigen der malai-
isch-muslimischen Mehrheit haben im Grunde keine 
Religionsfreiheit, da der Staat die Art des Islam, an den 
sie glauben und den sie praktizieren müssen (eine be-
stimmte Schule des sunnitischen Islam) festlegt und 
vorschreibt, wodurch eine Konversion von dieser Form 
des Islam äußerst schwierig ist. Gleichzeitig erlegt der 
Staat den religiösen und ethnischen Minderheiten im 

Land rücksichtslos zahlreiche Einschränkungen auf. 
So dürfen z.  B. Nicht-Muslime in Veröffentlichungen 
nicht das Wort „Allah“ für Gott gebrauchen74 und die 
Missionierung malaiischer Muslime durch Nicht-Mus-
lime ist strengstens verboten und strafbar. Mit dem Zu-
sammenbruch einer kurzlebigen Reformregierung und 
der Rückkehr zu einer Hardliner-Regierung im Febru-
ar 2020 sind jegliche Aussichten auf eine Verbesserung 
der Bedingungen für die Religionsfreiheit geschwun-
den. In diesem Klima rief der ehemalige malaysische 
Premierminister Mahathir Mohamad im Oktober 2020 
auf Twitter die Muslime der Welt dazu auf, „Millionen 
Franzosen zu töten“, um sich für die Veröffentlichung 
von Karikaturen des Propheten Mohammed in der 
französischen Zeitschrift Charlie Hebdo zu rächen.75

Der kleine Inselstaat der Malediven, südlich von Indien 
im Indischen Ozean gelegen, ist fest im Griff der staat-
lich verordneten islamischen Orthodoxie einerseits 
und eines nichtstaatlichen islamistischen Extremismus 
andererseits. Als eines der religiös repressivsten Län-
der der Welt schreiben die Malediven formell vor, dass 
die Bürger dem sunnitischen Islam anhängen müssen 
und verbieten jegliche nicht-muslimische Glaubens-
äußerung in der Öffentlichkeit; diese Regel gilt selbst 
für Touristen. Wie der Länderbericht zeigt, haben die 
Malediven seit dem Ende einer 30-jährigen Diktatur im 
Jahr 2008 zwar einige Fortschritte in Richtung Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit gemacht; doch hat das 
Land bisher weitgehend bei der Aufgabe versagt, dem 
gefährlichen Anstieg des dschihadistischen Extremis-
mus Einhalt zu gebieten. Islamisten haben alle Hebel 
in Bewegung gesetzt, um demokratische Reformen 
aufzuhalten. Es ist ihnen dabei sogar gelungen, die 
Regierung derart unter Druck zu setzen, dass sie die 
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einflussreichste Menschenrechts-NGO der Malediven 
Ende 2019 aufgelöst hat.76

Auch in mehreren anderen Staaten im Maritimen Asien 
sind die gravierenden Folgen des Islamismus für die 
Religionsfreiheit sichtbar. In Indonesien (dem mit Ab-
stand bevölkerungsreichsten Land der Region und der 
größten muslimischen Nation der Welt) haben militan-
te Islamisten, die mit Gruppen wie der Front Pembela 
Islam (FPI, Front der Islam-Verteidiger) verbunden sind 
und sich gegen die offizielle Pancasila-Ideologie der 
religiösen Toleranz in Indonesien stellen, weiterhin mit 
einigen kommunalen Regierungsbeamten zusammen-
gearbeitet, um Gotteshäuser religiöser Minderheiten 
zu schließen. Besonders aufsehenerregend war aller-
dings ihr Zusammenschluss mit Geschäftsleuten und 
politischen Eliten,77 um den christlichen, chinesisch-
stämmigen Gouverneur von Jakarta, Basuki Tjahaja 
Purnama (bekannt unter seinem Spitznamen „Ahok“), 
zu stürzen. Nachdem Ahok im Jahr 2017 eine Wahl-
niederlage erlitten hatte, musste er eine zweijährige 
Haftstrafe wegen Blasphemie verbüßen und wurde im 
Januar 2019 freigelassen.78 Auch auf den mehrheitlich 
katholischen Philippinen befeuert nichtstaatlicher Is-
lamismus die gewalttätige Militanz der Terrororgani-
sation Abu Sayyaf auf der großen, mehrheitlich mus-
limischen Südinsel Mindanao. Unterdessen hat das 
kleine Sultanat Brunei Darussalam im Berichtszeit-
raum ebenfalls Schritte zur Umsetzung einer kompro-
missloseren islamischen Ideologie unternommen. Im 
April  2019 führte Brunei ein Scharia-Strafgesetzbuch 
ein,79 welches die Diffamierung des Propheten Mo-
hammed, Apostasie und sogar Missionierungen von 
Nicht-Muslimen unter Nicht-Muslimen verbietet und 
Strafen wie das Auspeitschen oder den Tod durch Stei-
nigung vorsieht (siehe Länderberichte).

Zumindest in einigen wesentlichen Aspekten weicht 
Indonesien von dem Muster einer fortschreitenden 
Islamisierung und Radikalisierung ab, das heute in 
vielen Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehr-
heit vorherrscht – sei es im Maritimen Asien, in Fest-
land-Asien oder anderswo. Denn in Indonesien stehen 
den Anzeichen islamistischer Aktivität einige positive 
Trends im rechtlichen, politischen und religiösen Be-
reich gegenüber, die sich besonders in den letzten drei 
Jahren entwickelt haben. So wurde etwa mit einem 
weithin bejubelten Urteil des Verfassungsgerichts im 
Jahr 2017 der Schutz der Religionsfreiheit und der 
Zugang zu staatlichen Mittel auf indigene spirituelle 
Gemeinschaften ausgeweitet, die keiner der sechs of-
fiziell im Land anerkannten Religionen angehören.80 
Des Weiteren konnte die Welle der islamistischen 
Mobilisierung, die Ahok zu Fall brachte, die Wahl des 
gemäßigten Präsidenten Joko Widodo im April  2019 
nicht verhindern. Tatsächlich hat die Zurschaustellung 
islamistischer Macht in der Ahok-Affäre führende Per-
sönlichkeiten in den Bereichen Politik und Religion 
dazu gebracht, Indonesiens politische und kulturelle 
Tradition der religiösen Toleranz zu stärken. Die Nah-

dlatul Ulama (NU; „Wiedererwachen der Gelehrten“) 
zum Beispiel, die größte zivilgesellschaftliche Bewe-
gung des Landes und mit rund 90 Mio. Mitgliedern die 
größte islamische Organisation der Welt, verfolgt eine 
nationale und globale Kampagne, um Elemente der 
islamischen Orthodoxie, die den dschihadistischen Ex-
tremismus und religiöse Intoleranz gegenüber Nicht-
Muslimen begünstigt haben, neu zu kontextualisieren. 
Ende Oktober 2020 empfing die NU den US-amerika-
nischen Außenminister Mike Pompeo in Jakarta, um 
das gemeinsame Engagement für Religionsfreiheit 
und unveräußerliche Menschenrechte zum Ausdruck 
zu bringen.81

Ermutigend ist außerdem, dass viele Länder der Re-
gion Maritimes Asien zu den religiös freiesten und 
friedlichsten der Welt gehören. Dazu zählen die gro-
ßen Staaten Australien und Neuseeland, die mehr-
heitlich christlichen Staaten Papua-Neuguinea und 
Timor-Leste sowie die pazifischen Mikrostaaten Va-
nuatu, Samoa, Kiribati, Tonga, Mikronesien, Marshall-
inseln, Palau, Tuvalu, Nauru, Fidschi und Salomonen 
(siehe Länderberichte). Doch sind auch diese Länder 
nicht vor ernsthaften Herausforderungen gefeit: Das 
bemerkenswerteste Beispiel hierfür war sicherlich der 
Terroranschlag im neuseeländischen Christchurch, 
den ein australischer „White Supremacy“-Anhänger 
im März 2019 auf zwei Moscheen verübte, wo die Men-
schen sich zum Freitagsgebet versammelt hatten; bei 
dem Attentat wurden 51 Menschen getötet und mehr 
als 40 verletzt.82 Darüber hinaus liegen Berichte über 
die Diskriminierung muslimischer Minderheiten in 
Australien, Papua-Neuguinea, Timor-Leste und auf 
den Marshallinseln vor. Vor allem Australien sieht sich 
anhaltender Kritik ausgesetzt – sowohl wegen man-
gelnder Offenheit gegenüber Menschen aus ganz Asi-
en, die vor religiöser Verfolgung fliehen und Zuflucht 
suchen, als auch angesichts des Versagens, angemes-
sene Einrichtungen für Asylsuchende zur Verfügung zu 
stellen.83
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Ethnoreligiöser Nationalismus:  
Manipulation des Strebens  
nach gemeinsamer Identität
Neben dem kommunistischen Totalitarismus und dem 
Islamismus gehört der religiöse Nationalismus zu den 
größten Bedrohungen für die Religionsfreiheit und das 
friedliche Zusammenleben der Religionen in unserer 
heutigen Welt. In zahlreichen Ländern (wie Indien, Sri 
Lanka, Pakistan, Myanmar, Malaysia, Bhutan und Ne-
pal, um nur einige Beispiele zu nennen) sind religiöse 
Minderheiten zunehmend mit gravierender Marginali-
sierung und aktiver Verfolgung (oft durch ihre eigenen 
Mitbürger) konfrontiert – und dies inmitten anschwel-
lender populistischer Bewegungen eines religiösen 
Majoritarismus (siehe Länderberichte).

In einer immer stärker von einer spirituell entleerten, 
globalen Konsumkultur geprägten Welt dürsten viele 
Menschen geradezu nach Formen der Identität und 
Gemeinschaft, die gehaltvoller und tiefgründiger sind. 
Ethnoreligiöser Nationalismus ist ein Versuch, wider-
standsfähige Modelle der Zugehörigkeit in einer Welt 
des enormen Wandels zu schaffen. Er geht davon aus, 
dass sich die Identität des Einzelnen zum Teil aus sei-
ner Zugehörigkeit zu einer großen Nation ableitet (de-
finiert als ein einzigartiges Zusammenfließen von Reli-
gion, Ethnie, Sprache und Territorium) und durch eben 
diese Zugehörigkeit eine Aufwertung erfährt. Derartige 
Bewegungen erleben ihr größtes Wachstum derzeit of-
fenbar in Asien. Wie die Länderberichte zeigen, florie-
ren ethnoreligiöse nationalistische Bewegungen vor 
allem in den mehrheitlich buddhistischen Ländern My-
anmar und Sri Lanka, im malaiisch-muslimischen Ma-
laysia und im bengalisch-muslimischen Bangladesch.

Die Partei des indischen Premierministers Naren-
dra Modi, die Bharatiya Janata Party (BJP; Indische 
Volkspartei) – die sich mit einem Erdrutschsieg bei 
den Parlamentswahlen 2019 erneut die Macht sichern 
konnte – hat der jahrzehntealten hindu-nationalisti-
schen Bewegung zu neuer Attraktivität verholfen. Der 
Hindu-Nationalismus ist die weltweit größte religiös-
nationalistische Bewegung und gründet auf einer im 
Wesentlichen ethnisch-religiösen Identität, deren glü-
hendste Verfechter im konservativen „Kuhgürtel“ in 
Zentral- und Nordindien leben. Wie in vielen Ländern 
mit starken religiös-nationalistischen Bewegungen ist 
das institutionelle Bollwerk des Hindu-Nationalismus 
ein Netzwerk von nicht-staatlichen Akteuren, das sich 
zunehmender Resonanz und Einflussnahme in der in-
dischen Bevölkerung erfreut. Das schlägt sich auch in 
den Wahlen nieder: Das Ergebnis von 40  % der Wäh-

lerstimmen im Jahr 2019 bescheinigt der BJP mit ihrer 
Hindutva-Philosophie (Errichtung eines mächtigen 
Hindu-Staats) eine hohe Massenattraktivität.84

Wenn der Trend zu einem virulenten ethnoreligiösen 
Nationalismus nicht gestoppt oder zumindest ge-
bremst wird, sind katastrophale Folgen unvermeidlich. 
In vielen Ländern Asiens (aber auch in anderen popu-
listischen Regimen weltweit), die der ethnoreligiöse 
Nationalismus in der Hand hat, ist bereits eine Kom-
bination aus demokratischem Rückschritt und wach-
sender religiöser Unterdrückung zu beobachten. Wie 
in den Länderberichten ersichtlich wird, vollzieht sich 
beispielsweise in Demokratien wie Indien, Myanmar 
und Sri Lanka, die besonders stark von ethnoreligiö-
sem Nationalismus geprägt sind, eine Entwicklung hin 
zu „hybriden“ autokratisch-demokratischen Regimen, 
die reguläre Wahlen mit starken Einschränkungen 
grundlegender Verfassungsrechte wie der Religions-
freiheit verbinden. Ein weiteres Beispiel in diesem Zu-
sammenhang ist Pakistan: Seit Langem in den Fängen 
einer zur Waffe geratenen religiös-nationalistischen 
Identität und seit geraumer Zeit im Dunstkreis Chinas, 
ist das Land ein Lehrbuchfall einer religiös dominier-
ten „Wahlautokratie“.

Was wir möglicherweise gerade erleben, ist das, was 
der Südasien-Wissenschaftler Farahnaz Ispahani als 
„Pakistanisierung“ Asiens bezeichnet hat:85 Auf Ex-
klusivismus gründende Mehrheitsidentitäten wirken 
mit zunehmend autoritären Staaten zusammen, um 
religiöse Minderheiten dauerhaft zu Bürgern zweiter 
Klasse zu machen – wenn sie nicht sogar vollkommen 
entrechtet oder vernichtet werden. Es bleibt ungewiss, 
wie viele weitere Länder entscheiden mögen, dass 
diese Art von Regime ein attraktives und tragfähiges 
politisches Modell darstellt. Gewiss ist allerdings, dass 
eine Kombination aus ethnoreligiösem Nationalismus 
und autoritärer Regierungsführung zutiefst unverein-
bar ist mit einer stabilen Religionsfreiheit für alle Bür-
ger – unabhängig von Glaube, Kaste oder Ethnie.

Demonstrat ion in  Kolkata,  Indien,  am 
18.  Januar  2020 gegen die  im Dezem -
ber  2019 vom Parlament  verabschiedete 
Änderung des  Staatsbürgerschaftsgesetzes

© Avishek Das/SOPA Images via ZUMA Wire
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R E G I O N A L E  A N A L Y S E

Naher Osten und Nordafrika
von Oliver Maksan

Die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA; Akro-
nym nach der englischen Bezeichnung), zu der auch 
Afghanistan und Pakistan gezählt werden, erstreckt 
sich vom Iran im Südwesten Asiens bis nach Marokko 
im Nordwesten Afrikas.86 In dieser transkontinentalen 
Region leben gut 6  % der Weltbevölkerung87 und es 
sind zahlreiche kulturelle und ethnische Gemeinschaf-
ten vertreten. Als Wiege der großen monotheistischen 
Weltreligionen (Judentum, Christentum und Islam) 
beherbergen diese Länder – in denen Religion und 
Politik häufig miteinander verflochten sind – mehr als 
20 % Prozent aller Muslime88 und 60 % der weltweiten 
Ölreserven,89 was MENA zu einer Region mit erhebli-
chem politischen und religiösen Einfluss auf globaler 
Ebene macht.

Mehrere MENA-Staaten haben im Berichtszeitraum 
zwar positive politische und gesellschaftliche Ver-
änderungen erfahren, sind jedoch bei der Förderung 
und dem Schutz der Menschenrechte gewissermaßen 
stecken geblieben. Das rechtliche und gesellschaftli-
che Umfeld zeigt sich wenig veränderungswillig, und 
diskriminierende Gesetze und Praktiken, unter denen 
hauptsächlich Nicht-Muslime leiden, bestehen fort.

Bestenfalls wird die freie Religionsausübung garan-
tiert, nicht aber vollumfängliche Religionsfreiheit. Wie 
die Länderberichte zeigen, beschränkt sich die syste-
matische Verfolgung religiöser Minderheiten auf we-
nige Staaten (wie Saudi-Arabien, Iran und Pakistan); 
doch in den meisten Ländern der Region ist die Kon-
version vom Islam entweder gesetzlich verboten oder 
infolge des starken gesellschaftlichen Drucks faktisch 
nicht erlaubt. Missionstätigkeit ist in vielen dieser Län-
der gesetzeswidrig. Darüber hinaus werden sogenann-
te Blasphemiegesetze genutzt, um religiöse Minderhei-
ten wie Christen, aber auch Atheisten und Islamkritiker 
zum Schweigen zu bringen. Die gesellschaftliche Tole-
ranz gegenüber Christen ist nach wie vor gering, und 

es kann jederzeit zu Gewaltausbrüchen kommen, wie 
zahlreiche Vorfälle in Oberägypten belegen.90

Trotz enormer Anstrengungen vonseiten internationa-
ler staatlicher und nichtstaatlicher (vor allem christ-
licher) Geber wird sich die Zahl der Christen im Irak 
wahrscheinlich nie von dem Schlag erholen, den die 
Dschihadisten des sogenannten Islamischen Staats 
(IS; auch: Daesh) der Gemeinschaft im Jahr 2014 ver-
setzten. Die gleiche Tragödie hat sich in Syrien abge-
spielt: Im Jahr 2011 waren 10 % der Bevölkerung Chris-
ten; heute sind es nach Angaben des Apostolischen 
Nuntius nur noch 2 %.91 

Da die wirtschaftlichen und politischen Probleme, 
die den Arabischen Frühling ausgelöst haben, nicht 
grundlegend angegangen worden sind, wird die politi-
sche Instabilität weiter fortbestehen und gelegentlich 
„aufflammen“ – ein weiterer Unsicherheitsfaktor für 
die Angehörigen religiöser Minderheiten in der Region.

Im Berichtszeitraum waren einige wesentliche Ten-
denzen offensichtlich:

IS geschwächt, aber nicht zerstört

Die Zahl der abscheulichen Verbrechen, die von dschi-
hadistischen Gruppen wie dem IS begangen wurden, 
ging im Berichtszeitraum – zumindest, was großange-
legte Gewaltoffensiven betraf – zurück, nachdem sie 
vorher offensichtlich ihren Höchststand erreicht hatte. 
Trotzdem stellt bewaffneter islamistischer Fanatismus 
nach wie vor ein großes militärisches Problem dar, 
z. B. in Libyen und Teilen Syriens; und die territoriale 
Niederlage des IS in Syrien und im Irak sowie der Tod 
seines selbsternannten Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi 
im Rahmen eines Einsatzes von US-Spezialkräften im 
Jahr 201992 hat nicht das Ende der Terrororganisation 
als solche bedeutet.93 Wie in den Länderberichten er-
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sichtlich wird, hat der IS seinen Einflussbereich teil-
weise nach Afrika (vor allem südlich der Sahara) und 
Asien verlagert; in der MENA-Region ist er relativ untä-
tig geblieben und hat nur sporadisch Muslime ebenso 
wie Nicht-Muslime terrorisiert. Mit dem Ende der ter-
ritorialen Ausdehnung endete auch der unmittelbare 
und beispiellose Terror in der Region, den der IS auf 
dem Höhepunkt seiner Macht unter Menschen jegli-
cher Herkunft verbreitete.

Muslimische Selbstprüfung

Die in den sozialen Medien professionell zur Schau ge-
stellte Brutalität des IS und anderer extremistischer 
Gruppen hat innerhalb der muslimischen Gemein-
schaft einen Prozess gründlicher Selbstkritik in Gang 
gesetzt. So benannte beispielsweise der Generalsekre-
tär der in Saudi-Arabien ansässigen Islamischen Welt-
liga, Muhammad bin Abdul Karim al-Issa, im Jahr 2019 
die Ursache der Islamophobie in der Welt schlicht wie 
folgt: „Wir Muslime selbst.“94 Auch Ägyptens Präsident 
Sisi forderte wiederholt eine echte Reform des Islam.95 
Leider sind reformistische Diskurse von politischen 
Führern wie Sisi häufig mit deren eigener düsterer 
Menschenrechtsbilanz behaftet. Der Top-down-Ansatz 
ist auch deshalb eher kontraproduktiv, weil Reform-
bemühungen so als vornehmlich politisch motiviert 
wahrgenommen werden und es ihnen daher unter 
Anhängern des politischen Islam an Glaubwürdigkeit 
mangelt.

Kluft innerhalb des sunnitischen Islam vertieft sich

Unter den islamischen Ländern mit sunnitischer Mehr-
heit ist eine wachsende Kluft in Bezug auf die Unter-
stützung oder Nicht-Unterstützung der Muslimbru-
derschaft zu beobachten. Am Beginn stand der Sturz 
von Mohammed Mursi und der Muslimbruderschaft in 
Ägypten im Jahr 2013, der zu großen Teilen von Saudi-
Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten fi-
nanziert wurde.96 Diese Anti-Muslimbrüder-Bewegung 
vertritt das Interesse, die selektiv politische Dimension 
des Islam einzudämmen und schließlich zu beseitigen. 
Die Pro-Muslimbrüder-Bewegung wird durch die regio-
nalen Gönner Türkei und Katar vertreten. Insbesonde-
re die Türkei hat ihren Kurs bezüglich der politischen 
Rolle des Islam geändert. Wie der Länderbericht zeigt, 
hat Präsident Erdoğan mit seiner neo-osmanischen 
Außenpolitik den Laizismus Atatürks gewissermaßen 
beiseitegelegt und versucht, die Türkei als sunnitische 
Weltmacht zu positionieren. Dies hat zu militärischen 
Interventionen u. a. in Libyen, Syrien und im Krieg zwi-
schen Armenien und Aserbaidschan geführt – wobei 
sich Erdoğan, wenn es denn opportun schien, auch 
mit Dschihadisten und Söldnern verbündete.97 Die 
Umwandlung der Hagia Sophia von einem Museum 
in eine Moschee ist das aussagekräftigste und sym-
bolträchtigste Beispiel für den Charakterwandel des 
türkischen Staats, in dessen Verlauf der Islam stärker 
in den Vordergrund rückt. Wie in den Länderberichten 

deutlich wird, gibt es zur gleichen Zeit in vielen an-
deren mehrheitlich muslimischen Ländern allerdings 
einen gegenläufigen Trend – hier sind die Machthaber 
bestrebt, engere Beziehungen zu Minderheiten aufzu-
bauen.

Gesten der Regierung gegenüber religiösen Minder-
heiten

Einige Regierungen waren bemüht, in der Öffentlich-
keit eine erneuerte Sensibilität im Hinblick auf religiö-
se Minderheiten und die Notwendigkeit, den religiösen 
Pluralismus zu erhalten, zu demonstrieren. Im Irak un-
ternahm die Regierung entsprechende Schritte, indem 
sie Christen für hohe öffentliche Ämter nominierte und 
Weihnachten zum gesetzlichen Feiertag erklärte.98 In 
Ägypten sorgten Projekte zum Bau von Kirchen, die 
Ende 2020 realisiert wurden, für neues Vertrauen un-
ter den Christen.99 Die Vereinigten Arabischen Emirate 
stellten ihr Engagement unter Beweis, indem sie den 
Wiederaufbau von christlichen Kulturerbe-Stätten im 
Irak finanzierten, die der IS zerstört hatte.100 Obwohl 
auf solch große Gesten eher zaghafte Taten folgten, 
machten sie der nicht-muslimischen Bevölkerung 
dennoch Hoffnung auf zunehmende Anerkennung 
ihres Platzes in der Gesellschaft. Die erste öffentliche 
Messe, die Papst Franziskus 2019 auf der Arabischen 
Halbinsel feierte, ist ein weiteres wichtiges Beispiel für 
den Wandel.101

Tendenzen in Richtung Überwindung des Sektaris-
mus

Wie aus den Länderberichten Irak und Libanon hervor-
geht, haben die Proteste in den Jahren 2019 und 2020 
gezeigt, dass sich die Bevölkerung in der Region zu-
nehmend nach einer guten Regierungsführung sehnt, 
die nicht auf Sektarismus beruht. Ein wichtiger Indika-
tor hierfür waren die Demonstrationen von Sunniten, 
Schiiten und Christen im Irak, die geeint gegen einen 
dysfunktionalen Staat auf die Straße gingen. Nach den 
Demonstrationen ging der schiitische Premierminis-
ter Mustafa al-Khadimi öffentlich auf die christliche 
Gemeinschaft zu. Er besuchte die Ninive-Ebene (wo 
Christen von Schabak-Milizen terrorisiert wurden) und 
rief die Christen öffentlich dazu auf, in dieser ihrer Hei-
mat zu bleiben bzw. dorthin zurückzukehren, indem 
er erklärte: „Christen stellen eine der authentischsten 
Komponenten des Irak dar, und es schmerzt uns zu 
sehen, wie sie das Land verlassen.“102 Im Januar 2021 
wurde ein Ausschuss für die Rückgabe von christli-
chem Eigentum gegründet.103

Auch die regierungskritischen Proteste im Libanon im 
Zeitraum 2019-2020, die Bürger aller Glaubensrich-
tungen vereinten, wurden vielfach als Aufstand gegen 
ein korruptes, auf Sektarismus basierendes System 
gewertet.104 Doch die politische Sackgasse, in der das 
Land auch nach der Explosion in Beirut im August 2020 
und den darauffolgenden internationalen Rufen nach 
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Reformen weiter feststeckt, macht deutlich, wie tief 
der Sektarismus verwurzelt ist.

Verbesserungen im katholisch-muslimischen Dia-
log

Papst Franziskus hat erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, um das Verhältnis der Katholischen Kirche 
zur arabischen, überwiegend sunnitisch-muslimischen 
Welt zu verbessern. Die „Abkühlung“, die im Jahr 2006 
nach der Regensburger Rede von Papst Benedikt XVI. 
eingetreten war (die als Kritik an einem inhärent ge-
walttätigen Islam interpretiert wurde), zog sich durch 
sein gesamtes Pontifikat.105 Zur Aussetzung des institu-
tionalisierten Dialogs zwischen Rom und der al-Azhar-
Universität kam es schließlich im Jahr 2011, nachdem 
Benedikt zum Schutz der Christen in Ägypten aufgeru-
fen hatte.106 Mit dem Amtsantritt von Papst Franziskus 
im Jahr 2013 konnte ein neues Kapitel aufgeschlagen 
werden. Er baute eine persönliche Beziehung zu Ah-
mad al-Tayyib, Großimam von al-Azhar, auf, die in der 
im Februar  2019 unterzeichneten Erklärung von Abu 
Dhabi mit dem Titel „Brüderlichkeit aller Menschen für 
ein friedliches Zusammenleben in der Welt“ gipfelte.107 
Das Dokument ist zwar nur ein erster Schritt, aber den-
noch ein Meilenstein im katholisch-muslimischen Dia-
log und gleichzeitig eine Bitte an alle Beteiligten, „auf-
zuhören, die Religionen zu instrumentalisieren, um 
Hass, Gewalt, Extremismus und blinden Fanatismus zu 
entfachen. Wir bitten, es zu unterlassen, den Namen 
Gottes zu benutzen, um Mord, Exil, Terrorismus und 
Unterdrückung zu rechtfertigen.“ Der für 2021 erwar-
tete Besuch von Papst Franziskus im Irak – sein erster 
in einem Land mit schiitischer Mehrheit – wird hoffent-
lich zu einer Vertiefung des interreligiösen Dialogs bei-
tragen und helfen, über die desolate Lage aufzuklären, 
in der sich Christen und andere religiöse Minderheiten 
im Irak und darüber hinaus befinden.

Herausbildung eines sunnitisch-israelischen Bünd-
nisses

Die historische Feindschaft zwischen sunnitischen und 

schiitischen Regionalmächten wurde mit dem Entste-
hen einer anti-iranischen Allianz im Jahr 2020 weiter 
gefestigt: Sunnitische Staaten wie Saudi-Arabien und 
die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sowie der 
jüdische Staat Israel verbündeten sich gegen Stellver-
treter des Iran in Syrien, im Irak, im Libanon und im 
Jemen.108 Die Tatsache, dass sich der jüdische Staat 
Israel offen auf eine solche Allianz eingelassen und der 
israelische Premierminister Netanjahu darüber hinaus 
sogar Saudi-Arabien besucht hat,109 ist bemerkenswert 
– und stellt eine bedeutende Wende in einer jahrzehn-
telangen Politik dar. Die von der US-Regierung ver-
mittelten Abraham-Abkommen110 zwischen Israel und 
muslimischen Staaten (darunter die VAE, Bahrain, Su-
dan und Marokko) sind eine Folge und nicht die Ursa-
che dieser Entwicklung. Es ist durchaus denkbar, dass 
der antiisraelische und antijüdische Diskurs und die 
Ressentiments in den Mitgliedsländern der Allianz ab-
nehmen werden. Andererseits könnte das neue Bünd-
nis dazu führen, dass sich der ohnehin giftige antisemi-
tische Diskurs in der Islamischen Republik Iran und bei 
deren regionalen Verbündeten verschärft.

Pakistan: Hoffnungsschimmer in einer dunklen 
Landschaft

Auch in dieser islamischen Republik hat es bezüglich 
der Religionsfreiheit bedeutende Veränderungen ge-
geben. Trotz nach wie vor vieler Verletzungen dieses 
Rechts und einer Zunahme der Blasphemie-Verfah-
ren gab es im Berichtszeitraum einige juristische Er-
folge bezüglich der Aufhebung von Urteilen unterer 
Instanzen zu verbuchen: Höherinstanzliche Gerichte 
entschieden zugunsten der Freiheit von Menschen, die 
wegen Gotteslästerung angeklagt oder verurteilt wor-
den waren – darunter auch einige namhafte Angehö-
rige nicht-muslimischer Minderheiten wie Asia Bibi.111 
Exekutives und richterliches Handeln auf der födera-
len Ebene hatte einen positiven Einfluss auf die Pro-
vinzen und umgekehrt. Diese Dynamik ist ermutigend 
– sofern es gelingt, sie aufrechtzuerhalten.
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Gibt es den einen Islam? Faktensamm-
lung zu den Zweigen des Islam
Der Begriff einer „arabischen Welt“ als Synonym für 
alle Länder mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit 
kann zu Verwirrung führen. Denn der Islam hat – wie 
andere Religionen auch – verschiedene Zweige. Die 
beiden Hauptzweige sind das Sunnitentum (70 % der 
Muslime)112 – abgeleitet von Sunna („Brauch“), welche 
die vier Rechtgeleiteten Kalifen113 als legitime Nach-
folger Mohammeds anerkennt; und das Schiitentum114 
bzw. die Schia – verkürzt für Shīʿatu ʿAlī, („Anhänger 
Alis“) –, in der Mohammeds Neffe und Schwiegersohn 
Ali als natürlicher und designierter Nachfolger des Pro-
pheten gilt. Betrachtet man die Länder, stehen Saudi-
Arabien (Sunniten) und der Iran (Schiiten) jeweils an 
der Spitze eines der Zweige. Der islamische Kalender 
ist ein Mondkalender, genannt Hijrī, der im Jahr 622 
nach christlicher Zeitrechnung beginnt.

Es mag offensichtlich erscheinen, dass Muslime Gläu-
bige sind, die den Lehren des Islam folgen und die 
Mohammed als Gesandten Gottes betrachten, dem 
die göttliche Botschaft offenbart und in Form des Ko-
ran115 auf Arabisch zusammengestellt wurde. Aller-
dings können nicht alle Muslime die arabische Schrift 
lesen und die Lehre wurde entsprechend angepasst. 
Obwohl die Arabische Halbinsel der Geburtsort des Is-
lam ist und die Botschaft Allahs als auf Arabisch offen-
bart gilt, sprechen die meisten Muslime nicht Arabisch 
als Muttersprache und werden daher nicht als Araber 
betrachtet. Die fünf Länder mit der größten muslimi-
schen Bevölkerung wiederum sind keine arabischen 
Länder. Die Zahl der Muslime in Indonesien, Indien, 
Pakistan, Bangladesch und Nigeria summiert sich auf 
ca. 864 Millionen, das entspricht rund 48 % der welt-
weiten muslimischen Gesamtbevölkerung von ca. 1,8 
Milliarden.116

Im sunnitischen Islam gibt es vier Rechtsschulen117 
(Mâlikî,118 Hanafî,119 Hanbalî,120 und Shâfi‘î121). Auch im 
schiitischen Islam existieren verschiedene Strömun-
gen (u.  a. Zwölferschiiten,122 Alawiten,123 [Aleviten in 
der Türkei]). Darüber hinaus bestehen weitere Ge-
meinschaften (wie z. B. Ahmadiyya,124 Drusen,125 Ibadi-
ten126) oder Ansätze wie der Sufismus.127 Letztere wer-
den von Anhängern der Hauptströmungen des Islam 
mehr oder weniger akzeptiert.

Die wichtigsten pan-islamischen Organisationen sind 
die Organisation für Islamische Zusammenarbeit128 
mit Sitz in Dschidda, der 57 Ländern angehören;129 die 
Organisation der Islamischen Welt für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur (ICESCO; Akronym nach der eng-
lischen Bezeichnung)130 mit 54 Mitgliedsstaaten und 
Sitz in Rabat; die Islamische Weltliga,131 eine pan-isla-
mische Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Mekka; 
sowie die Liga der Arabischen Staaten.

Der Begriff „arabische Welt“ bezieht sich auf Länder, in 
denen Arabisch die Haupt-/Amtssprache ist. Die Liga 
der Arabischen Staaten zählt 22 Mitglieder,132 die sich 
alle als „arabische Länder“ verstehen.

Mit dem Begriff „Araber“133 wiederum wurden ur-
sprünglich die Bewohner der Arabischen Halbinsel 
bezeichnet; heute steht er eher für Menschen, die in 
arabischen Ländern leben, Arabisch sprechen und 
eine arabische Kultur teilen. Obwohl es innerhalb die-
ser Länder sehr starke Homogenisierungsbestrebun-
gen gibt, ist es einigen sprachlichen, religiösen und 
kulturellen Minderheiten gelungen, in dem Gebiet zu 
bleiben. Einige von ihnen lehnen es ab, als „Araber“ 
bezeichnet zu werden. Zu diesen Gemeinschaften ge-
hören die Berber, die Nubier, die Kopten, die „Phöni-
zier“ und die Kurden. Sie alle beanspruchen für sich, 
sprachliche, kulturelle und/oder religiöse Wurzeln zu 
haben, die nicht arabisch sind.

Einige religiöse Minderheiten (hauptsächlich Chris-
ten) sind Teil der indigenen Bevölkerung arabischer 
Länder;134 Juden sind aus diesen Ländern nahezu ver-
schwunden. Jesiden, Bahai oder auch einige muslimi-
sche Minderheiten genießen in muslimischen Ländern 
ein unterschiedliches Maß an Freiheit.
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Musl imische Studenten beim Gebet  in 
der  Univers i tätsmoschee in  Yog yakarta, 
Indonesien,  März  2014.

©ACN/Wolnik
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F A L L S T U D I E

Pakistan: Sexuelle Gewalt  
und Zwangskonversion
Am 30. November 2020 wurde in Pakistan eine 24-jäh-
rige Christin ermordet, nachdem sie die Avancen eines 
muslimischen Mannes namens Muhammad Shehzad 
zurückgewiesen hatte. Sonia Bibi war auf dem Weg 
zur Arbeit, als sie Berichten zufolge an einer Bushalte-
stelle in Rawalpindi in den Kopf geschossen wurde. Die 
Polizei leitete eine Fahndung nach dem mutmaßlichen 
Mörder ein.135

Sonias Vater Allah Rakha Masih zufolge hatte Muham-
mad Shehzad die junge Frau in den vorausgehenden 
vier oder fünf Monaten verfolgt und belästigt – und 
dies auch, nachdem sie seinen Heiratsantrag abge-
lehnt hatte. Shehzad wurde beschuldigt, Sonia mit 
dem Tode gedroht zu haben, wenn sie sich seinen 
Forderungen widersetzen würde; außerdem hieß es, 
er habe sie unter Druck gesetzt, zu konvertieren. Sheh-
zads Eltern hätten sogar das Haus von Sonia Bibi auf-
gesucht, um ihre Eltern zu überzeugen, einer Heirat 
zuzustimmen, jedoch ohne Erfolg. Masih sagte über 
seine Familie, dass sie seit Generationen Christen sei-
en und Sonia „eine wahre Christin und stark in ihrem 
Glauben war und getötet wurde, weil sie ihrem christ-
lichen Glauben folgte.“136

Die Menschenrechtsorganisation „Bewegung für So-
lidarität und Frieden“ hat ermittelt, dass in Pakistan 

jedes Jahr bis zu 1.000 christliche und hinduistische 
Mädchen und junge Frauen zwischen 12 und 25 Jah-
ren von muslimischen Männern entführt werden.137 
Die Studie, der zufolge in 70  % der Fälle Christinnen 
betroffen sind, legt allerdings nahe, dass das Ausmaß 
des Problems „wahrscheinlich weitaus größer ist, 
da etliche Fälle nie zur Anzeige gebracht werden und 
nicht die Strafverfolgungs- und Rechtssysteme durch-
laufen.“138 Viele der betroffenen Mädchen sind Opfer 
von Vergewaltigung, Zwangsprostitution, Menschen-
handel und häuslicher Gewalt.

Zwar gibt es Fälle, in denen es den Familien gelingt, 
ihre Töchter auf dem Rechtsweg zu befreien; doch 
häufig entscheiden die Gerichte zugunsten der Entfüh-
rer. Dieses Schicksal widerfuhr auch der 14-jährigen 
Maira Shahbaz, deren Ehe mit Mohamad Nakash Tariq 
im August  2020 vom Obersten Gerichtshof in Lahore 
bestätigt wurde, obwohl das Mädchen erwiesenerma-
ßen minderjährig war.

Im November  2020 ordnete der pakistanische Premi-
erminister Imran Khan eine Untersuchung zu Zwangs-
konversionen von Frauen und Mädchen aus religiösen 
Minderheitsgemeinschaften an.
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Sonia  Bibi  (24)  wurde am 
30.  November  2020 an der  Bushaltestel le 
‚Fazaia  Colony‘  in  Rawalpindi  (nahe der 
Hauptstadt  Is lamabad)  erschossen. 

©ACN/Sajid Christopher
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OSZE-Staaten
von Ellen Kryger Fantini, J.D.

Die Region der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE) wird oft in Länder „östlich 
von Wien“ und „westlich von Wien“ unterteilt. Eine 
andere gängige Umschreibung ist „von Vancouver bis 
Wladiwostok“, womit nicht nur die geografische Aus-
dehnung der Teilnehmerstaaten, sondern auch die 
große Bandbreite an vertretenen Ethnien, Religionen 
und politischen Strukturen anschaulich wird.

Die Region umfasst 57 Länder und mehr als eine Mil-
liarde Menschen – von den USA, Kanada, Europa, 
Russland, über das Baltikum, den Balkan, das ehemals 
sowjetische Osteuropa, bis hin zu Zentralasien und 
dem Kaukasus. Zu den Teilnehmerstaaten gehören 
einige der mächtigsten oder einflussreichsten Länder 
der Erde, z. B. die USA, Russland, Deutschland, Frank-
reich, das Vereinigte Königreich und die Türkei. Andere 
OSZE-Staaten wiederum gehören zu den ärmsten oder 
am wenigsten mächtigen Ländern, darunter Tadschi-
kistan, Kirgisistan und Usbekistan.

Während alle Länder der Region über irgendeine Form 
des verfassungsrechtlichen Schutzes der Religions-
freiheit verfügen, variiert die tatsächliche Anwendung 
dieser Schutzbestimmungen – und deren gesellschaft-
liche Achtung – erheblich.

Covid-19-Pandemie

Im Jahr 2020 war in der gesamten OSZE-Region ein 
bemerkenswertes Phänomen im Zusammenhang 
mit den Bestimmungen zur Bekämpfung der Covid-
19-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Religi-
onsfreiheit zu beobachten. Viele europäische Staaten 
sowie die USA und Kanada verhängten Maßnahmen, 
mit denen öffentliche Gottesdienste verboten oder 
stark eingeschränkt wurden; davon waren auch die 
Karwoche, Jom Kippur und der Ramadan betroffen. 
Samuel Alito, Richter am Obersten Gerichtshof der 
USA, sagte, dass die Pandemie zu „bisher unvorstell-
baren“ Einschränkungen der Freiheit – insbesondere 
der Religionsfreiheit – geführt habe: „Wir haben nie 
zuvor Einschränkungen gesehen, die so gravierend, 
umfangreich und langanhaltend waren wie die, die wir 
während des größten Teils des Jahres 2020 erlebt ha-
ben.“139

Mitunter wurden diese Einschränkungen der Religi-
onsausübung als „ungleich“ und damit diskriminie-
rend empfunden. Denn trotz verschärfter Vorschriften 
für Gottesdienste waren andere Versammlungen er-
laubt, z.  B. politische Kundgebungen und öffentliche 
Demonstrationen, und der Einzelhandel durfte wie-
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der öffnen. Ein Beispiel dafür war die Anordnung des 
Gouverneurs von Nevada, mit der die Besucherzahl 
bei Gottesdiensten auf maximal 50 Personen begrenzt 
wurde (unabhängig von der Größe der Kirche und den 
Maßnahmen zur räumlichen Distanzierung), wohinge-
gen Geschäfte, Restaurants und Kasinos mit einer Aus-
lastung von 50 % wieder öffnen durften.140

Von größerer Bedeutung war jedoch ein wachsendes 
Unbehagen darüber, dass viele westliche Regierungen 
die Religionsausübung in einer „Hierarchie der Rech-
te“ offenbar niedriger einstuften als die Meinungsfrei-
heit. Der Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McCon-
nell, wies darauf hin, dass die Gesetzgeber in mehreren 
Bundesstaaten und Großstädten Gottesdienste ver-
boten oder stark eingeschränkt hätten, während sie 
öffentliche Kundgebungen genehmigten. Darüber 
hinaus erklärte er, dass Rede-, Versammlungs- und 
Religionsfreiheit „denselben verfassungsrechtlichen 
Stammbaum“ hätten und demzufolge auch gleichbe-
handelt werden sollten.141 In den USA wurden zahlrei-
che Klagen im Namen von Glaubensgemeinschaften 
eingereicht, die die Ansicht vertraten, dass die Ein-
schränkungen im Rahmen des Infektionsschutzes un-
gerechte Belastungen für die Religion darstellten, die 
säkulare Einrichtungen nicht zu spüren bekämen.142

Anfang Juni 2020 durften sich in Madrid und Barcelo-
na Tausende zu Demonstrationen gegen Rassismus 
versammeln, während die Besucherzahlen bei Gottes-
diensten mit 30  % und die Zahl der Anwesenden bei 
Trauerfeiern in Innenräumen mit zehn Personen im 
Rahmen der geltenden Corona-Beschränkungen wei-
terhin begrenzt wurden.143

In der kanadischen Provinz Québec forderte katho-
lischen Bischöfe, dass die Beschränkungen für die 
Belegung von Kirchen mindestens denen angepasst 
werden sollten, die für andere Innenräume wie z.  B. 
Theater und Konzertsäle galten. Der Erzbischof von 
Québec und Primas von Kanada verlieh seiner Frustra-
tion über die mangelnde Gleichbehandlung von Glau-
bensgemeinschaften Ausdruck (siehe Länderbericht).

In vielen Ländern der OSZE-Region wurden Verfügun-
gen zur Einschränkung öffentlicher Gottesdienste 
gegen den Widerstand der Religionsgemeinschaften 
erlassen. Im November  2020 wandten sich Englands 
ranghöchste Vertreter der Glaubensgemeinschaften 
in einem gemeinsamen Schreiben an die Regierung, in 
dem sie erklärten, dass sie mit „der Entscheidung, öf-
fentliche Gottesdienste auszusetzen, absolut nicht ein-
verstanden“ seien.144 Der Erzbischof von Westminster 
und Vorsitzende der Katholischen Bischofskonferenz 
von England und Wales sagte, er habe „noch keine 
Beweise“ gesehen, die das Verbot von Gottesdiensten 
rechtfertigen würden.145 Der Vorsitzende des natio-
nalen Beratungsgremiums der Moscheen und Imame 
wiederum bezeichnete das Verbot der Versammlung 
zum gemeinsamen Gebet in Gotteshäusern als „ent-

mutigend“ und sagte, die muslimische Gemeinschaft 
wünsche sich „ein begrenztes gemeinschaftliches Ge-
bet in Moscheen, was effektiv ein Unisono-Gebet von 
Einzelpersonen unter Einhaltung der Maßnahmen zur 
räumlichen Distanzierung ist.“146 Er fügte hinzu: „Der 
grundlegende Unterschied zwischen Moscheen und 
einigen anderen Gebetsstätten besteht darin, dass Mo-
scheen in erster Linie für das gemeinschaftliche Gebet 
genutzt werden.“147

In Griechenland gab der Heilige Synod der Orthodoxen 
Kirche im Januar 2021 bekannt, dass er eine von der 
Regierung angeordnete einwöchige Aussetzung von 
Präsenzgottesdiensten nicht akzeptieren würde und 
wies Priester an, die Lockdown-Maßnahmen zu igno-
rieren, um Gläubigen am Dreikönigsfest die Teilnahme 
an Gottesdiensten zu ermöglichen.148 In Zypern hielt 
Bischof Neophytos von Morphou eine öffentliche Mes-
se zur Feier des Palmsonntags ab und verstieß damit 
gegen die behördlichen Anordnungen (siehe Länder-
bericht).

Religionsfreiheit in der Region

In den übrigen OSZE-Ländern wurde im Berichtszeit-
raum ein breites Spektrum von Verletzungen der Re-
ligionsfreiheit beobachtet, das von schweren Men-
schenrechtsverletzungen und Verstößen gegen die 
Religionsfreiheit bis hin zur Diskriminierung bestimm-
ter Religionsgemeinschaften reichte.

Das in Zentralasien gelegene Turkmenistan gehört 
im Hinblick auf die Religionsfreiheit weiterhin zu den 
schlimmsten Rechtsverletzern weltweit und zeigte im 
Berichtszeitraum keinerlei Anzeichen einer Verbesse-
rung. Sein Nachbar Usbekistan hingegen unternahm 
im gleichen Zeitraum zahlreiche Schritte, um die Re-
ligionsfreiheit besser zu schützen und wurde daher 
von der Liste der Countries of Particular Concern (CPC; 
Staaten, die zu besonderer Sorge Anlass geben) des 
US-Außenministeriums gestrichen und stattdessen auf 
die Special Watch List (besondere Beobachtungsliste) 
gesetzt.149 Das Nachrichtenmagazin The Economist 
wählte Usbekistan 2019 zum „Land des Jahres“, da im 
Hinblick auf Reformen „kein anderes Land so weit ge-
reist“ sei.150 In anderen Länder in dieser Region waren 
zwar weiterhin mittelschwere bis äußerst schwerwie-
gende Verletzungen der Religionsfreiheit zu verzeich-
nen, jedoch auch Zeichen der Hoffnung auf Verbesse-
rungen in der Zukunft festzustellen.

In den ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens 
bestanden auf Behördenseite weiterhin Bedenken in 
Bezug auf die Ausbreitung des „nicht-traditionellen 
Islam“. Wie die Länderberichte aus Usbekistan, Ka-
sachstan und Tadschikistan zeigen, führte diese Sorge 
zu strengeren Vorschriften, mit denen eine Verbreitung 
extremerer Formen des Islam und ein damit einher-
gehender Dschihadismus verhindert werden sollen. 
Einige Bürgerrechtsorganisationen befürchteten aller-
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dings, dass die Bekämpfung des Dschihadismus dem 
Staat als Vorwand dienen könnte, um Formen des Is-
lam außerhalb der Hauptströmungen stärker zu kon-
trollieren.

Im Kaukasus beeinträchtigte ein Wiederaufflammen 
des historischen Konflikts zwischen Aserbaidschan 
und Armenien gegen Ende des Jahres 2020 die allge-
meine Stabilität in der Region und brachte neue Allian-
zen hervor. Aserbaidschan zählte in diesem Krieg auf 
die Unterstützung der Türkei (und erhielt sie auch),151 
und letztlich konnte nur ein von Russland vermittelter 
Waffenstillstand eine weitere Eskalation des Konflikts 
verhindern.

In der Türkei, die eine Brücke zwischen Südosteuropa, 
dem Nahen Osten und Zentralasien bildet, lässt die 
Entwicklung im Berichtszeitraum nichts Gutes für die 
Religionsfreiheit erahnen. So gab es während der letz-
ten zwei Jahre Anzeichen für wachsende gesellschaft-
liche und politisch-religiöse Spannungen. Dazu gehör-
ten die politische Entscheidung, die Hagia Sophia und 
die byzantinische Kirche in Chora in Moscheen umzu-
wandeln;152 christenfeindliche Übergriffe und Rheto-
rik; und ein Mangel an Rechten oder Anerkennung für 
religiöse Minderheiten, Atheisten und Agnostiker. Dar-
über hinaus spielte bei der Abnahme der Religionsfrei-
heit in allen drei Nachbarregionen auch der Einfluss 
der Türkei eine Rolle. Auf Albanien, Bosnien und Her-
zegowina, Kosovo und Aserbaidschan, ganz zu schwei-
gen vom nördlichen Teil der Insel Zypern, lastete das 
Gewicht türkischer Expansionsbestrebungen (siehe 
Länderberichte).

In Russland steht die Religionsfreiheit nach wie vor 
unter dem Druck von zu weit gefassten Gesetzen und 
einer Politik, die sich im Namen der „Extremismus-
bekämpfung“ gegen „nicht-traditionelle“ religiöse 
Minderheiten richtet. Wie der Länderbericht aufzeigt, 
wurde im Rahmen der Anwendung dieser Gesetze 
gegen die Religionsfreiheit verstoßen, u.  a. durch die 
Kriminalisierung der Missionstätigkeit oder des ge-
meinsamen Gebets (auch in Privathäusern), durch 
die umfassende Überwachung von Gruppen und Ein-
zelpersonen, sowie die Verhängung von Strafen wie 
Geldbußen oder Freiheitsentzug. Manche Religions-
gemeinschaften, z. B. die Zeugen Jehovas, gelten nach 
wie vor als „extremistische Organisationen“, und ihre 
Mitglieder sind den Gerichten auf Gedeih und Verderb 
ausgeliefert. Von Diskriminierung waren auch Protes-
tanten (u. a. Baptisten, Lutheraner und Pfingstgemein-
den), die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage, die Ukrainische Reformierte Orthodoxe Kirche 
und diverse muslimische Gemeinschaften betroffen.

In der Ukraine – insbesondere auf der russisch besetz-
ten Krim sowie in den Gebieten Lugansk und Donezk 
– waren Religionsgemeinschaften (darunter die Ortho-
doxe Kirche der Ukraine, die Ukrainische Griechisch-
katholische Kirche, Protestanten und Zeugen Jehovas) 

nach wie vor gravierenden Menschenrechtsverletzun-
gen und Verstößen gegen die Religionsfreiheit ausge-
setzt. Dazu gehörten Festnahmen und Inhaftierungen, 
die Beschlagnahme von Eigentum, körperliche Gewalt 
und das Verbot von Versammlungen und Gottesdiens-
ten sowie des Besitzes oder der Verbreitung von reli-
giöser Literatur (siehe Länderbericht).

Auf der Balkanhalbinsel im Südosten Europas blieb die 
Lage in einigen Staaten stabil oder verbesserte sich so-
gar, wohingegen in anderen Ländern (z. B. in Bosnien 
und Herzegowina) tiefgreifende gesellschaftliche Zer-
würfnisse, ethnische und religiöse Spannungen sowie 
politische Instabilität die Grundrechte – einschließlich 
der Religionsfreiheit – gefährdeten. Im Kosovo könnte 
ein zunehmender Trend zur fundamentalistischen po-
litischen und religiösen Einflussnahme – gepaart mit 
finanzieller Unterstützung aus muslimischen Staaten 
wie Saudi-Arabien und der Türkei153 und dem Selbst-
verständnis des Landes, ein „Beschützer des Islam auf 
dem Balkan“ zu sein – dazu führen, dass sich die euro-
päisch orientierte, tolerante muslimische Gesellschaft 
in einen Hort des Extremismus verwandelt.

Während die meisten Länder der Region insgesamt sta-
bil blieben, ist der in einigen westeuropäischen Staa-
ten sowie in den USA und Kanada neu auflebende oder 
erstarkende Antisemitismus Anlass zur Sorge. Darüber 
hinaus gab es in vielen OSZE-Ländern öffentlichkeits-
wirksame Angriffe und Vandalismus gegen Gotteshäu-
ser, u. a. Kirchen, Synagogen und Moscheen. Ferner 
wurden in diversen Staaten Gesetze zur unmittelbaren 
Bekämpfung von „religiösem Extremismus“ oder „Se-
paratismus“ erlassen oder zumindest erwogen (siehe 
Länderberichte).

In seiner Ansprache an die OSZE im Dezember  2020 
brachte Erzbischof Paul R. Gallagher die große Besorg-
nis des Heiligen Stuhls „angesichts der wachsenden 
Zahl von Terroranschlägen, Hassverbrechen und an-
derer Manifestationen von Intoleranz gegenüber Per-
sonen, Gotteshäusern, Friedhöfen und religiösen Stät-
ten im gesamten OSZE-Gebiet und darüber hinaus“ 
zum Ausdruck.154 „Die Tatsache, dass viele dieser Ge-
walttaten gegen Gläubige begangen werden, wenn sie 
sich in ihren Gotteshäusern zum Gebet versammeln, 
macht sie besonders abscheulich: Oasen des Friedens 
und der Ruhe werden schnell zu Hinrichtungskam-
mern, wenn wehrlose Kinder, Frauen und Männer ihr 
Leben verlieren, nur weil sie sich versammeln, um ihre 
Religion auszuüben“, so Gallagher.155

Wie vielfache Berichte zeigen, geraten in vielen Län-
dern der Europäischen Union sowie in Kanada neue 
kulturelle Normen, die gesetzlich verankert werden 
(z.  B. Gesetze gegen Hassreden, Entfernung von reli-
giösen Symbolen aus öffentlichen Gebäuden, Gleich-
stellungsgesetze), sowie die Verpflichtung, diese Ge-
setze zu befolgen, zunehmend in Konflikt mit dem 
Recht auf Gewissens- und Religionsfreiheit.
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„Höfliche Verfolgung“: Verfolgung  
getarnt als Fortschritt
von Ellen Kryger-Fantini, J.D.

Im April  2016 erklärte Papst Franziskus in einer Pre-
digt, dass es zwei Arten von Christenverfolgung gebe. 
Die erste äußere sich in Form von offener Gewalt gegen 
Christen, wie die gezielten Bombenanschläge auf Kir-
chen in Sri Lanka am Ostersonntag des Jahres 2019. 
Die zweite Form hingegen komme „höflich“ daher – 
„getarnt als Kultur, getarnt als Modernität, getarnt als 
Fortschritt“. Die Botschaft dahinter: „Wenn du dies 
nicht tust, wirst du bestraft: Du verlierst deinen Job 
und viele andere Dinge, oder du wirst fallen gelassen“, 
so Papst Franziskus.156

Die erste Art, also die gewaltsame Verfolgung von An-
hängern vieler Glaubensrichtungen, ist in diesem Be-
richt und anderswo gut dokumentiert. Mit der zweiten, 
„höflichen“ Verfolgung – die ebenfalls zahlreiche Glau-
bensgemeinschaften in Entwicklungs- und Industrie-
ländern betrifft – gehen Eingriffe in die Gewissens-, 
Meinungs- und Vereinigungsfreiheit sowie die Ver-
weigerung des Zugangs zu bestimmten Arbeitsplätzen 
und Bildungsangeboten oder zu Justiz- und Rechts-
diensten einher; oft geschieht dies im Namen „neuer“ 
bzw. entgegenstehender Rechte. Im Jahr 2018 äußerte 
Erzbischof Paul Gallagher, Sekretär des Vatikans für 
die Beziehungen zu den Staaten, seine Besorgnis über 
„eine radikal individualistische Auslegung bestimmter 
Rechte sowie die Bestätigung ‚neuer Rechte‘.“157

So genießt beispielsweise in mehreren Ländern der 
OSZE-Region das Recht auf Verweigerung aus Gewis-
sensgründen für Angehörige der Gesundheitsberufe 
oder Apotheker mit religiösen Vorbehalten keinen 
ausreichenden gesetzlichen Schutz mehr. Im Oktober 
2019 wurde Papst Franziskus eine Erklärung gegen 
Sterbehilfe und ärztlich assistierten Suizid überreicht, 
die katholische, orthodoxe, muslimische und jüdische 
Vertreter unterzeichnet hatten. Ziel dieser Erklärung 
war es, „die Positionen der monotheistischen Religi-
onen in Bezug auf ‚Werte und Praktiken, die für ster-
bende Patienten relevant sind‘ darzulegen“ und zu be-
kräftigen, dass kein Mitarbeiter im Gesundheitswesen 
„gezwungen oder unter Druck gesetzt werden sollte, 
entweder direkt oder indirekt zum absichtlichen und 
vorsätzlichen Tod eines Patienten durch assistierten 
Suizid oder irgendeine Form der Sterbehilfe beizu-
tragen, insbesondere wenn dies den religiösen Über-
zeugungen des Dienstleisters entgegensteht“; die Ver-
weigerung aus Gewissensgründen als solche „sollte 
respektiert werden.“158

Auch das Recht von Religionsgemeinschaften, eigene 
Schulen entsprechen ihrer Grundsätze zu betreiben, 
ist in mehreren Ländern gefährdet.159 Zudem wird Ab-
solventen bestimmter religiöser Hochschulen zuneh-
mend der Zugang zu bestimmten Berufen verwehrt.160 
Eltern verschiedener Glaubensrichtungen protestie-
ren gegen Regelungen, denen zufolge ihre Kinder am 
Unterricht in bestimmten Fächern teilnehmen müssen 
(z. B. Sexualkunde), deren Inhalte mit den Lehren ihrer 
Religion in Konflikt stehen.161

Eine besonders besorgniserregende Entwicklung im 
rechtlichen Bereich betrifft die Gesetzgebung in den 
Bereichen „Gleichstellung“ und Hasskriminalität. In 
die Tat umgesetzt, würden manche Gesetzesvorhaben 
Handlungen kriminalisieren, die folglich als Beitrag 
zum „Aufstacheln von Hass“ aufgefasst werden könn-
ten. So könnte zum Beispiel das Äußern von Überzeu-
gungen, die mit der Religion und der moralischen Leh-
re verschiedener Glaubensrichtungen (einschließlich 
Judentum, Islam und Christentum) übereinstimmen, 
als „Aufstachelung zum Hass“ ausgelegt werden162 – 
selbst wenn diese Äußerungen im privaten Rahmen 
gemacht werden. Eine Erweiterung der Definition von 
„Hass“ könnte eine ernsthafte Bedrohung für die Aus-
übung der Grundrechte auf Religionsfreiheit und freie 
Meinungsäußerung darstellen.

Das Unvermögen, der Rolle der Religion – und der Be-
deutung ihrer Ausübung im öffentlichen Raum für den 
Einzelnen – ein angemessenes Verständnis entgegen-
zubringen, „nährt weiterhin Gesinnungen und Mani-
festationen der Intoleranz und Diskriminierung gegen 
Christen, was man durchaus als ‚letztes akzeptables 
Vorurteil‘ in vielen Gesellschaften bezeichnen könnte“, 
so Erzbischof Gallagher.163

Dieser reduktionistische Ansatz zum Verständnis der 
Religionsfreiheit zielt darauf ab, Religionen „zum 
Schweigen zu bringen und auf die Verborgenheit des 
Gewissens jedes Einzelnen zu beschränken oder sie 
ins Randdasein des geschlossenen, eingefriedeten 
Raums der Kirchen, Synagogen oder Moscheen zu 
verbannen“, wie Papst Franziskus es ausgedrückt hat. 
Auf staatlicher Seite kommt dies einer radikalen Aus-
legung von „Säkularität“ gleich – obwohl es die Aufga-
be einer Regierung ist, den öffentlichen Raum für alle 
Menschen (ob mit Religion oder ohne) offen zu halten.

ACN - Aid to the Church in Need38



Proteste  der  „Kleinen Schwestern der  Armen“ – 
e in  kathol ischer  Orden,  der  s ich  um Kranke und 
Sterbende kümmert  –  gegen die  verpf l ichtende 
Kostenübernahme für  Verhütungsmittel  (e inschl ießl ich 
abtreibungsfördernder  Medikamente)  im Rahmen der 
vom Arbeitgeber  bereitgestel l ten Krankenvers icherung

©
Be

ck
et

 F
un

d 
ph

ot
o/

co
ur

te
sy

 o
f t

he
 L

itt
le

 S
is

te
rs

 o
f t

he
 P

oo
r

Religionsfreiheit weltweit Bericht 2021 - Zusammenfassung der Ergebnisse 39



Venezuela

Kuba

Nicaragua

Chile

Guatemala

Haiti

Honduras

Mexiko

R E G I O N A L E  A N A L Y S E

Lateinamerika  
und Karibik
von Paulina Eyzaguirre 

Zur Region Lateinamerika und Karibik zählen 33 Län-
dern mit einer geschätzten Bevölkerung von gut 657 
Millionen Menschen, deren Durchschnittsalter bei 31 
Jahren liegt.164 Diese Ländern teilen ein ähnliches his-
torisches und kulturelles Erbe, wobei sich knapp 60 % 
der Bevölkerung mit dem katholischen Glauben iden-
tifizieren.165 Als Staatsform in der Region herrscht die 
Demokratie vor; in 17 Staaten wurden zwischen 2018 
und 2020 Wahlen abgehalten. Mehrere lateinamerika-
nische Länder stecken jedoch in einer gesellschaftspo-
litischen Krise fest, die vielerorts durch Gewalt, man-
gelnde Rechtsstaatlichkeit, Drogenhandel, Korruption 
und – zu allem Überfluss – auch noch durch die Covid-
19-Pandemie verschärft wird. Die Region bringt daher 
nach wie vor eine bedeutende Zahl von Migranten her-
vor, die auf ein besseres Leben hoffen und die es vor 
allem in die USA zieht.

Die starke Präsenz des Christentums in Lateinameri-
ka und der Karibik ist kein Garant für die Wahrung der 
Religionsfreiheit. So meldeten z. B. afro-brasilianische 
Religionsgemeinschaften im Berichtszeitraum Vorfälle 
religiöser Intoleranz, und in Argentinien war vor allem 
die Jüdische Gemeinschaft von Intoleranz und Verfol-
gung betroffen (siehe Länderberichte). Die christliche 
Mehrheit ist nach wie vor die Glaubensgemeinschaft, 
die am stärksten von Hasskriminalität betroffen ist, sei 
es in Form von Angriffen auf ihre Oberhäupter166 oder 
in Form von Anschlägen auf Kultstätten, Friedhöfe, 
Denkmäler und religiöse Symbole. Derartige Angriffe 
stehen in Verbindung mit dem Eintreten des Christen-
tums167 für die Verteidigung der Unterdrückten, mit 
öffentlichen Äußerungen des Widerstands oder der 
Kritik sowie mit dem Handeln staatlicher und nicht-
staatlicher Akteure.

Feindseligkeit gegenüber religiösen Organisatio-
nen

Wie aus den Länderberichten hervorgeht, waren die 
schwerwiegendsten Verletzungen der Religionsfrei-
heit in Ländern zu verzeichnen, die insgesamt eine 
fragwürdige Bilanz hinsichtlich der Achtung der Men-
schenrechte und der Demokratie aufweisen, darunter 
Kuba, Nicaragua und Venezuela. Ihre Regierungen 
brachten Feindseligkeit und Aggression gegenüber 
christlichen Kirchen (sowohl katholischen als auch 
nicht-katholischen) zum Ausdruck, deren Oberhäupter 
Korruption und gesellschaftliche oder politische Maß-
nahmen anprangerten, die dem Gemeinwohl scha-
deten. Konkret nahm die Feindseligkeit des Staates 
durch Anwendung von Gewalt folgende Formen an: 
Störung religiöser Feiern; Einschüchterung von Gläu-
bigen durch aggressive Polizeieinsätze im Umfeld von 
Kirchen und Prozessionen – wobei auffällig war, dass 
die Polizei nicht einschritt, wenn etwa ein wütender 
Mob Gotteshäuser angriff und verwüstete; Drohungen 
gegenüber religiösen Oberhäuptern und Gläubigen; 
Stornierung der Visa von ausländischen Kirchenmit-
arbeitern; undurchsichtige Registrierungsverfahren 
für Religionsgemeinschaften.

Der Mangel an Rechtsstaatlichkeit und die daraus re-
sultierenden Auswirkungen auf die Religionsfreiheit 
werden am Beispiel Mexikos am deutlichsten. Hier 
gingen kriminelle Banden gewaltsam gegen die Zivil-
bevölkerung vor, wobei die organisierte Kriminalität 
(u.  a. Drogenhandel, Menschenhandel, Landstreitig-
keiten, Korruption, Erpressung und Vergeltungsmaß-
nahmen) eine tragende Rolle spielte. Doch nicht nur 
die unmittelbaren Opfer dieser Verbrecher waren dem 
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Mexiko Risiko, verletzt oder getötet zu werden, ausgesetzt, 
sondern auch diejenigen, die sich – inspiriert von ih-
ren religiösen Überzeugungen – um den Schutz der 
Menschenrechte der Unterdrückten bemühten. Wie 
im Länderbericht Mexiko nachzulesen ist, wurden im 
Land weiterhin Priester entführt und ermordet, weil 
sie ihre pastorale Verantwortung wahrnahmen, sich 
schützend vor ihre Gemeinde stellten oder gegen das 
Vorgehen des organisierten Verbrechens die Stimme 
erhoben. So berichtete die Katholische Kirche im Bun-
desstaat Chiapas von telefonischen Morddrohungen 
gegen einen Priester, seine Familie und seine Gemein-
de durch mutmaßliche Mitglieder des Drogenkartells 
Jalisco Nueva Generación, die verlangten, dass die Kir-
che das Kartell als Besitzer des Territoriums anerkenne 
– als „Gegenleistung“ für die Wahrung des Friedens.168

Im Berichtszeitraum wurden acht Priester in fünf Län-
dern (Honduras, Nicaragua, El Salvador, Mexiko und 
Peru) ermordet. Die Ermittlungen in diesen Fällen sind 
noch nicht abgeschlossen (siehe Länderberichte).

Zunahme der Angriffe auf Gotteshäuser, religiöse 
Bilder und Symbole

Anschläge auf Gotteshäuser, Denkmäler und religiöse 
Symbole wurden in Argentinien, Brasilien, Chile, Ko-
lumbien, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua 
und Venezuela gemeldet (siehe Länderberichte). Die 
Motivation der Täter war vielfach ideologischer Natur, 
doch als wesentlicher gemeinsamer Nenner war die 
Haltung der staatlichen Behörden auszumachen, die 
in den meisten Fällen die Angriffe während öffentlicher 
Demonstrationen geschehen ließen ohne einzugreifen 
und die Täter anschließend nicht strafrechtlich ver-
folgten.169 Auf Gebäude, Autos und Denkmäler wurden 
Parolen geschmiert, mit denen für Abtreibungen, Ho-
mo-Ehe und Gay Pride eingetreten oder auch Gewalt 
gegen Frauen und sexueller Missbrauch durch Geistli-
che angeprangert wurde.170

Beschleunigung der Säkularisierung

In mehreren Ländern wurde zunehmend über das 
staatliche Säkularitätsprinzip und den Platz der Reli-
gionsfreiheit im öffentlichen Raum debattiert. In die-
sem gesellschaftlichen Diskurs wurde das Recht auf 
Religionsfreiheit von diversen Gruppen als etwas dar-
gestellt, das zum säkularen Charakter des Staates im 
Widerspruch stehe. Andere wiederum setzten dieser 
Auffassung das Argument entgegen, Säkularität be-
deute nicht, dass der Staat aufhören müsse, das Recht 
des Einzelnen zu garantieren, zu glauben oder nicht zu 
glauben und sein öffentliches Leben in Übereinstim-
mung mit seinen Überzeugungen zu gestalten.

Die Stimme der Katholischen Kirche als Autorität war 
in diesen Debatten gewissermaßen zum Schweigen 
verurteilt. Grund dafür waren die Verbrechen des se-
xuellen Missbrauchs innerhalb der Kirche und die zö-

gerliche und verspätete Reaktion in Bezug auf die An-
erkennung und Wiedergutmachung ihrer Schuld.

Migration

Allein aus Venezuela sind seit Beginn der politischen 
und wirtschaftlichen Krise im Jahr 2015 über 4,8 Mio. 
Menschen geflohen.171 Ähnlich, wenn auch nicht so 
extrem, ist die Situation in Ländern Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua und Haiti – auch hier 
kehrten ganze Karawanen von Migranten ihrer Heimat 
wegen vergleichbarer Krisen den Rücken (siehe Län-
derberichte). In Mexiko erreichte die Zahl der Binnen-
vertriebenen beträchtliche Ausmaße, da Menschen 
vor der Gewalt des organisierten Verbrechens aus 
ihren Dörfern flohen. Darüber hinaus mussten aufneh-
mende Nachbarstaaten in der Region die Herausfor-
derung bewältigen, Migranten mit anderem religiösen 
Hintergrund in eine zuvor mehr oder weniger homoge-
ne Gesellschaft zu integrieren. Wie der Länderbericht 
Chile zeigt, verdoppelte sich dort mit der Ankunft der 
Migranten die Zahl der haitianischen Religionsgemein-
schaften binnen weniger Jahre.172

Covid-19-Pandemie

Die Covid-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkun-
gen auf die Region. Wie aus den Länderberichten her-
vorgeht, wurden die Einschränkungen, die der Bevöl-
kerung auferlegt wurden, im Allgemeinen respektiert. 
Religiöse Oberhäupter arbeiteten mit den Regierun-
gen zusammen, um die Gläubigen davon zu überzeu-
gen, die Maßnahmen zu befolgen. In manchen Fällen 
wurden religiöse Autoritäten sogar als „strenger“ 
wahrgenommen als die Gesundheitsbehörden und 
ernteten dafür Kritik. Der Fall Uruguay ist insofern be-
merkenswert, als die Behörden dort (anstatt einseitig 
zu handeln und Einschränkungen bloß anzuordnen) 
auf die verschiedenen Religionsgemeinschaften zugin-
gen, um ein einheitliches Vorgehen abzustimmen.173 
Die Religionsgemeinschaften wiederum trugen eben-
falls zu den Bemühungen zur Eindämmung der Pande-
mie ein, indem sie ihre Gesundheitseinrichtungen (wie 
Krankenhäuser und Kliniken) und weitere Gebäude zur 
Verfügung stellten, z. B. um Obdachlosen eine Unter-
kunft und Mahlzeiten anzubieten.

Positive Aspekte

In sechs Ländern – Brasilien, Chile, Costa Rica, Hon-
duras, Jamaika und Kolumbien – hat das Recht auf 
Religionsfreiheit durch Entscheidungen höherinstanz-
licher Gerichte zusätzlichen Schutz erfahren (siehe 
Länderberichte). In Anerkennung der positiven Kraft 
des Glaubens in Krisenzeiten behielten mehrere Län-
der (vor allem in der Karibik) traditionelle, populäre re-
ligiöse Veranstaltungen bei – wenn auch mit gewissen 
pandemiebedingten Einschränkungen.
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Chile: Kirchen in Flammen
Am 18.  Oktober  2020 wurden in Santiago zwei Kirchen geplündert und 
niedergebrannt – die Kirche San Francisco de Borja (ein Wahrzeichen der 
Hauptstadt) und die Parroquía de la Asunción. Als der Turm der Kirche 
La Asunción (die auch als „Pfarrei der Künstler“ bekannt ist) in Flammen 
aufging, wurde dies von einer Gruppe vermummter Demonstranten mit 
Jubel („Fallen soll er, fallen soll er!“) begrüßt.174

Der Anschlag auf die beiden historischen Kirchen ereignete sich am ersten 
Jahrestag der weitreichenden regierungskritischen Proteste. Sie nahmen 
am 7. Oktober 2019 ihren Anfang, als Studenten zunächst gegen eine Er-
höhung der Fahrpreise der Metro in Santiago demonstrierten. Doch schon 
bald wandelten sie sich zu einer breiteren Kritik im Hinblick auf gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Missstände und wurden unter dem Namen 
Estallido Social („soziale Explosion“) bekannt.175 Auf ihrem Höhepunkt 
gingen mehr als eine Million Menschen auf die Straße.176

Auf anfangs friedliche Kundgebungen folgten Konfrontationen, die in Ge-
walt ausarteten. Es kam zu Ausschreitungen und weitverbreitetem Van-
dalismus, der sich gegen Infrastrukturen der Regierung richtete; vor allem 
die U-Bahn-Stationen der Metro in Santiago fielen der Zerstörungswut 
zum Opfer. Im Zuge der Unruhen starben 30 Menschen; über 3.000 wur-
den verletzt. Am 19. Oktober 2019 verhängte Präsident Sebastián Piñera 
den Ausnahmezustand und setzte in der gesamten Hauptstadt das Militär 
ein.177

In der ersten Phase dauerten die gesellschaftlichen Unzufriedenheitsbe-
kundungen über drei Monate an und gingen dann in sporadische Proteste 
im ganzen Land über. Im Rahmen der Demonstrationen (Oktober 2019 – 
Oktober 2020) wurden landesweit Kirchen geplündert und zerstört. Letzt-
endlich wurden 59 Kirchen (53 katholische, sechs evangelische) in acht 
Städten mutwillig beschädigt oder zerstört.178

Die Liste der Gewaltakte ist lang: Brandstiftung, Plünderungen, Schän-
dung des Allerheiligsten, Störung von Gottesdiensten und Beschädi-
gungen von Kirchentüren und -toren. Darüber hinaus wurden in einigen 
Fällen Kirchenbänke oder religiöse Statuen entwendet und zum Bau von 
Barrikaden benutzt und Kirchenfenster mit Steinen eingeworfen.179

Obwohl die chilenischen Behörden die Taten verurteilten, wurde trotz 
kirchlicher Forderungen nach entsprechenden Ermittlungen – in einigen 
Fällen waren die Täter bekannt180 – keine umfassende offizielle Untersu-
chung eingeleitet.181

E in  Jahr  nach Beginn der  regierungskr it ischen 
Proteste:  Demonstranten setzen die  Kanzel  in 
der  Kirche San Francisco de Borja  in  Brand; 
Sant iago de Chi le ,  18.  Oktober  2020

©Picture Alliance/AP Photo/Esteban Felix
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H I N T E R G R U N D I N F O R M A T I O N

Covid-19: Auswirkungen auf  
die Religionsfreiheit weltweit
von Maria Lozano

„Die erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung 
der Ausbreitung des Virus hatten auch Auswirkun-
gen auf verschiedene Grundfreiheiten, einschließlich 
der Religionsfreiheit, aufgrund der Einschränkung 
der Gottesdienste und der Bildungs- und Wohltä-
tigkeitsarbeit der Religionsgemeinschaften. Es darf 
jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass die 
religiöse Dimension einen grundlegenden Aspekt 
der menschlichen Person und der Gesellschaft dar-
stellt, der nicht abgewertet werden darf; und man 
darf nicht vernachlässigen, dass man bei allem Be-
streben, Menschenleben vor der Ausbreitung des 
Virus zu schützen, die spirituelle und moralische Di-
mension des Menschen gegenüber der körperlichen 
Gesundheit nicht für zweitrangig halten darf.”182

Papst Franziskus

Es gibt in der jüngeren Geschichte kein vergleichbares 
Ereignis, das so starke und universelle Auswirkungen 
auf das alltägliche Leben der gesamten Weltbevölke-
rung hatte, wie die Covid-19-Pandemie. Ohne Rück-
sicht auf Ethnie, Hautfarbe oder Glaubensbekenntnis 
hat die Pandemie an den Strukturen des Gesundheits-
wesens gerüttelt und angestammte Praktiken der 
Weltwirtschaft wie auch die Regierungsführung auf 
den Kopf gestellt – oft mit weitreichenden Folgen für 
die Menschenrechte, einschließlich der Religionsfrei-
heit. Die Pandemie hat nicht nur grundlegende gesell-
schaftliche Schwächen offenbart, sondern in vielen 
Teilen der Welt auch bestehende Probleme verschärft, 
die auf Armut, Korruption und anfällige staatliche 
Strukturen zurückzuführen sind.

In mehreren afrikanischen Staaten, die mit den Heraus-
forderungen der grassierenden Pandemie überfordert 
waren, wurden das Militär und Sicherheitskräfte einge-
setzt, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung 
zu gewährleisten.183 Vor allem in den ersten Monaten 
der Pandemie nutzten Terrorgruppen und Dschihadis-
ten den verschobenen Fokus der Aufmerksamkeit der 
Regierungen aus, um gewalttätige Angriffe zu verstär-
ken und territoriale Eroberungen zu festigen.184 Darü-
ber hinaus bedienten Extremisten sich der Pandemie, 
um neue Mitglieder zu rekrutieren. So wurde Covid-19 
in zahlreichen internetbasierten Propaganda-Publika-
tionen von al-Qaida, dem sogenannten Islamischen 
Staat (IS) und Boko Haram185 als Strafe Gottes für den 
„dekadenten Westen“ bezeichnet; darüber hinaus 
wurde Dschihadisten Immunität gegen das Virus und 

ein sicherer Platz im Paradies versprochen.186 In der 
gesamten Sahelzone,187 zum Beispiel in Mali, Burkina 
Faso,188 Niger und Nigeria, sowie in der Provinz Cabo 
Delgado im Norden Mosambiks stellten sich Islamisten 
neu auf, rüsteten auf und verstärkten bestehende – 
oder schufen neue – Strukturen und Allianzen.

Auch Staaten nutzten die allgemeine Verwirrung aus. 
Vor allem autoritäre Regime, wie z. B. China, nutzten 
die Epidemie, um die Religionsausübung stärker ein-
zuschränken und Webseiten, auf denen Gottesdienste 
gestreamt wurden, aus dem Verkehr zu ziehen.189

Die Covid-19-Pandemie löste nicht nur eine globale 
Gesundheitskrise, sondern auch eine weltweite Re-
zession aus. Angst und Ungewissheit im Hinblick auf 
die ansteckende Krankheit und Frustration angesichts 
wiederholter Lockdowns führten zu gesellschaftlichen 
Konflikten, die wiederum – vor allem in den sozialen 
Medien – hasserfüllte Angriffe auf vermeintliche Sün-
denböcke wegen deren Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten ethnischen oder religiösen Gemeinschaft 
hervorbrachten. Im Internet verbreiteten sich Ver-
schwörungstheorien, denen zufolge Juden den Aus-
bruch verursacht hätten;190 in Indien war die muslimi-
sche Minderheit der designierte Prügelknabe;191 und 
in mehreren Ländern (z. B. China,192 Niger,193 Türkei,194 
Ägypten195) wurden Christen für die Pandemie ver-
antwortlich gemacht. Darüber hinaus führten bereits 
bestehende gesellschaftliche Vorurteile gegenüber re-
ligiösen Minderheiten während der Pandemie zu ver-
stärkter Diskriminierung im Hinblick auf den Zugang 
zu Lebensmitteln und medizinischer Versorgung – so 
geschehen in Pakistan, wo muslimische Wohltätig-
keitsorganisationen Christen und Angehörigen ande-
rer Minderheiten Nahrungsmittelhilfe und Notfall-Kits 
verweigerten.196

Andererseits gab es im Zuge der Pandemie auch positi-
ve Beispiele, wie sich Religionsgemeinschaften gegen-
seitig unterstützten. In Kamerun schlossen sich am 
Weihnachtstag Tausende von Muslimen den Gebeten 
der Christen für ein Ende der Pandemie und für den 
Frieden an.197 In Bangladesch, wo religiöse Minderhei-
ten aufgrund der Infektionsgefahr keine Beerdigung 
durchführen konnten, begrub eine islamische Wohl-
tätigkeitsorganisation nicht nur muslimische, sondern 
auch hinduistische und christliche Covid-19-Tote.198 
In Zypern, wo Grenzschließungen Christen und Musli-
me daran hinderten, ihre jeweiligen religiösen Stätten hi
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zu besuchen, beteten mehrere türkisch-zypriotische 
Muslime am Grab des Apostels Barnabas (Schutzpa-
tron Zyperns) – als Geste des guten Willens und des 
Respekts gegenüber den Christen, denen ein Besuch 
nicht möglich war.199 Zu guter Letzt ein Beispiel für 
eine positive Reaktion auf staatlicher Ebene: In Kuba 
genehmigte die kommunistische Regierung erstmals 
eine Übertragung des Kreuzwegs von Papst Franziskus 
und der Osterliturgien im Staatsfernsehen.200

Die Reaktionen der Regierungen auf den Gesundheits-
notstand hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die 
grundlegenden Menschenrechte, einschließlich der 
Versammlungsfreiheit und der Religionsfreiheit, und 
lösten Debatten über die Folgen der getroffenen poli-
tischen Entscheidungen aus. Die Schwierigkeit, zu be-
urteilen, inwiefern das Recht auf Religionsfreiheit eine 
universelle Bedrohung erfahren hat, ist der Tatsache 
geschuldet, dass jeder Staat – und manchmal einzelne 
Landesteile – unterschiedlich auf dieses globale Ereig-
nis reagiert haben.

Es ist klar, dass die Welt mit einer unvorhersehbaren 
Notlage konfrontiert wurde und die Staats- und Re-
gierungschefs daher außergewöhnliche Maßnahmen 
ergreifen und auch mit bisher nicht erprobten Rege-
lungen improvisieren mussten, als sich die Situation 
weiter verschlechterte. Innerhalb dieses Kontextes 
ist jedoch auch klar, dass es Fälle von Verstößen und 
Angriffen gegen die Religionsfreiheit gegeben hat, die 
sich folgendermaßen äußerten: in Form eines Miss-
verhältnisses zwischen den Auflagen, die für religiöse 
Aktivitäten einerseits und für geschäftliche Aktivitäten 

andererseits galten; und in Gestalt von übertriebener 
Härte der Ordnungskräfte beim Vorgehen gegen Re-
gelverletzungen, die in Verbindung mit der Einschrän-
kung der Religionsausübung begangen wurden.

Als Beispiel für die Unverhältnismäßigkeit mögen Re-
gelungen in einigen Bundesstaaten der USA201 und in 
Spanien202 dienen, wo die Teilnahme an Gottesdiens-
ten stark eingeschränkt wurde, während an Orten wie 
Geschäften oder Freizeiteinrichtungen mehr Men-
schen aufeinandertreffen durften. Darüber hinaus er-
folgte in einigen Fällen selbst dann keine Anpassung 
der Regelungen, wenn Gerichte auf die Widersprüche 
hingewiesen und entsprechende Urteile gefällt hat-
ten, und die Verantwortlichen blieben eine Erklärung 
schuldig, warum sie die Maßnahmen trotzdem nicht 
änderten (siehe Länderberichte). Was das aggressive 
Vorgehen von Sicherheitskräften angeht, kam es vor 
allem zu Zwischenfällen, wenn die Begrenzungen, die 
für die Teilnahme an religiösen Zeremonien oder die 
Besucherzahl in Gotteshäusern galten, nicht eindeu-
tig waren. Rechtliche Unschärfe führte zu praktischer 
Ungewissheit, die wiederum übertriebene Reaktionen 
aufseiten der Sicherheitskräfte hervorrief.

Die Covid-19-Pandemie hat weltweit eine wich-
tige Debatte angestoßen: über die Grundrechte 
des Menschen, einschließlich des Rechts auf Reli-
gionsfreiheit; über die Auswirkungen von gesetz-
geberischer Überregulierung; und in einigen Fällen 
auch über die Frage, ob offensiv säkulare Staaten 
in der Lage sind, die Bedeutung der Religionsfrei-
heit als Grundrecht angemessen zu beurteilen. 

Kathol ische Kirche „Holy  Apost les“,  London,  UK,  November  2020

©Mazur/cbcew.org.uk (CC BY-NC-ND 2.0)
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Globale Entwicklung  
der Religionsfreihei

Hauptverantwortlich für Verfolgung / Diskriminierung  Länderbezeichnung in Englisch Kategorie / Entwicklung

Diskriminierung, 

Hasskriminalität und religiös 

motivierte Gewalt

Verbesserung seit 2018

Verschlechterung seit 2018

Keine Veränderung seit 2018

Verfolgung, Hasskriminalität 

und religiös motivierte Gewalt

Islamitischen Extremismus

Autoritäre Regierung

Islamitischen Extremismus

Islamitischen Extremismus

Islamitischen Extremismus

Autoritäre Regierung

Autoritäre Regierung und Islamitischen Extremismus

Islamitischen Extremismus

Autoritäre Regierung

Ethnoreligiöser Nationalismus

Autoritäre Regierung

Autoritäre Regierung

Autoritäre Regierung und Islamitischen Extremismus

Autoritäre Regierung und Islamitischen Extremismus 

Autoritäre Regierung und Islamitischen Extremismus

Islamitischen Extremismus

Islamitischen Extremismus

Autoritäre Regierung

Islamitischen Extremismus

Islamitischen Extremismus

Autoritäre Regierung und ethnoreligiöser Nationalismus

Autoritäre Regierung

Islamitischen Extremismus

Ethnoreligiöser Nationalismus

Autoritäre Regierung

Autoritäre Regierung und Islamitischen Extremismus

Autoritäre Regierung

Autoritäre Regierung

Autoritäre Regierung

Autoritäre Regierung

Autoritäre Regierung

Autoritäre Regierung

Autoritäre Regierung und Islamitischen Extremismus

Autoritäre Regierung und Islamitischen Extremismus

Islamitischen Extremismus

Islamitischen Extremismus

Autoritäre Regierung und Islamitischen Extremismus

Autoritäre Regierung

Autoritäre Regierung

Autoritäre Regierung

Autoritäre Regierung

Afghanistan

Bangladesh

Burkina Faso

Cameroon

Chad

China

Comoros

Democratic Republic of Congo

Eritrea

India

Iran

North Korea

Libya

Malaysia

Maldives

Mali

Mozambique

Myanmar

Niger

Nigeria

Pakistan

Saudi Arabia

Somalia

Sri Lanka

Turkmenistan

Yemen

Algeria

Azerbaijan

Bahrain

Brunei

Cuba

Djibouti

Egypt

Ethiopia

Indonesia

Iraq

Jordan

Kazakhstan

Kuwait

Kyrgyzstan

Laos
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Länder „unter Beobachtung“: Länder, in denen neu auftretende Faktoren beobachtet wurden, die das Poten-
zial haben, einen grundlegenden Zusammenbruch der Religionsfreiheit zu verursachen. Zu diesen Faktoren 
gehören rechtliche Maßnahmen gegen einzelne Aspekte der Religionsfreiheit, zunehmende Hasskriminalität, 
sowie gelegentlich auftretende religiös motivierte Gewalt.

ANMERKUNGEN 

Berichtszeitraum: August 2018 bis November 2020 (einschließlich). Die einzelnen Länderberichte finden 
Sie hier: www.religion-freedom-report.org. Bei der Bewertung des Ausmaßes der Unterdrückung von 
Religionsgemeinschaften haben der Redaktionsausschuss und die regionalen Redakteure die im Abschnitt 
„Methodik und Definitionen“ beschriebenen Faktoren berücksichtigt. Kirche in Not erkennt an, dass der 
qualitative Ansatz bei der Kategorisierung bedeutet, dass eine derartige Analyse zwangsläufig subjektive 
Elemente enthält.

Alle übrigen Staaten wurden keiner Kategorie zugeordnet.

Madagascar
Mauritania
Mauritius
Morocco
Nepal
Nicaragua
Oman
Palestine and Gaza
Qatar
Singapore
Sudan
Syria
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Tunisia
Turkey
United Arab Emirates
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam

Islamitischen Extremismus
Islamitischen Extremismus
Islamitischen Extremismus
Autoritäre Regierung und Islamitischen Extremismus
Ethnoreligiöser Nationalismus
Autoritäre Regierung
Autoritäre Regierung
Autoritäre Regierung
Autoritäre Regierung
Autoritäre Regierung
Autoritäre Regierung
Islamitischen Extremismus
Autoritäre Regierung
Autoritäre Regierung und Islamitischen Extremismus
Autoritäre Regierung
Autoritäre Regierung
Autoritäre Regierung
Autoritäre Regierung
Autoritäre Regierung
Autoritäre Regierung
Autoritäre Regierung

Hauptverantwortlich für Verfolgung / DiskriminierungLänderbezeichnung in Englisch Kategorie / Entwicklung

OS T-  UND WEST AFRIKA

OSZE-STAATEN

LATEINAMERIKA  
UND KARIBIK

FESTLAND 
UND MARITIMES ASIEN

NAHER OSTEN 
UND NORDAFRIKAZentralafrikanische Republik

Gambia
Guinea Conakry
Elfenbeinküste
Kenia
Liberia
Ruanda
Südafrika
Südsudan
Togo
Uganda

Chile
Guatemala
Haiti
Honduras
Mexiko

Bhutan
Kambodscha
Philippinen

Israel
Libanon

Weissrussland
Russland
Ukraine
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und Nordafrika
Seiten: 30-32 
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Seiten: 40-41   

OST- und 
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Seiten: 17-19 
 

OSZE- 
Staaten
Seiten: 35-37  

Maritimes
ASIEN
Seiten: 26-27 

Festland-
ASIEN
Seiten: 22-23 

Venezuela

Malediven

China

Indien

Bangladesh

Vietnam

Myanmar

Nordkorea 

Mauritius

Malaysia

Indonesien

Thailand

Nepal

Laos

Iran

Libyen

Saudi-Arabien
Kuba

Nicaragua

Marokko

Algerien

Tunesien

Aegypten

Türkei

Oman

Katar 

Bahrein 

Kuweit 

Irak

Syrien

Jordanien

Palästina und Gaza 

Singapur

Brunei

Jemen

Vereinigte
Arabische

Emirate

Madagaskar

Komoren

Mosambik

Somalia

Äthiopien

Dschibuti
Eritrea

Sudan

Tansania

Demokratische 
Republik 

Kongo

Niger

Tschad

Nigeria

Kamerun

Mali

Mauretanien

Burkina Faso

Sri Lanka

Kasachstan 

Aserbaidschan

Turkmenistan

Usbekistan

Pakistan

Afghanistan

Kirgisistan

Tadschikistan

Verfolgung, Hasskriminalität und religiös motivierte Gewalt

Diskriminierung, Hasskriminalität und religiös motivierte Gewalt

Verschlechterung seit 2018

Keine Veränderung seit 2018

Verbesserung seit 2018

Länder mit schwerwiegenden Verletzungen 
der  Religionsfreiheit

A C N

Aid to the
Church in Need
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RELIGIONSFREIHEIT
WELTWEIT REPORT 2021

RELIGIONSFREIHEIT  IN 196 LÄNDERN DER WELT 

In 36
Ländern herrscht

Diskriminierung
(18.6 %) 

Verletzungen der Religionsfreiheit in 23 VON 54 
AFRIKANISCHEN LÄNDERN

der afrikanischen 
  Länder wird die 
           Religionsfreiheit 
          verletzt 

 

In 12 
afrikanischen
Ländern ist 

die Verfolgung 
extrem

DER DSCHIHADISMUS STREBT DANACH,
EIN TRANSKONTINENTALES "KALIFAT" ZU ERRICHTEN

In 42%

* Einige Länder sind in zwei Gruppen enthalten

Autoritäre
Regierungen

* In vielen von ihnen sind vor allem religiöse Minderheiten das Ziel

67% der Weltbevölkerung leben in
Ländern* mit schweren Verstößen gegen die

Religionsfreiheit: 5,2 Milliarden Menschen
  

Islamistischer
Extremismus

Ethno-religiöser
Nationalismus

IN 62 LÄNDERN WIRD DAS RECHT AUF
RELIGIONSFREIHEIT VERLETZT  (31.6 %)

1 von 3 Ländern  weltweit
respektiert die Religionsfreiheit nicht 

In 26
Ländern herrscht

Verfolgung
(13 %) 

In 30 Ländern wurden seit Mitte 2018
Menschen aus Glaubensgründen ermordet.

Von wem gehen die Angriffe
gegen die Religionsfreiheit aus?*

43
LÄNDER

26
LÄNDER

4
LÄNDER

rund 2,9
Milliarden Einwohner

über 1,2
Milliarden Einwohner

über 1,6
Milliarden Einwohner

Religionswechsel oder Austritt aus einer
Religionsgemeinschaft ist mit schwerwiegenden

rechtlichen und/oder sozialen Konsequenzen verbunden in

42 LÄ
ND

ER21%
der Länder

Stigmatisierung
religiöser Gruppen

als Auslöser der 
Pandemie

Unverhältnismäßige
Beschränkungen

der Religionsausübung

Verweigerung 
von humanitärer 

Hilfe
für religiöse 

Minderheiten

Zunahme des
Dschihadismus
in Gebieten ohne 

staatliche Kontrolle;
Rekrutierung von 

Kämpfern via Internet

AUSWIRKUNG VON COVID-19 AUF
DIE RELIGIONSFREIHEIT
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